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Bamberger Klimadaten 2011 ï 2015 
 

HERMANN BÖSCHE 
 

Ähnlich wie zuletzt im Jahre 2010 sind die Beobachtungsergebnisse der Wetterstation Bam-

berg und eigene Messungen in der Hertzstraße 31 in Bamberg-Ost für den Zeitraum 2011 ï 

2015 in den nachfolgenden Übersichten zusammengestellt. 

Neu aufgenommen wurde die Anzahl der Tage mit mindestens 0,1 mm Niederschlag an der 

Messstation Hertzstraße 31 und die höchsten monatlichen Tagesniederschlagsmengen in 24 

Stunden an der Messstation Hertzstraße 31. Die Daten für die Wetterstation Bamberg stam-

men hauptsächlich von der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und in gerin-

gem Maße von Wetter online. 

Wie schon in den vorangegangenen Veröffentlichungen (vgl. Literaturverzeichnis) werden 

wiederum die eigenen Messungen der Niederschlagsmengen in der Hertzstraße 31 mit den 

Werten der Wetterstation Bamberg verglichen. In allen Jahren im Beobachtungszeitraum weist 

wiederum die 1,7 km NNÖ gelegene Station Hertzstraße 31, hervorgerufen durch den Gelän-

deanstieg am Hauptsmoorwald und der daraus resultierenden Luvlage, stets mehr oder weni-

ger höhere Jahresniederschlagsmengen auf als die Bamberger Wetterstation Am Sendelbach 

15 (vgl. Übersichten 23 und 24). Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge für den 

Bezugszeitraum 2001 ï 2015 beträgt an der Wetterwarte Bamberg 647 mm. Dagegen weist 

die Messstation Hertzstraße 31 im gleichen Zeitraum einen Mittelwert von 696 mm auf. Dies 

wird vor allem durch die höheren mittleren Monatsmengen im Winterhalbjahr (Winterhalbjah-

res-Mittel 2001-2015: Wetterstation Bamberg: 287 mm, Hertzstraße 31: 321 mm), verursacht 

durch das im Vergleich zum Sommerhalbjahr niedrigere Kondensationsniveau sowie höhere 

Windgeschwindigkeiten, erreicht. Dadurch führen schon kleine Erhebungen wie am Rand des 

Hauptsmoorwaldes zu einer Niederschlagserhöhung. Dagegen liegen die Durchschnittswerte 

im Sommerhalbjahr (Sommerhalbjahres-Mittel 2001-2015: Wetterstation Bamberg: 360 mm, 

Hertzstraße 31: 375 mm) wegen der häufig lokalen und zufällig verteilten Konvektivnieder-

schlagsereignisse deutlich weniger weit auseinander (vgl. auch Klimaatlas von Bayern: 14). 

Auch im Beobachtungszeitraum 2011 ï 2015 wurde so mancher extremer Klimawert gemes-

sen. Ein paar der herausragenden Ereignisse sollen nachfolgend kurz erwähnt werden. 

Der Mai 2013 war mit 175 bzw. 179 mm Niederschlag der weitaus feuchteste seit 1879. Das 

bisherige Maximum aus dem Jahre 1984 betrug 137 mm.  

Dagegen stellte der November 2011 mit nur 0,8 bzw. 1 mm den bisher niedrigsten Messwert 

dar. Der bisherige Minimalwert stammte aus dem Jahre 1953 mit 6 mm.  
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Im Dezember 2015 wurde mit einer Monatsmitteltemperatur von 5,6 °C der höchste Wert seit 

1879 erreicht und übertraf den bisherigen Spitzenreiter mit 5,2 °C von 1934. 

Mit 31,8 °C wurde am 28. April 2012 ein neuer Maximalwert für diesen Monat erreicht. Das 

bisherige Maximum mit 30,0 °C stammte vom 23. April 1968. 

Am 22. Juli 2015 ereignete sich in Bamberg ein sehr heftiges unwetterartiges Gewitter. In 

Bamberg-Ost wurden dabei schwere Fallböen, sog. Downbursts beobachtet. Zusammen mit 

einem örtlich sehr begrenzten von Süden nach Norden ziehenden Tornado, der eindeutig 

belegt werden konnte, entstanden verheerende Schäden. Begleitet wurde dieses Ereignis von 

Hagelkörnern bis zu 1 cm Durchmesser. Die Niederschlagsmenge betrug in der Hertzstraße 31 

am 22. Juli 39,1 mm und an der Wetterstation Bamberg im gleichen Zeitraum 27,9 mm (vgl. 

Abb. 1, 2 und 3).  

Die Folge von sehr warmen Jahren hat sich auch in den fünf Jahren weiter fortgesetzt (vgl. 

BÖSCHE 1989).  

Weitere Klimadaten können aus den nachfolgenden Übersichten entnommen werden. Soweit 

nicht mit Hertzstraße 31 vermerkt, beziehen sich alle Werte in den Übersichten auf die Wetter-

station Bamberg. 
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Abb. 1:  

Eindrucksvolle Böen-

walze am 22.7.2015 in 

Bamberg-Ost  

 

 

 

Abb. 2:  

Enorme Zerstörungen 

nach dem schweren 

Unwetter am 22.7.2015 

in Bamberg-Ost  

 

 

Abb. 3: 

Enorme Zerstörungen 

nach dem schweren 

Unwetter am 22.7.2015 in 

Bamberg-Ost im westli-

chen Hauptsmoorwald  

 

Fotos: Hermann Bösche 
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Das Affen-Knabenkraut (Orchis simia) ï  

ein vom Winde verwehter Neubürger  
in der Flora der Fränkischen Schweiz? 

 

ADOLF RIECHELMANN 

 

Keywords: Orchidaceae, Orchis simia, Orchis x beyrichii, Flora of Bavaria (Upper Franconia). 

 

Zusammenfassung: Aus der Nördlichen Frankenalb wird über den Neufund von drei Pflanzen 

des Affen-Knabenkrauts (Orchis simia) sowie von einer Hybride mit dem Helm-Knabenkraut 

(Orchis x beyrichii) berichtet. 

 

Orchis simia LAM. 

Eine besonders originelle Schöpfung aus der Familie der Orchideen ist das Affen-Knabenkraut 

(Orchis simia). Als eine mediterrane Art zeigt sie sich seit jeher in Deutschland äußerst selten, 

jedoch gilt sie in der Orchideenflora schon lange als heimisch. Der älteste Literaturnachweis 

stammt von C. C. GMELIN aus dem Jahre 1808 (Ăam Kaiserstuhl copioseñ), die ªltesten Pflan-

zenbelege sammelten FRANK, JUNG & LOUDET um 1830 bei Oberrotweil (KÜNKELE & BAUMANN 

1998). Die Fundmeldungen vom Kaiserstuhl, dem Oberrheingraben und aus der Gegend um 

Trier, also von den Wärmeinseln Deutschlands, werden immer wieder bestätigt (z.B. SCHULZE 

1894). Des Weiteren traf man auf Orchis simia auch im Gebiet von Saar und Mosel (RUPPERT 

1911, RUPPERT 1938, HAFFNER 1984, STEINFELD 1990). Seit dem Jahr 1975 taucht die Art auch 

immer wieder sporadisch in Baden-Württemberg auf (KÜNKELE & BAUMANN 1998) und erreichte 

um 2000 das Taubertal bei Werbach (GRUND & DEHNER 2000). Von dort aus ist es geografisch 

nur ein ĂKatzensprungñ nach Bayern, aber es dauerte bis zum Jahr 2014, ehe das Affen-

Knabenkraut erstmals in Bayern, sowohl bei Ochsenfurt in Unterfranken (AHO 2014) als auch 

im Altmühltal nahe Eichstätt, entdeckt wurde (PRESSER 2015).  

Am Freitag, dem 27. Mai 2016, erhielt ich von Herrn FRANK BÖRNER (Kirchehrenbach) eine 

Mail mit zwei Bildern, die er auf einem Wachholderrasen in der Nördlichen Frankenalb aufge-

nommen hatte. Er fragte an, ob es sich bei der Pflanze um das Affen-Knabenkraut handeln 

könnte. Bei näherer Betrachtung ließ sie sich zweifelsfrei als Orchis simia in Hochblüte identifi-

zieren. Um jede Unsicherheit auszuschließen, suchte ich den Fundort auf und musste ihn auch 

nicht lange durchkªmmen, denn sowohl ein breiter Trampelpfad als auch eine riesige ĂBade-

wanneñ wiesen mir den Weg zu den Pflanzen im Gelªnde.  
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Ich traf auf drei Exemplare des Affen-Knabenkrauts, von denen zwei bereits weitgehend abge-

blüht waren. Sie standen an der oberen Kante eines stark geneigten Südhanges im Übergang 

zwischen einer Wacholderheide und einem Kiefernwald in unmittelbarer Nähe von zwei Wild-

birnen-Bäumen (Pyrus pyraster), die dieser Wärme liebenden Art einen gewissen Schutz vor 

Witterungsunbilden bieten. Rund um die Pflanzen breitete sich ein dichter Moosteppich aus, 

der auch ein Indiz für den nur kurzen Lichteinfall während des Tages an dem Fundort ist. Umso 

mehr erstaunt es, dass Orchis simia gerade in diesem relativ lichtarmen und feuchten Bereich 

des Biotopes zur Blüte gelangte. Leider wurde ein Großteil des Mooses unterhalb der Pflanzen 

durch die vielen Fotografen abgetreten, ein Umstand, der zu einer Austrocknung des Standor-

tes führen könnte.  

Die abgebildete Pflanze war 32 cm hoch, hatte fünf länglich-elliptische, bläulich-grün glänzen-

de Blätter, zwei den Stängel umfassend. Der lockere Blütenstand trug 19 mittelgroße Blüten 

bei 6,6 cm Länge. Die rotgefärbten, aufwärts gebogenen Seitenlappen sowie der in zwei Hälf-

ten gespaltene Mittellappen waren lang und schmal und stellen die Arme und Beine dar, der 

kleine, zahnfºrmige Zipfel zwischen den ĂBeinenñ gibt ï mal länger, mal kürzer ï das 

Schwänzchen des zierlichen, namensgebenden Ă ffchensñ ab. Die Mitte der Lippe zeigte sich 

fast weiß und war mit winzigen dunkelroten Haarbüscheln besetzt. Die übrigen fünf Blütenblät-

ter neigten zu einem dichten Helm zusammen, wobei die kürzeren, inneren Hüllblätter unter 

den längeren äußeren nahezu völlig verschwanden. Der Helm hatte auf der Außenseite eine 

weiß bis blass-rosa Färbung, innen entlang der Blattnerven war er deutlich dunkelrot gespren-

kelt. Alle Blüten einer Ähre vermitteln den Eindruck einer dichten Schar rosaroter, tanzender 

Äffchen. 

 

Tab.1: Morphologische Daten der gefundenen Pflanzen 

 

Anzahl 

Blätter 

Höhe 

Pflanze 

Höhe 

Infloreszenz 

Anzahl 

Blüten 

Pflanze 1 5 32 cm 6,6 cm 19 

Pflanze 2 4 31 cm 6,2 cm 16 

Pflanze 3 4 27 cm 7,2 cm 17 

 

Das Auftauchen des Affen-Knabenkrauts in der Nördlichen Frankenalb wirft mehrere Fragen 

auf, so zum Beispiel, woher das Samenmaterial stammt beziehungsweise wie viele Kilometer 

die Samen geflogen sein müssen. Sie werden aus der trockenen Kapsel durch den Wind 

herausgeblasen oder auch durch vorbeistreifende Tiere herausgeschüttelt. Für das Überbrü-

cken einer größeren Wegstrecke spricht die Verbreitungsbiologie der Orchideen, deren staub-

feine Samen über weite Entfernungen durchaus vom Wind transportiert werden können. Flug-
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weiten nachweislich bis über 50 Kilometer sind möglich (DÜLL 2007). Nun liegen aber die 

beiden nächsten Fundorte mehr als 80 km (Ochsenfurt) oder sogar mehr als 100 km (Eichstätt) 

Luftlinie entfernt, folglich dürfte eine Ausbreitung des Samens durch den Wind eher unwahr-

scheinlich sein, es sei denn, man plªdiert auf unbekannte ĂZwischenstationenñ. 

Ein zusätzliches Argument für eine natürliche Arealausdehnung und Arealverschiebung könnte 

der allgemeine Klimawandel in den letzten Jahrzehnten bieten. Neben den gestiegenen Win-

ter-Temperaturen (d. h. Erhöhung von mittleren Januartemperaturen) wurde ein Rückgang von 

Extrem-Frostereignissen identifiziert, die die kälteempfindlichen Pflanzen schädigen können 

(BADECK et al. 2008). Unter den seltener vorkommenden Arten gibt es auch Beispiele von 

rezenten Arealausweitungen. POMPE et al. (2011) führen das Affen-Knabenkraut an und listen 

die in den letzten Jahren neu entdeckten Vorkommen nördlich der ehemaligen Verbreitungs-

grenze auf (Abb. 1).  

 

 

Abb.1: Fundmeldungen vom Affen-Knabenkraut (Orchis simia) in verschiedenen Zeitabschnit-

ten ab 1950. Die Zusammenstellung basiert auf Verbreitungsinformationen aus Datenbanken 

des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) und des Arbeitskreises Heimischer Orchideen (AHO) 

und wurde durch Literaturstudien bzw. Informationen basierend auf Einzelmeldungen ergänzt 

(POMPE et al. 2011). 

 

Diese Wuchsorte befinden sich vor allem in Schutzgebieten, in denen auch andere Orchideen-

arten vorkommen. In diesen Biotopen wird bereits ein gezieltes Management betrieben ï dies 

trifft auch auf den Fundort in der Nördlichen Frankenalb zu ï, wovon offensichtlich auch der 

Neuankömmling profitiert. Untersuchungen aus den Niederlanden haben gezeigt, dass für den 

Überlebens- und Reproduktionserfolg von Orchis simia an der nördlichen Verbreitungsgrenze 

klimatische Parameter ausschlaggebend sind, wobei vor allem langanhaltende, harte Winter 

dem Affen-Knabenkraut immer zusetzen (WILLEMS 2002). Da die Pflanzen an einer klimatisch 

nicht besonders begünstigten Stelle des Biotops wachsen (starker Schattenwurf durch die 

Begleitflora), wird es der Art am beschriebenen Standort nicht leichtfallen, eine bodenständige 

Population aufzubauen.  
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Als eine weitere Erklärung bliebe die ungewollte künstliche Ausbreitung durch Wanderer. 

GRIEBL (2012) zieht explizit diese Möglichkeit für das Auftreten des Affen-Knabenkrauts am 

Bisamberg in Niederösterreich in Betracht. Auch PRESSER (2015) argumentiert, dass sich in 

den groben Sohlen von Wanderschuhen recht lange größere Erdpartikel mit Orchideensamen 

halten können, die so in neue Biotope übertragen werden. Er begründet seine Aussage mit den 

hªufigen Funden Ăneuerñ Orchideenarten im Altm¿hltal entlang von Wanderwegen. Nun liegt 

aber das Vorkommen von Orchis simia in der Nördlichen Frankenalb recht abgelegen an ei-

nem kaum begangenen Steilhang, sodass auch diese Möglichkeit der Samenübertragung nicht 

zwingend nachvollzogen werden kann.  

Dem kritischen Beobachter fªllt auf, dass der ĂNeub¿rgerñ in einem Biotop wªchst, in dem sich 

auch andere ĂExotenñ tummeln. Diese Tatsache lªsst durchaus den Schluss zu, dass die 

Einwanderung k¿nstlich hervorgerufen wurde, indem ein ĂOrchideenfreundñ vor Jahren Samen 

ausgebracht hat, die hier günstige Standortbedingungen fanden, keimten und die Pflanzen 

hervorgebracht haben. Diese Vermutung wurde gerade in Bezug auf Orchis simia immer wie-

der geäußert (RUPPERT 1938, KALTEISEN 2005, GRIEBL 2012, PRESSER 2015). 

Besonders deutlich wird RUPPERT (1914), indem er Ăbeichtetñ, dass er es nicht habe unterlas-

sen kºnnen Ăein Exemplar [Orchis simia] der Metzer Flora hier [bei Saarbrücken] anzusalben. 

Dieser Metzer Pseudoaffe fühlt sich anscheinend bei uns sehr wohl, denn er blüht jährlich und 

dürfte, wenn nicht Vandalen ihn hinmorden, in unserer Flora gesichert sein. Ich wünsche ihm 

reiche Nachkommenschaft.ñ Warum sollte, was vor hundert Jahren erfolgreich war, heute nicht 

auch in der Nördlichen Frankenalb gelingen? 

 

Orchis x beyrichii A. KERN 

Am 08. Juni 2016 besuchte ich abermals den Fundort von Orchis simia, um nach Himanto-

glossum hircinum Ausschau zu halten. Dabei fand ich nur wenige Meter vom Wuchsort des 

Affen-Knabenkrauts entfernt eine stattliche Einzelpflanze der Hybride Orchis x beyrichii (Orchis 

militaris x Orchis simia) in Hochblüte. Die Wuchshöhe der Kreuzung lag etwa um die Hälfte 

über der der Eltern (Heterosis-Effekt?). Die oberen Seitenlappen waren - wie bei Orchis simia - 

länglich und nach oben gebogen, die Lippe relativ breit, weißlich mit starker dunkelrosa Behaa-

rung; Merkmale, die auf Orchis militaris zurückzuführen sind. Die Außenseite des Helms zeigte 

sich cremeweiß, während an der Innenseite die ebenfalls dunkelrosa gefärbten Längsnerven 

deutlich hervortraten. Sehr locker präsentierte sich der hohe und schmale, walzliche Blüten-

stand. Bei der Hybride setzte sich die Aufblühfolge des Helm-Knabenkrauts durch (von unten 

nach oben). 

Den ersten schriftlichen Hinweis auf diese Hybride findet man bei DÖLL aus dem Jahr 1855 

vom Kaiserstuhl (KÜNKELE & BAUMANN 1998), der früheste Herbarbeleg stammt von SPENNER 

um 1825 (KÜNKELE 1975). Diese seltene Kreuzung war lange auf den Kaiserstuhl beschränkt, 

wo beide Elternarten heute noch vorkommen, jedoch Orchis simia dort größere Bestände bildet 
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als Orchis militaris (REINEKE 1983). Ferner berichten RUPPERT (1938), HAFFNER (1970) und 

nochmals HAFFNER (1984) vom Auftreten von Orchis x beyrichii im Saarland sowie GRUND & 

DEHNER (2000) als auch HOFFMANN (2013) von Funden in Baden-Württemberg.  

Obwohl ich den Fundort von Orchis simia und Orchis x beyrichii jährlich mehrmals besuche 

und mir auch die blühenden Pflanzen auf diesem Areal gründlich ansehe, konnte ich vorher nie 

Exemplare dieser beiden Arten auffinden; es handelt sich also mit Sicherheit nicht um überse-

hene Vorkommen, sondern um Neufunde. Wenn man davon ausgeht, dass beide Elternarten 

den gleichen Bestäuber haben ï nach KÜNKELE & BAUMANN (1998) Wildbienen der Gattungen 

Andrena und Halictus ï so müsste es doch einige Jahre bis zum Auftreten von natürlichen 

Hybriden dauern. Umso erstaunlicher ist es, dass ein Elter (Orchis simia) und die Hybride mit 

Orchis militaris zeitgleich erstmalig in diesem Biotop auftreten. Da diese Kreuzung fertil ist 

(KÜNKELE & BAUMANN 1998), liegt auch in diesem Fall die Vermutung nahe, dass hier Samen 

ausgebracht wurden. 

So konnte seit der Jahrtausendwende eine gehäufte Zuwanderung von submediterranen Orch-

ideenarten und von diversen Hybriden in das Gebiet der Nördlichen Frankenalb festgestellt 

werden: [Anacamptis pyramidalis (RIECHELMANN 2000), Ophrys x flahaultii, Ophrys x hybrida, 

Ophrys sphegodes (RIECHELMANN 2001), Himantoglossum hircinum (RIECHELMANN 2003a), 

Ophrys x pietschii (RIECHELMANN 2003b), Ophrys araneola (RIECHELMANN 2012), Ophrys x 

albertiana, Ophrys xnelsonii, Ophrys x royanensis (RIECHELMANN 2016)]. Welche Ăneueñ Orch-

ideenart können wir in der Nördlichen Frankenalb in den nächsten Jahren erwarten? Die Pup-

penorchis (Orchis anthropophora) würde sich doch gut in diese Palette einfügen.  
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Abb. 3: Orchis simia (Affenknaben-

kraut), Nördliche Frankenalb, 30.05.16 

Abb. 2: Orchis simia (Affenknaben-

kraut), Nördliche Frankenalb, 30.05.16 

Abb. 4: Orchis simia (Affenknaben- 

kraut), Nördliche Frankenalb, 30.05.16 

Abb. 5: Orchis simia (Affenknaben- 

kraut), Nördliche Frankenalb, 30.05.16  
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Abb. 6: Orchis x beyrichii (Orchis  

militaris x Orchis simia), Nördliche 

Frankenalb, 08.06.16 

Abb. 7: Orchis x beyrichii, Nördliche  

Frankenalb, 08.06.16 

Abb. 8: Orchis x beyrichii, Nördliche            

Frankenalb, 08.06.16 

 Abb. 9: Orchis x beyrichii, Nördliche 

 Frankenalb, 08.06.16     
                                
(Fotos: Adolf Riechelmann) 
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Der Amstling ï ein Orchideen-Eldorado  

der Nördlichen Frankenalb 
 

ADOLF RIECHELMANN 

 

Keywords: Orchidaceae; Ophrys araneola, Ophrys sphegodes, Ophrys x hybrida, Ophrys x 

nelsonii, Orchis x hybrida, flora of Bavaria (Upper Franconia) 

 

Einleitung 

 

Seit jeher gilt unter den Nordbayerischen Landschaften die Nördliche Frankenalb, besser 

bekannt unter dem Namen Fränkische Schweiz, als bevorzugtes Siedlungsgebiet vieler Orch-

ideen. Der Reichtum dieses kaum 60 Kilometer im Durchschnitt messenden dolomitischen 

Juragebirges zwischen Bamberg im Westen, Forchheim im Süden und Bayreuth im Osten ist 

im Wesentlichen auf die starke geologische und geomorphologische Differenzierung der Land-

schaft zurückzuführen. Die unterschiedliche Kombination dieser einzelnen Standortfaktoren 

bedingt ein vielgestaltiges Standortmosaik, das den verschiedensten pflanzengeographischen 

und pflanzensoziologischen Elementen Existenzmöglichkeiten bietet. Nicht zuletzt trug der 

Einfluss des Menschen zur Verbreiterung der Standortpalette bei. Da überrascht es nicht, dass 

die Zahl der Orchideenarten im Bereich der Fränkischen Schweiz über dem Durchschnitt 

vergleichbarer Gebiete liegt; mit 41 Orchideenarten und 11 Hybridkombinationen kann man 

diese Region mit gutem Recht als einen Ăhotspotñ in Bezug auf Orchideen bezeichnen (Rie-

chelmann 2011).  

 

Kleine Spinnen-Ragwurz 

Ophrys araneola REICHENBACH 

 

Dass die floristische Erforschung noch keineswegs abgeschlossen ist, beweist der Fund der 

Kleinen Spinnenragwurz (Ophrys araneola), einer für die Nördliche Frankenalb neuen Orch-

ideenart. Anlässlich einer Überprüfung des Standortes der Spinnen-Ragwurz (Ophrys 

sphegodes) konnte ich am Amstling bei Tiefenhöchstadt (Landkreis Bamberg) vier Pflanzen 

dieser submediterranen Ragwurz feststellen. Das Vorkommen hier scheint bisher allen Botani-

kern entgangen zu sein und auch für mich war es ein reiner Zufallsfund, obwohl ich schon 

vorher diesen Halb-Trockenrasen mehrmals jährlich aufgesucht hatte. 

Die Malmkuppe des Amstlings war früher nicht bewaldet. Aufgrund jahrzehntelanger Nichtbe-

wirtschaftung sind die ehemals beweideten Flächen immer mehr verbuscht und es entwickelte 

LXXXI. Bericht Naturf. Ges. Bamberg (2012-2018) Seite 21 - 32 Bamberg 2019 
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sich ein Mischwaldbestand. Seit etwa 20 Jahren wird der Wald durch Landschaftspflegemaß-

nahmen wieder zurückgedrängt und so haben sich orchideenreiche Kalkmagerrasen entwi-

ckelt, die nicht nur typisch für die Fränkische Schweiz sind, sondern auch eine artenreiche 

Fauna und Flora beherbergen. Bereits im Jahre 1991 erhielt diese etwa 10,5 Hektar große 

Erhebung den Status eines geschützten Landschaftsbestandteils mit dem Ziel, sowohl den 

strukturreichen, landschaftsprägenden Biotopkomplex mit den durch Heckenstreifen geglieder-

ten Halb-Trockenrasen zu bewahren, als auch die für diese Lebensräume typische Tier- und 

Pflanzenwelt zu schützen und das für die Nördliche Frankenalb charakteristische Landschafts-

bild zu erhalten. 

Nach Klüber (2009) kommt Ophrys araneola in Bayern hauptsächlich im Maintal zwischen 

Würzburg und Karlstadt und in der Rhön im Bereich des Tales der Fränkischen Saale vor. In 

der Roten Liste Bayerns von 2003 ist sie mit Ăstark gefährdet eingestuftñ. Umso erfreulicher ist 

jetzt ihre Entdeckung in der Nördlichen Frankenalb. Die nächstgelegenen bekannten Fundorte 

dieser seltenen Art liegen bei Thüngersheim am Main und bei Bad Kissingen, beide circa 80 

Kilometer Luftlinie vom Amstling entfernt. Düll (2007) gibt für Orchideensamen eine Sinkge-

schwindigkeit von 20 Zentimetern pro Sekunde an, womit Flugweiten von mindestens 10, 

nachweislich aber auch bis zu 50 Kilometern möglich sind. Eine spontane Neubesiedelung 

durch Samenflug scheint deshalb für den neuen Fundort sehr unwahrscheinlich. 

Als bevorzugte Wuchsorte nennt Malkmus (2006) südexponierte Magerwiesen, buschdurch-

setzte Halb-Trockenrasen, lichte Kiefernwälder und Wacholderbestände. Hier am Amstling 

wachsen die Pflanzen im Übergangsbereich zwischen einem Kiefer-Wacholder-Halb-

Trockenrasen und dem lichten Kiefernwald, wo sich ein xerothermer Waldsaum herausgebildet 

hat. An diesem Standort scheinen viele Voraussetzungen gegeben, die Or-chideenreichtum 

hervorrufen können: Kalk und magerer Boden, hohe Beleuchtungsstärke, hohe Temperaturen 

und wenige Konkurrenzarten. Herabgefallene Nadeln der Kiefern senden wuchshemmende 

Stoffe aus, die den Orchideen kaum, vielen schnellwüchsigen Pflanzen hingegen wesentlich 

mehr schaden (Presser 2000).  

Die Kleine Spinnenragwurz bildet wie alle heimischen Ophrys-Arten sogenannte Winterblätter 

aus. Bereits in den frühen Herbstmonaten treibt die Pflanze eine Blattrosette, mit der sie auch 

im Winter assimilieren kann. Beim Auftreten von Kahlfrösten frieren diese Blattrosetten oft 

zurück, wodurch dann die Blühfreudigkeit der Pflanze beeinträchtigt ist. Sie gibt sich durch 

dieses Verhalten als Art zu erkennen, die ihren Ursprung in Gegenden mit milden Wintern 

genommen hat. Durch Bäume und Sträucher um den Halb-Trockenrasen am Amstling entsteht 

ein gewisser Wärmeschutz, der die Temperatur positiv für die Orchideen beeinflusst, indem 

Spätfröste gemildert werden. Dementsprechend lang ist auch die Liste der weiteren Orch-

ideenarten an diesem Fundort: Das Bleiche Waldvögelein (Cephalanthera damasonium), die 

Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea), das Große Zweiblatt (Listera ovata), die Nest-

wurz (Neottia nidus-avis), das Helm-Knabenkraut (Orchis militaris), das Bastard-Knabenkraut 
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(Orchis x hybrida), die Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera), die Spinnen-Ragwurz (Ophrys 

sphegodes), die Hybrid-Ragwurz (Ophrys x hybrida), die Nelson-Ragwurz (Ophrys x nelsonii) 

sowie die Grünliche Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha).  

Als geologische Formation finden wir in diesem Bereich der Frankenalb Malmkalke, die ver-

schwammt sind und als Schwammstotze oder Riffe in Erscheinung treten. Dieser Kalk, Mas-

senkalk genannt, bildet keine geschlossene Front, sondern ist immer wieder von geschichteter 

Facies unterbrochen (Sperber 1979). 

Die südwestliche Exposition dieses Kalkmagerrasens bedingt eine starke Sonneneinstrahlung 

und Aufwinde trocknen den flachgründigen Boden schnell aus, sodass die Vegetation keinen 

allzu hohen Deckungsgrad erreicht. Aus diesem Grunde können sich hier auch Arten halten, 

die in weniger extremen Lagen von hochwüchsigen Arten verdrängt werden würden.  

Es wurde nur eine Pflanze der Kleinen Spinnen-Ragwurz vermessen; diese hatte eine Höhe 

von 18 Zentimetern, sechs Blätter und ein den Stängel umfassendes Hochblatt. Der lockere 

Blütenstand trug vier Einzelblüten, deren Tragblätter lanzettlich-zugespitzt waren. Die länglich-

dreieckigen seitlichen Sepalen (10 Millimeter x 4 Millimeter) zeigten eine hellgrüne Färbung, 

ebenso das mittlere aufgerichtete längliche Sepal (11 Millimeter x 3 Millimeter). Die beiden 

linealen, am Rande gewellten Petalen (8,5 Millimeter x 2,5 Millimeter) sind nur ein Drittel so 

lang wie die Sepalen, in der Färbung aber kräftiger. An der kleinen, kreisrunden Lippe (8,5 

Millimeter x 8,5 Millimeter) fielen besonders das bräunliche, aus den zwei quer verbundenen 

Längsleisten bestehende H-förmige Mal und der helle, zottige Haarsaum auf. Der sehr charak-

teristische gelbe Lippenrand war breit und bei allen Blüten sehr deutlich ausgebildet. 

Die vier Pflanzen standen um den 20. Mai 2013 in Hochblüte, im Frühjahr 2014 zeigte sich nur 

noch eine Pflanze (28.05); die phänologische Differenz zu den Pflanzen im Maingebiet ï sie 

blühen hier bereits ab Mitte April ï beträgt circa vier Wochen. Ob sich dieser Unterschied in der 

Anthese durch den Höhenunterschied erklären lässt (Thüngersheim, 220 m ü.d.M., Altenberg 

bei Nüdlingen, 315 m ü.d.M., Amstling, 510 m ü.d.M.) muss noch durch Langzeituntersuchun-

gen und Vergleiche von Wetterdaten geklärt werden. Auch Malkmus (2006) bildet spät blühen-

de Ophrys araneola ab (Retzbacher Klotz, 270 m ü.d.M., 16.05.1997) und ebenso geben 

Künkele & Baumann (1998) ein Foto einer spät blühenden Kleinen Spinnen-Ragwurz für Ba-

den-Württemberg wider (Walshut/BW, 360 m ü.d.M., 16.05.1994).   

Der Halb-Trockenrasen am Amstling ist ausgesprochen artenreich und zeichnet sich durch 

einen hohen Anteil gefährdeter Arten aus. Die Erfassung der typischen Pflanzenarten dieses 

Lebensraums erfolgte rein qualitativ, pflanzensoziologische Aufnahmen wurden nicht angefer-

tigt. Die Nomenklatur richtet sich nach Haeupler & Muer (2000). Für die Hilfe bei der Erstellung 

der Pflanzenliste bedanke ich mich bei Herrn Hermann Bösche (Bamberg) sehr herzlich.  
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Pflanzenliste des Amstling: 

Kleiner Odermennig (Agrimonia eupatoria), Kohl-Lauch (Allium oleraceum), Gewöhnliches 

Katzenpfötchen (Antennaria dioica), Färber-Hundskamille (Anthemis tinctoria), Karpaten-

Wundklee (Anthyllis vulneraria ssp. carpatica), Gewöhnliche Akelei (Aquilegia vulgaris), Be-

haarte Gänsekresse (Arabis hirsuta), Kicher-Tragant (Astragalus cicer), Süßer Tragant (Ast-

ragalus glycyphyllos), Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum), Mittleres Zittergras (Briza 

media), Aufrechte Trespe (Bromus erectus), Sichelblättriges Hasenohr (Bupleurum falcatum), 

Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata), Wiesen-Glockenblume (Campanula patula), 

Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia), Acker-Glockenblume (Campanula 

rapunculoides), Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia), Frühlings-Segge (Carex 

caryophyllea), Blaugrüne Segge (Carex flacca), Berg-Segge (Carex montana), Gewöhnliche 

Vogelfuß-Segge (Carex ornithopoda), Gewöhnliche Golddistel (Carlina vulgaris), Wiesen-

Flockenblume (Centaurea jacea), Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa), Stängellose 

Kratzdistel (Cirsium acaule), Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba), Gewöhnlicher Wirbel-

dost (Clinopodium vulgare), Gewöhnlicher Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea), Zweigriffe-

liger Weißdorn (Crataegus laevigata), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Groß-

früchtiger Weißdorn (Crataegus x macrocarpa), Abgebissener Pippau (Crepis praemorsa), 

Wilde Möhre (Daucus carota), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Großer Augen-

trost (Euphrasia officinalis ssp. rostkoviana), Schmalblättriger Hohlzahn (Galeopsis angustifo-

lia), Triften-Labkraut (Galium pumilum), Echtes Labkraut (Galium verum), Weißgelbes Labkraut 

(Galium x pomeranicum), Gewöhnlicher Fransen-Enzian (Gentianella ciliata), Deutscher Fran-

senenzian (Gentianella germanica), Ovalblättriges Sonnenröschen (Helianthemum nummulari-

um ssp. obscurum), Gewöhnlicher Wiesenhafer (Helictotrichon pratense), Gewöhnlicher 

Flaumhafer (Helictotrichon pubescens), Gewöhnliches Habichtskraut (Hieracium lachenalii), 

Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella), Savoyer Habichtskraut (Hieracium sabaudum), 

Gewöhnlicher Hufeisenklee (Hippocrepis comosa), Behaartes Johanniskraut (Hypericum 

hirsutum), Gewöhnliches Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum perforatum), Dürrwurz (Inula 

conyzae), Weidenblättriger Alant (Inula salicina), Gewöhnlicher Heide-Wacholder (Juniperus 

communis), Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis), Großes Schillergras (Koeleria pyramida-

ta), Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis), Knollen-Platterbse (Lathyrus tuberosus), Gewöhn-

licher Herbst-Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Gewöhnlicher Rauher Löwenzahn (Leonto-

don hispidus), Fettwiesen-Margerite (Leucanthemum ircutianum), Gewöhnliches Leinkraut 

(Linaria vulgaris), Gewöhnlicher Purgier-Lein (Linum catharticum), Gewöhnlicher Hornklee 

(Lotus corniculatus), Sichelklee (Medicago falcata), Hopfenklee (Medicago lupulina), Acker-

Wachtelweizen (Melampyrum arvense), Hoher Steinklee (Melilotus altissimus), Fichtenspargel 

(Monotropa hypopitys), Futter-Esparsette (Onobrychis viciifolia), Gewöhnliche Kriechende 

Hauhechel (Ononis repens ssp. procurrens), Gewöhnlicher Dost (Origanum vulgare), Wiesen-

Pastinak (Pastinaca sativa), Hirschwurz (Peucedanum cervaria), Gewöhnliches Bitterkraut 
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(Picris hieracioides), Kleine Bibernelle (Pimpinella saxifraga), Gewöhnliche Wald-Kiefer (Pinus 

sylvestris), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Mittlerer Wegerich (Plantago media), Sumpf-

Kreuzblümchen (Polygala amarella), Schopfiges Kreuzblümchen (Polygala comosa), Wohlrie-

chende Weißwurz (Polygonatum odoratum), Gewöhnliches Frühlings-Fingerkraut (Potentilla 

tabernaemontani), Gewöhnliche Wiesen-Schlüsselblume (Primula veris), Großblütige Braunelle 

(Prunella grandiflora), Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), Gewöhnliche Kuhschelle 

(Pulsatilla vulgaris), Wild-Birne (Pyrus pyraster), Knolliger Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus), 

Schlitzblättriger Hain-Hahnenfuß (Ranunculus polyanthemophyllus), Purgier-Kreuzdorn 

(Rhamnus cathartica), Gewöhnlicher Großer Klappertopf (Rhinanthus angustifolius), Kleiner 

Klappertopf (Rhinanthus minor), Hunds-Rose (Rosa canina), Drüsige Hunds-Rose (Rosa 

canina var. glandulosa), Hecken-Rose (Rosa corymbifera), Wein-Rose (Rosa rubiginosa), 

Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Gewöhnliche 

Tauben-Scabiose (Scabiosa columbaria), Bunte Kronwicke (Securigera varia), Große Fetthen-

ne (Sedum maximum), Milder Mauerpfeffer (Sedum sexangulare), Gewöhnliches Raukenblätt-

riges Greiskraut (Senecio erucifolius), Gewöhnliches Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobaea), 

Wiesensilge (Silaum silaus), Gewöhnliche Goldrute (Solidago virgaurea), Pannonische Mehl-

beere (Sorbus pannonica), Elsbeere (Sorbus torminalis), Aufrechter Ziest (Stachys recta), 

Straußblütige Wucherblume (Tanacetum corymbosum), Stängelumfassendes Hellerkraut 

(Thlaspi perfoliatum), Gewöhnlicher Arznei-Thymian (Thymus pulegioides), Gewöhnlicher 

Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis), Feld-Klee (Trifolium campestre), Kleiner Klee 

(Trifolium dubium), Mittlerer Klee (Trifolium medium), Berg-Klee (Trifolium montanum), 

Schmalblättriger Arznei-Baldrian (Valeriana wallrothii), Großer Ehrenpreis (Veronica teucrium), 

Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Gewöhnliche Vogel-Wicke (Vicia cracca), Erbsen-

Wicke (Vicia pisiformis), Weiße Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinaria), Rauhhaariges 

Veilchen (Viola hirta). 

 

Spinnen-Ragwurz 

Ophrys sphegodes MILLER 

Anfang Mai 2001 erhielt ich den Hinweis, dass die Spinnen-Ragwurz am Amstling gesehen 

wurde. Am 20. Mai suchte ich den Wuchsort auf und fand nach längerer Suche eine Ophrys-

Pflanze, die zweifelsfrei als Ophrys sphegodes zu identifizieren war, auch wenn sie nicht alle 

typischen Merkmale der Spinnen-Ragwurz offenbarte. Die schlanke, circa 25 Zentimeter hohe 

Pflanze trug vier Blüten; Blätter und Deckblätter entsprachen dem Typus. Die Petalen zeigten 

sich schmäler als bei den unterfränkischen Vergleichspflanzen und auch die Malzeichnung und 

die helle Malumrandung wichen etwas von Ănormalenñ Ophrys sphegodes-Pflanzen ab. Nach 

einer kontroversen Diskussion mit anderen Orchideenfreunden kamen wir überein, dass diese 

Abweichungen noch innerhalb der Variabilität der Spinnen-Ragwurz liegen und wir eine Ăechteñ 
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Ophrys sphegodes vor uns hatten. Diese Einzelpflanze erwies sich als Erstfund für das Gebiet 

der Nördlichen Frankenalb. 

Ob es sich bei dem Vorkommen am Amstling um eine spontane Neubesiedlung handelt und 

sich daraus eine Ausbreitungstendenz dieser seltenen Art ableiten lässt, kann nicht zweifelsfrei 

geklärt werden. Eher liegt die Vermutung nahe, dass die Pflanzen von Unbekannten angesalbt 

worden sind. Über die Herkunft des Pflanzenmaterials ist ebenfalls nichts bekannt. Die Popula-

tion hat sich seither vergrößert und räumlich ausgedehnt. Am 16. Mai 2010 fand ich sieben 

blühende Pflanzen. Inzwischen scheint sich die Spinnen-Ragwurz am Amstling etabliert zu 

haben; so konnte ich im Frühjahr 2014 zehn und 2015 bereits 15 blühende Ophrys sphegodes-

Exemplare finden. 

 

Hybrid-Ragwurz 

Ophrys x hybrida POKORNY (Ophrys insectifera x Ophrys sphegodes) 

Erstmals fand ich Ende Mai 2000 ein Exemplar der Hybride zwischen der Fliegen-Ragwurz 

(Ophrys insectifera) und der Spinnen-Ragwurz (Ophrys sphegodes) am Amstling. Diese Kreu-

zung erschien aber zu diesem Zeitpunkt absolut unwahrscheinlich, weil der eine Elternteil, die 

Spinnen-Ragwurz, im größeren Umkreis keinen bekannten Wuchsort hatte. Der damals 

nächstgelegene bekannte Standort von Ophrys sphegodes lag bei Retzbach in Unterfranken 

(Riechelmann 1997), ca. 80 Kilometer Luftlinie vom neuen Fundort entfernt. Trotzdem ließ die 

Pflanze keine andere Bestimmungsmöglichkeit zu. In Form und Farbe der Petalen stand die 

Hybride zwischen den Eltern. Trotz der Dreilappigkeit tendierten die Lippen stark zur Spinnen-

Ragwurz, während bei der Malzeichnung und bei den Petalen der Einfluss der Fliegen-

Ragwurz deutlich sichtbar wurde. Aus der Einzelpflanze entwickelte sich bis Mitte Mai 2008 ein 

Bestand von neun fertilen Pflanzen. Im Jahre 2012 hatten besonders die Ragwurz-Arten unter 

dem extrem trockenen Frühjahr sehr zu leiden, trotzdem kamen noch fünf Exemplare der 

Hybrid-Ragwurz am Amstling zur Blüte. Auch 2015 trotzten die Pflanzen der Frühjahrstrocken-

heit, ich konnte 15 blühende Exemplare finden. 

 

Nelson-Ragwurz 

Ophrys x nelsonii CONTRE & DALAIMAN (Ophrys insectifera L. x Ophrys scolopax 

CAVANILLES) 

Am 10. Mai 2012 machte ich erneut einen überraschenden Fund am Amstling. Eine auffällige 

Ophrys-Pflanze stand an dem südwestlich exponierten Hangabfall in unmittelbarer Nähe einer 

Schlehenhecke. Die Pflanze war außerordentlich vital und in das Biotop eingepasst. Dieser 

Hangabfall des Fundorts zeigt äußerst extreme Standortfaktoren. Es sind minimale Wasservor-

räte und eine sehr geringe Speicherkapazität des Bodens, nur wenige Zentimeter Feinerde, 

extremes Mikroklima mit einer Temperatur von bis zu über 50 Grad in Bodennähe um die 

Mittagszeit (Brackel & Zintl 1983), starke Hangneigung sowie sehr hohe Verdunstungswerte.  
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Auf den ersten Blick ließ sich die Pflanze nicht determinieren; sie hatte zwar einige Merkmale 

mit der Hybrid-Ragwurz gemeinsam wie unter anderem die schmalen, dunklen Petalen und die 

breite tiefbraune Lippe, die diese von Ophrys insectifera vererbt bekam. Doch bei genauerem 

Hinsehen konnte man große, breite Sepalen, ein deutlich abgegrenztes Basalfeld und auch 

unverkennbar abgespreizte, kräftige Seitenlappen der Lippe erkennen, Merkmale, die für 

Ophrys scolopax sprachen. Ferner zeigten die x-förmige, helle Malzeichnung sowie die breite 

Narbenhöhle ebenfalls einen deutlichen Anklang an die letztgenannte Art. Nach einer ausführ-

lichen Diskussion mit Orchideenfreunden und dem Vergleich mit verschiedenen Abbildungen 

[Souche (2008), S. 109, Molnar et al. (1995), S. 130, Buttler (1986), S. 261, Danesch (1972), 

S. 84] war uns klar, dass es sich um eine Hybride zwischen der Fliegen-Ragwurz (Ophrys 

insectifera) und der Schnepfen-Ragwurz (Ophrys scolopax) handeln musste. Diese Kreuzung 

wurde erstmals 1964 von E. Contré aus den Departements Charente und Gers in West- und 

Südwestfrankreich beschrieben und nach Herrn Erich Nelson (Montreux/Schweiz) Ophrys x 

nelsonii benannt. Erich Nelson war ein deutscher Künstler sowie wissenschaftlicher Zeichner 

und Botaniker. Er wurde bekannt für seine äußerst zahlreichen, präzisen und ästhetischen 

Aquarelle und Blütenstudien Europäischer Orchideen. 

Nach Baumann, H. et al. (2006) gehört Ophrys scolopax dem westmediterranen Florenbereich 

an und wurde bis jetzt in Nord-Tunesien, Nord-Algerien, Nord- und Nordwest-Marokko, Portu-

gal, Spanien, Südfrankreich sowie auf den süditalienischen Inseln Lampedusa und Pantelleria 

gefunden. Und nun taucht diese Hybride am Nordrand der Fränkischen Schweiz auf. Es liegt 

auf der Hand, dass hier ein zweibeiniger Bestäuber nachgeholfen hat. Aber es ist doch bemer-

kenswert, dass sich solch eine künstlich erzeugte Hybride mit einem Elter aus der West-

Mediterraneis unter den lokalen Bedingungen entwickelt hat und schon zweimal zur Blüte 

gelangte. Auch bei dieser Pflanze wäre es äußerst interessant in Erfahrung zu bringen, wann 

und unter welchen Umständen sie an den Fundort kam, welche Herkunft sie hat und welche 

ĂElternñ sie besitzt. Es scheint sich auch in diesem Fall zu bestªtigen, dass die meisten Rag-

wurz-Kreuzungen in unserem Bereich auf menschliche Experimentierfreudigkeit zurückgehen.  

 

Hybrid-Knabenkraut 

Orchis x hybrida BOENN. ex RCHB. (Orchis purpurea x Orchis militaris) 

Da das Purpur-Knabenkraut und das Helm-Knabenkraut zu den heimischen Orchideen ge-

hören, die leicht natürliche Kreuzungen miteinander eingehen, ist bei einem Gang über den 

Trockenrasen des Amstling der Mischling Orchis x hybrida mit großer Wahrscheinlichkeit 

anzutreffen. Da diese Hybride fruchtbar ist und deshalb nicht selten Rückkreuzungen mit den 

Eltern erfolgen, variieren die Merkmale der Pflanzen dieser Population in besonders starkem 

Maße. So ist es fast unmöglich, eine Klassifizierung der dort vorkommenden Hybrid-Sippe 

vorzunehmen, da die Merkmalskombinationen praktisch lückenlos von der einen in die der 

anderen Elternart übergehen. Während in guten Orchideenjahren mehr als 2 000 Exemplare 
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des Helm-Knabenkrauts am Amstling blühen, suchte man den zweiten Elter, das Purpur-

Knabenkraut, an diesem Wuchsort lange Zeit vergeblich; erst im Frühjahr 2014 konnte ich 

wieder eine Pflanze nachweisen, die sich auch im Frühling 2015 zeigte. Die Anzahl der Orchis 

x hybrida-Pflanzen schwankt zwischen sechs (2013) und 15 (2015). 

Besonders auffällig ist an diesem Standort auch der sogenannte Heterosis-Effekt, der die 

Kreuzungen der ersten Generation im Allgemeinen viel kräftiger und reichblütiger als die Eltern 

werden lässt. Dazu gehört auch, dass Kreuzungen manchmal vitaler und anpassungsfähiger 

sein können und dadurch klimatisch ungünstige Zeiten besser überdauern. Solche Pflanzen 

hinterlassen bei jedem Beobachter, der sich auch nur einen kleinen Rest von Gefühl für Natur-

schönheit bewahrt hat, einen ganz unvergesslichen Eindruck; sie gehören mit zum Schönsten, 

was unsere heimische Orchideenflora hervorbringt.  

So sehr man auch einerseits über die Neufunde der seltenen Arten und Hybriden erfreut ist, so 

verlangt doch das geballte Auftreten von Ophrys araneola, Ophrys sphegodes, Ophrys x hybri-

da sowie Ophrys x nelsonii auf einer Fläche von der Größe eines halben Fußballfeldes bezüg-

lich der Natürlichkeit des Vorkommens eine vorsichtige Beurteilung. Es lässt sich der Verdacht 

nicht so schnell von der Hand weisen, dass ein ĂOrchideenfreundñ diesen Trockenrasen am 

Amstling als Spielwiese für seine botanischen Experimente benutzt hat. Diese Ansalbungen 

werfen Fragen auf, die aber auch mit der Aufforderung verknüpft sind, über Berechtigung, Sinn 

und Wert sowie Gefahren derartiger ĂExperimenteñ nachzudenken. Gerade in den letzten 

Jahren ist das natürliche Artenspektrum durch illegale Ansalbungen teilweise verfälscht worden 

(vergl. U. Henze et al. 2000). Die Diskussion über Florenverfälschung flammt immer wieder 

auf, aber eine Gefährdung für die heimische Flora wird gerade in letzter Zeit häufig bagatelli-

siert. So erläutert z. B. Bergel (1994), dass Ophrys-Hybriden leicht erzeugt werden können und 

diese sich auch generativ vermehren. Man kann aber nicht ausschließen, dass sich Ragwurz-

Populationen mit fremdem genetischem Material aufbauen und so örtliche Sippen beeinflus-

sen. Aber gerade die Sicherung heimischer Sippen in ihren natürlichen Lebensräumen muss 

ein wichtiges Gebot des Naturschutzes bleiben. Ferner tªuscht man durch derartige ĂGªrtne-

reienñ sowohl B¿rgern als auch Behörden und Verwaltungen vor, dass der Erhalt der Artenviel-

falt mit einfachen Mitteln und Ăfremdenñ Arten realisierbar sei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

 

Literatur 

ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN (Hrsg.) (2005): Die Orchideen Deutschlands. - Uhlstädt-

Kirchhasel. 

BAUMANN, H., KÜNKELE S. & R. LORENZ (2006): Orchideen Europas mit angrenzenden Gebie-

ten. - Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart. 

BERGEL, G. (1994): Einige Ophrys-Hybriden. - Die Orchidee 45: 212-214. 

BRACKEL, v. W. & R. ZINTL (1983): Die Pflanzengesellschaften der Ehrenbürg bei Forchheim. - 

Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 41: 205-288. 

BUTTLER, K. P. (1986): Orchideen. - Mosaik-Verlag, München. 

CONTRE, E. (1964): Un nouvel hybride dôOphrys: xOphrys nelsonii. - Bull. Soc. France 111 : 

356-360. 

DANESCH, O. & E. (1972): Orchideen Europas ï Ophrys Hybriden. - Hallwag Verlag, Bern. 

DÜLL, R. & I. (2007): Taschenlexikon der Mittelmeerflora. - Quelle und Meyer Verlag, 1. Aufla-

ge: 394 Seiten, Wiebelsheim. 

HAEUPLER, H. & T. MUER (2000): Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. - 760 

S., Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 

HENZE, U., W. ECCARIUS, H. HIRSCHFELD, K. LENK & E. SCHNEIDER (2000): Orchideen im Kyff-

häuserkreis. - Arbeitskr. Heim. Orchid. Thüringen. 

KLÜBER, M. (2009): Orchideen in der Rhön. - edition alpha, 1. Auflage: 256 Seiten, Künzell-

Dietershausen.  

KÜNKELE, S. & H. BAUMANN (1998): Orchidaceae. - In: SEBALD, S., SEYBOLD, S., PHILLIPI, G. & 

A. WÖRZ (Hrsg.): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs, Bd. 8: 286-462, Stutt-

gart. 

LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2003): Rote Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns mit 

regionalisierter Florenliste. - 2. Auflage: 374 Seiten, München. 

MALKMUS, W. (2006): Die Orchideen des Landkreises Main-Spessart. - Selbstverlag, Parten-

stein. 

MOLNÁR, A., SULYOK, J. & R. VIDÉKI (1995): Vadon élö orchideák. - Kossuth Könyvkiadó. 

PRESSER, H. (2000): Die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen. - 2. Auflage, Ecomed-

Verlagsgesellschaft. 

RIECHELMANN, A. (1997): Ophrys sphegodes MILL. in Nordbayern wiedergefunden. - Ber. Ar-

beitskrs. Heim. Orchid. 14(2): 76-79. 

RIECHELMANN, A. (2011): Die Orchideen der Fränkischen Schweiz. - Schriftenreihe des Fränki-

sche-Schweiz-Vereins, Die Fränkische Schweiz ï Landschaft und Kultur Band 17: 320 Seiten, 

Palm & Enke, Erlangen. 



30 
 

SOUCHE, R. (2008): Hybrides d'Ophrys du bassin méditerranéen occidental. - Edition Sococor: 

288S. 

SPERBER, H. (1979): Geologisch-botanische Streifzüge durch Nordostbayern. - Oberfränkische 

Verlagsanstalt, Hof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschrift des Verfassers: Adolf Riechelmann, Pfarrer-Burger-Straße 8, 91301 Forchheim,  

E-Mail: adolf.riechelmann@gmx.de 

mailto:adolf.riechelmann@gmx.de


 

 31 

 

Abb.1: Der Amstling - Gesamtansicht, 16.06.12 

Abb. 2: Amstling ï Frühlingsaspekt, 01.05.12 
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Abb. 3: Ophrys sphegodes (Große  

Spinnen-Ragwurz), Amstling, 16.05.12 

Abb. 4: Ophrys araneola (Kleine   

Spinnen-Ragwurz), Amstling, 18.04.15 

Abb. 5: Ophrys x hybrida,  

Amstling 09.05.12 

Abb. 6: Ophrys x nelsonii, Amstling,  

09.05.12 

(Fotos: Adolf Riechelmann) 
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Die Dichtblütige Mücken-Händelwurz  

[Gymnadenia densiflora (WAHLENB.) A. DIETR.] ï  
eine verkannte Schönheit der Orchideenflora 

 der Nördlichen Frankenalb 
 

ADOLF RIECHELMANN 

 

Keywords: Orchidaceae, Gymnadenia densiflora, Gymnadenia conopsea, Flora of Bavaria 

(Upper Franconia). 

 

Zusammenfassung: Anhand morphologischer und phänologischer Merkmale wird die in der 

Nördlichen Frankenalb bisher meist übersehene Art Gymnadenia densiflora (WAHLENB.) A. 

Dietr. vorgestellt und mit Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. verglichen. 

 

Bereits 1839 fand A. Dietrich auf Feuchtwiesen in der Berliner Umgebung Pflanzen, die er als 

eigene, im Juli und August ï nach der Mücken-Händelwurz (G. conopsea) ï  blühende, wohl-

riechende Art beschrieb: ĂAuf den trocken gelegenen, mehr erhabenen Stellen, die hin und 

wieder mit einigen Büschen bewachsen sind, finden sich eine Menge seltener Pflanzen, ... so 

wie der größte Theil der in der Mark wachsenden Orchideen, unter denen ich é eine neue 

Gymnadenia erwähne, die ich in meiner Flora borrusicca ... fälschlich als G. odoratissima 

beschrieben habe, die aber G. conopsea näher steht. Ich habe sie an meine Freunde als 

Gymnadenia densiflora Nob. versandt, da ich sie von Orchis densiflora Wahlenb. nicht für 

verschieden halte, é .ñ In der Folgezeit wurde jedoch der Status dieses Taxons sehr kontro-

vers diskutiert und die Rangstufe reicht von der Varietät bis zur Art. 

Pflanzen dieser in der Schilderung von Dietrich zu Beginn des 19. Jahrhunderts genannten 

Sippe konnten bei kartographischen Arbeiten in Kalkmagerrasen der Nördlichen Frankenalb in 

den letzten Jahren neben der hier mit hohen Individuenzahlen auftretenden G. conopsea 

festgestellt werden. Obwohl diese Sippe durch auffallend breite Blätter, große und kräftige 

Sprosse, dichtere Blütenstände sowie die späte Blütezeit recht gut erkennbar ist, wurde sie 

bislang übersehen. Aufgrund der recht deutlichen Merkmalsausbildung sind die untersuchten 

Pflanzen klar G. densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. zuzuordnen.  

Die tatsächliche Eigenständigkeit von G. densiflora als Art wurde erst in den letzten 15 Jahren 

deutlich. Maßgebend hierfür war der Einsatz moderner genetischer Untersuchungsmethoden 

und deren biostatische Auswertung, die es ermöglichten, phylogenetische Zusammenhänge in 

der Orchideensystematik zu verdeutlichen. Diese Untersuchungen brachten zu Tage, dass sich 

LXXXI. Bericht Naturf. Ges. Bamberg (2012-2018) Seite 33 - 40 Bamberg 2019 
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auf genetischer Ebene innerhalb von G. conopsea s.l. drei Gruppen unterscheiden lassen (Aho 

Bayern 2014): eine diploide G. conopsea (2n = 40), eine tetraploide G. conopsea (2n = 80) und 

ï genetisch weit getrennt ï eine diploide G. densiflora (2n = 40). Zwischen diesen drei Grup-

pen findet so gut wie kein genetischer Austausch statt, sie verhalten sich wie getrennte biologi-

sche Arten, wobei die genetische Vielfalt innerhalb von G. conopsea sehr groß ist.  

Durch Marhold et al. (2005) und Stark et al. (2011) wurden eine Vielzahl von morphologischen 

Merkmalen (Pflanzenmerkmale wie Pflanzenhöhe, Blattmerkmale wie Blattanzahl und -breite, 

Blütenmerkmale wie Spornlänge und verschiedene daraus gebildete Verhältniszahlen) unter-

sucht, statistischen Berechnungen unterzogen und im Hinblick auf die Verwendbarkeit zur 

Unterscheidung der beiden Sippen bewertet. Demnach sind beide Arten auch morphologisch 

gut abtrennbar. 

Erstmals wurde ich am 05. Juli 2009 auf spätblühende Gymnadenia-Pflanzen im Auslauf der 

Sprungschanze auf der Friesener Warte aufmerksam, ohne jedoch deren taxonomischen Wert 

zu erkennen. Zwischen etwa 20 fruchtenden Exemplaren von G. conopsea standen noch mehr 

als 50 weitere in Knospe. Mir fiel auf, dass diese Pflanzen neben breiteren, nach oben schräg 

abstehenden Blättern auch einen wesentlich dickeren Stängel besaßen. Des Weiteren fand ich 

am gleichen Tag auf dem Buchenberg in der Nähe des Flugplatzes zwischen mehr als 300 

verblühten und fruchtenden Exemplaren der Mücken-Händelwurz noch etwa 250 knospende 

und gerade aufblühende Pflanzen, die einen starken, intensiven Nelkenduft verströmten. Zwar 

hatte ich diese Beobachtungen in meinen Aufzeichnungen vermerkt, aber dann schlummerten 

sie einige Jahre in den Tiefen meines Rechners. 

2014 brachten Heinrich et. al. eine umfangreiche Monographie über die Orchideen Thüringens 

heraus. In diesem Werk führten die Autoren unter dem Namen G. densiflora eine spätblühende 

Händelwurz im Artrang auf. Bei der Lektüre erinnerte ich mich an meine Aufzeichnung von 

Friesen aus dem Jahre 2009 und beschloss, in den nächsten Vegetationsperioden nach die-

sem Taxon im Bereich der Nördlichen Frankenalb zu suchen. 

Was lag näher, als nochmals auf der Friesener Warte und am Buchenberg nach den spätblü-

henden Gymnadenien zu sehen. Am 30. Juni 2015 fand ich zwischen mehr als 600 verblühten 

und fruchtenden G. conopsea etwa 200 knospende Exemplare, die ich G. densiflora zuordnete. 

2016 traf ich die Dichtblütige Händelwurz an folgenden Fundorten: Amstling bei Tiefen-

höchstadt (06. Juli: G. conopsea >600, ab/fr; G. densiflora, >50, kn/hb), Kälberberger Rangen 

bei Kälberberg (06. Juli: G. conopsea >50, ab/fr; G. densiflora >20, kn/hb) und am Klebholz bei 

Unterleinleiter (22. Juli: G. densiflora >15, ab/vb).    

Im Rahmen einer Orchideenkartierung im Frühjahr und Sommer 2016 im Steinbruch Geck am 

Einbühl bei Ebermannstadt traf ich ebenfalls auf beide Arten. G. conopsea war das am stärks-

ten vertretene Taxon, ich konnte 166 Pflanzen an zehn Fundstellen kartieren. Der Gesamtbe-

stand dürfte etwa 200 Pflanzen betragen, denn nichtblühende Exemplare sind schwer zu 
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erkennen. Die grasartigen, steil aufrechtstehenden, hellgrünen Blätter lassen sich im Biotop 

kaum auffinden. Alle Exemplare hatten bereits Ende Juli fast 100 Prozent Fruchtansatz.   

Vom Taxon G. densiflora konnte ich elf Exemplare kartieren; da sich diese Art aber am Ende 

ihrer Anthese befand, wären zu einem früheren Zeitpunkt sicher mehr Exemplare zu finden 

gewesen. In diesem Areal standen beide Arten sehr nahe beieinander und ließen sich gut 

vergleichen. Die biometrischen Daten stammen alle von Pflanzen aus diesem Steinbruch. 

 

Morphologische Unterschiede zwischen Gymnadenia conopsea und Gymnadenia 

densiflora 

Ich möchte gleich zu Anfang darauf hinweisen, dass sich alle biometrischen Daten und die 

daraus abgeleiteten Erkenntnisse ausschließlich auf Pflanzen aus dem Bereich der Nördlichen 

Frankenalb beziehen. Es ist in jedem Einzelfall kritisch zu überprüfen, ob sie sich auf Pflanzen 

aus anderen Regionen übertragen lassen. 

Stängel: G. densiflora kann unter optimalen Bedingungen eine Höhe von 90 cm erreichen, der 

Stängel hat an der Basis der Infloreszenz einen Durchmesser von 2,5 mm bis 3,2 mm. Die Art 

unterscheidet sich dadurch deutlich von G. conopsea, die nur auf 65 cm Wuchshöhe kommt 

und deren Stängeldurchmesser zwischen 2,0 mm und 2,6 mm liegt. Wachsen Individuen bei-

der Taxa unmittelbar nebeneinander, dann zeigt die Dichtblütige Händelwurz eine augenfällig 

größere Wuchshöhe. In einem geringen Bereich ist eine Überschneidung der Sprosshöhe 

feststellbar, die eine genaue Unterscheidung nur nach der Länge der Pflanzen nicht zulässt. 

Diese Überschneidung ist wohl im Wesentlichen auf standortbedingte Unterschiede des Wuch-

ses der Individuen zurückzuführen.   

Blätter: Die Blätter einer Pflanze sind wegen ihrer großen Variabilität im Allgemeinen ein 

relativ ungeeigneter Parameter zur Abgrenzung. Wie sich jedoch gezeigt hat, erweisen sich die 

Unterschiede sowohl in der Blattstellung als auch in der Blattform bei den beiden untersuchten 

Taxa als so signifikant, dass sie als Unterscheidungsmerkmal herangezogen werden sollten. 

Während bei G. conopsea die vier bis sechs Blätter linealisch-lanzettlich sind (die Länge des 

zweituntersten Laubblattes schwankt zwischen 130 mm und 165 mm, die Breite zwischen 7 

mm und 14 mm), findet man bei G. densiflora fünf bis acht ausschließlich länglich-lanzettliche 

Blätter, die vom Stängel steil nach oben abstehen. Die Länge des zweituntersten Blattes liegt 

zwischen 160 mm und 215 mm, die Breite variiert von 20 mm bis 32 mm.  

Blütenstand: Will man die Länge eines Blütenstandes zur Differentialdiagnose hernehmen, so 

ergibt sich die Schwierigkeit, dass sich der Blütenstand bis zum Zeitpunkt des Abblühens 

verlängert, sodass verlässliche Daten erst am Ende der Blütezeit erhältlich sind. Bei den unter-

suchten Taxa ist die Merkmalsdifferenz in der Blütendichte sehr auffallend; diese Tatsache 

bekräftigt auch den optischen Eindruck, dass sich G. conopsea durch eine lockerere Inflores-

zenz von der wesentlich dichtblütigeren G. densiflora ï wie der Name schon aussagt ï unter-

scheidet. Die Mücken-Händelwurz besitzt eine relativ kurze Ähre, deren Länge zwischen 75 
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mm und 135 mm liegt (Mittelwert 95 mm), die Länge des Blütenstandes der Dichtblütigen 

Händelwurz schwankt zwischen 130 mm und 220 mm (Mittelwert 155 mm).  

Blüten: Die Anzahl der Blüten zeigt sich für beide Taxa als charakteristisch, für G. conopsea 

beträgt die mittlere Anzahl 39, für G. densiflora 82. Während die Mücken-Händelwurz eine 

lichte und lockerblütige Infloreszenz hervorbringt, ist der Blütenstand der Schwesterart lang 

und walzenförmig und besitzt eine hohe Blütendichte. Der AHO Bayern (2014) führt als Unter-

scheidungsmerkmal zur Abgrenzung für G. densiflora-Pflanzen aus Südbayern einen hellen 

Sporneingang an. Im Bereich der Nördlichen Frankenalb lässt sich dieses Kriterium jedoch 

auch häufig bei G. conopsea antreffen, sodass es als sicheres Differenzierungs-Kennzeichen 

nicht angewandt werden kann.      

Ein deutliches Erkennungsmerkmal von G. densiflora ist der intensive, gewürznelkenartige 

Duft, der bei warmem Wetter und Windstille mehrere Meter um die Pflanze wahrnehmbar ist, 

während G. conopsea nur einen sehr schwachen und etwas unangenehm muffigen Geruch 

verströmt.  

Aufgrund ihres nachhaltigen Duftes ist die Dichtblütige Händelwurz möglicherweise öfters mit 

der Wohlriechenden Händelwurz (Gymnadenia odoratissima) verwechselt worden. So liegen 

zwei Literaturangaben aus der Nördlichen Frankenalb für dieses Taxon vor (Kittler 1896 bei 

Pottenstein und Holfelder 1976 zwischen Neuhaus und Drosendorf). Sie sind beide nicht belegt 

und gelten als sehr zweifelhaft. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei um Verwechs-

lungen mit der Dichtblütigen Händelwurz handelt. 

 

Phänologische Unterschiede zwischen Gymnadenia conopsea und Gymnadenia 

densiflora 

Der Vergleich absoluter Blühzeiten erweist sich durch deren Abhängigkeit von Höhenlage, 

Mikroklima und Witterung als eine heikle Angelegenheit. Kann man aber einen relativen Bezug 

zu anderen Arten angeben, so lassen sich diese Aussagen zu einer Abgrenzung verwenden. 

Während G. conopsea je nach Höhenlage und Exposition bereits Ende Mai bis Mitte Juni 

erblüht, erscheinen die ersten Blüten von G. densiflora erst drei bis vier Wochen später, an 

südexponierten Fundorten frühestens in der letzten Junidekade. Die meisten blühenden 

Exemplare kann man dann um den 10. Juli antreffen.  Auch Dietrich (1839) weist auf diese 

auffallende phänologische Divergenz der beiden Taxa hin.  

 

Obgleich es eine größere Anzahl differenzierender Merkmale gibt, kann es doch vorkommen, 

dass einzelne Individuen nicht eindeutig einer der beiden Arten zuzuordnen sind. Als beste 

Unterscheidungsmerkmale erwiesen sich: der Blütenduft, die Breite der Laubblätter (gemessen 

am zweituntersten Laubblatt), die Pflanzenhöhe und die Anzahl der Blüten bzw. der Blüten-

dichte (Blütenzahl pro Infloreszenzlänge). 
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Dieser Bericht beruht lediglich auf den Beobachtungen einer Vegetationsperiode (2016). Nähe-

re Angaben über die Standortansprüche und die Soziologie der beiden Taxa in der Nördlichen 

Frankenalb konnten noch nicht erstellt werden. Somit ergibt sich für alle Interessierten ein 

reiches Betätigungsfeld, um künftig eine sicherere Erkennung der Dichtblütigen Händelwurz im 

Gelände zu ermöglichen. 
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Abb. 1: Gymnadenia densiflora, Biotop, Friesen, 06.07.13 

Abb. 2: Gymnadenia conopsea und  

Epipactis helleborine, Ebermannstadt,        

20.06.16 

Abb. 3: Gymnadenia densiflora, Moggast, 

03.07.10 
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Abb. 4: Gymnadenia conopsea, Blätter, 

Friesen, 05.07.09 

Abb. 5: Gymnadenia densiflora, Blätter, 

Friesen, 05.07.09 

Abb.6: Gymnadenia conopsea, Friesen, 

18.06.16 

Abb. 7: Gymnadenia densiflora, Tiefen-

höchstadt, 06.07.16 
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Abb. 10: Gymnadenia conopsea, dies- und 

vorjähriger Fruchtstand, Rettern, 28.06.08 

Abb.11: Gymnadenia densiflora, Frucht- 

stand, Kautschenberg, 05.09.12  

Abb. 8: Gymnadenia densiflora, Knospen, 

Tiefenhöchstadt 16.06.12 

Abb. 9: Gymnadenia densiflora, Eber-

mannstadt, 26.07.16 
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Die Weiße Waldhyazinthe  

[Platanthera fornicata (C. C. BABINGTON) BUTTLER] ï neu 
in der nördlichen Frankenalb 

 

ADOLF RIECHELMANN 

 

Die Gattung Platanthera ist bisher weitgehend vom Boom neuer Sippen verschont geblieben, 

nur wenige neue Arten und Unterarten sind in den letzten Jahren hinzugekommen, im Gegen-

satz zu anderen europäisch-mediterranen Orchideengattungen wie Ophrys, Epipactis und 

Serapias, in denen die Menge neuer Taxa beinahe astronomische Ausmaße angenommen hat. 

Nun hat Buttler bereits 2011 eine neue Platanthera-Art beschrieben (Platanthera fornicata). Er 

nimmt dabei auf eine Arbeit von Babington aus dem Jahr 1836 Bezug, in der dieser von einer 

auf dem europäischen Festland verbreiteten Waldsippe berichtet. Doch wurden seine richtigen 

Erkenntnisse kaum beachtet und gerieten bald in Vergessenheit, um erst nach Ălangerñ Zeit 

wiederentdeckt zu werden. 

Bis vor kurzem gab es in der Nördlichen Frankenalb nur zwei Platanthera-Arten: Man hat sie 

hauptsächlich über die Stellung der Antheren-Fächer (schmal-parallel bei P. bifolia und weit-

trapezförmig bei P. chlorantha) unterschieden. Alle Pflanzen mit intermediären Anordnungen 

wurden zu P. x hybrida gestellt. 2011 hat K.P. Buttler Platanthera fornicata im bifolia-

Formenkreis beschrieben, die er auch als Waldsippe gegenüber P. bifolia (Offenlandsippe) 

bezeichnet. Durka et. al. (2017) folgen diesem Ansatz nicht, gehen aber auch davon aus, dass 

es neben P. bifolia eine weitere Art gibt. Sie haben beobachtet, dass die Pflanzen mit den 

Maßen von P.fornicata auch auf Wiesen zu finden sind und bezeichnen sie als "non-hybrid 

intermediate". 

Wie man die Pflanzen auch nennt: Es gibt eine Platanthera-Art bei uns, die nicht die von Linné 

beschriebene P. bifolia ist und im selben Gebiet etwa ein bis zwei Wochen früher blüht. 

 

Unterscheidungskriterien P. bifolia/P. fornicata nach Buttler: 

 Sporn (mm)  /  Lippe (mm)    / Abstand der Pollenfächer 

 

P. bifolia:   12-20 (-23)  /  6-10,5 (-12)   / < 1 mm 

P. fornicata:   (18-) 25-41  /  (9,5-) 11-16   / 1-1,5 mm 

 

Beide Taxa haben parallele Pollenfächer! 
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Höhe (cm)  /   Blütenstand in Seitenansicht 

 

P. bifolia:  10-25 (-35) /  niedrigwüchsig dichtblütig, ohne Lücken  

       zwischen den Blüten 

P. fornicata:  (25-) 30-50  /  hochwüchsig lockerblütig, mit großen Lücken  

       zwischen den Blüten 

 

Ich konnte einige Pflanzen,  deren biometrische und phänologische Daten denen von Platan-

thera fornicata entsprechen, auf einem Halb-Trockenrasen (Gentiano-Koelerietum) in der Nähe 

von Kanndorf Anfang Juni 2017 finden. Nach den bisherigen Beobachtungen dürfte die echte P. 

bifolia in der Nördlichen Frankenalb wesentlich seltener als ihre großblütige Verwandte sein.  
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Abb.1: Platanthera fornicata, Kanndorf, 08.06.17 

Abb. 2: Platanthera fornicata, Kanndorf, 
08. 06. 17 
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Abb. 3: Vergleich von Platanthera chlorantha und Platanthera bifolia 

Abb. 4: Vergleich von Platanthera fornicata und Platanthera bifolia 
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Abb. 5: Vergleich von Platanthera chlorantha und Platanthera fornicata 
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Neue Erkenntnisse zur Orchideenflora  

der Fränkischen Schweiz 
 

ADOLF RIECHELMANN 

 

Keywords: Orchidaceae, Ophrys x albertiana, Ophrys x royanensis, Epipactis moratoria, 

Epipactis x zirnsackiana, Flora of Bavaria (Upper Franconia). 

 

Summary: Information will be given about the discovery of a new Ophrys-hybrid (Ophrys x 

albertiana) and one misinterpreted Ophrys-hybrid (Ophrys x royanensis) in the Northern Fran-

conian Alb. Furthermore Epipactis helleborine subsp. moratoria has to be assessed on a differ-

ent taxonomical level. The new combination as well as its justification are presented in the 

following article. 

 

Zusammenfassung: Aus der Fränkischen Schweiz wird über den Neufund einer Ophrys-

Hybriden (Ophrys x albertiana) sowie von einer fehlbestimmten Ophrys-Hybride (Ophrys x 

royanensis) berichtet. Des Weiteren ergab sich für Epipactis helleborine subsp. moratoria die 

Notwendigkeit einer taxonomischen Neubewertung; die Umkombination und deren Begrün-

dung werden vorgestellt. 

 

 

Ophrys x albertiana E. G. CAMUS [Ophrys apifera HUDSON x Ophrys holoserica (BURM. FIL) 

W. GREUTER] 

Einen Bericht über Ophrys x pietzschii in der Fränkischen Schweiz schloss ich mit folgendem 

Satz (RIECHELMANN 2002a): ĂDa in diesem Jahr [2002] abermals zwei Exemplare der Hummel-

Ragwurz gefunden wurden, sollten ab Frühjahr 2007 die Trockenrasen der Fränkischen 

Schweiz sehr genau nach den entsprechenden Hummel-Bastarden abgesucht werdenñ. Nun, 

es dauerte etwas länger, aber am 30. Mai 2014 zeigte mir Herr MATTHIAS ZERRENNER (Lees-

ten) eine zierliche, nur 13 Zentimeter hohe Ophrys-Pflanze mit drei Blüten, bei der es sich ohne 

Zweifel um die Hybride zwischen der Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) und der Hummel-

Ragwurz (Ophrys holoserica) handelte. Sie stand nur wenige Meter entfernt von zwei blühen-

den Exemplaren von Ophrys holoserica auf einem Trockenrasen nördlich von Drügendorf. 

Diese Hybride wurde bereits 1891 von E.G. CAMUS als Ophrys x albertiana aus der Umgebung 

von Paris beschrieben. 
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Die Pflanze zeigt in ihren Merkmalen eine starke morphologische Affinität zur Hummel-

Ragwurz und kann deshalb leicht als solche angesehen werden. Die Blüte trägt als typisches 

Merkmal dieser Art ein kräftiges, waagrecht abstehendes, dreiteiliges Anhängsel sowie die 

ausgeprägte Malzeichnung. Die längliche Lippe mit zwei deutlich ausgeprägten, stark behaar-

ten Seitenlappen tendiert eher zu Ophrys apifera; besonders auffällig sind die stark vergrößer-

ten Petala. 

Die Herkunft der Hybride bleibt letztlich unklar. Ein Ăzweibeinigerñ Bestªuber erscheint hier sehr 

wahrscheinlich, zumal in den Jahren 2009 und 2010 in dem Biotop auch mehrere Exemplare 

der Bienen-Ragwurz zur Blüte gelangten.  

 

Ophrys x royanensis M. & O. GERBAUD ET C.J. HENNIKER (Ophrys drumana DELFORGE x 

Ophrys insectifera L.) 

Im Frühjahr 2001 zeigte mir Herr JÜRGEN WEIGELT (Nürnberg) auf einem Wacholder-

Trockenrasen nördlich von Drügendorf zwei Exemplare der Hybrid-Ragwurz (Ophrys x hybrida 

POKORNY). Bei einer Nachsuche wenige Tage später trafen wir auf weitere sechs Pflanzen 

(RIECHELMANN 2002). Schon damals fiel uns auf, dass sich bei diesen Exemplaren das Mal 

durch eine bläuliche, silbergraue oder weiße Umrandung von der Lippenfläche abgrenzte, 

maßen dieser Tatsache aber keine große Bedeutung bei. Für uns war klar, dass die Pflanzen 

in der Variationsbreite einer Kreuzung zwischen der Fliegen-Ragwurz und der Spinnen-

Ragwurz lagen. Seitdem erscheinen diese Hybriden jedes Jahr, die Anzahl schwankt zwischen 

vier (2011) und zwölf Exemplaren (2014). 

Beim Durchblättern einiger Hefte der Zeitschrift LôOrchidophil® des Jahrgangs 2014 fielen mir 

in einem Artikel von LAMAURT (2014) über die Orchideen von Rochefort-Samson (Departemant 

Drôme/Frankreich) drei Abbildungen auf, die Ophrys x royanensis zeigten und genau den 

Blüten der Pflanzen nördlich von Drügendorf entsprachen. Sowohl die Abbildungen der Erstbe-

schreibung dieser Hybride von GERBAUD et al. (1993) ï die Pflanzen wurden bei Châtelus im 

Departement Isère/Frankreich gefunden ï als auch ein Foto bei SCAPPATICCI & AUBENAS 

(2006), ebenfalls aufgenommen bei Rochefort-Samsons, glichen den Pflanzen aus der Nördli-

chen Frankenalb Ăaufós Haarñ. 

Ohne Zweifel wurde diese Kreuzung zwischen Ophrys drumana und Ophrys insectifera künst-

lich erzeugt, aber es ist doch erstaunlich, dass sich diese kleine Population nun schon mehr als 

15 Jahre auf dem Biotop halten kann und die Pflanzen jährlich fruchten und aussamen. Eine 

räumliche Ausbreitung der Hybriden fand bisher nicht statt, sie blühen stets in einem eng 

begrenzten Areal von wenigen Quadratmetern. Bei aller Freude über die Neuentdeckungen sei 

es doch gestattet, einige Worte über die Experimentierfreudigkeit von Orchideenliebhabern zu 

verlieren. Die Schaffung solcher künstlichen Sensationen beschert dem Biotop eine wesentlich 

höhere Belastung durch Besucher und Fotografen; ferner ist nicht auszuschließen, dass die so 
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geschaffenen Hybriden in die Populationsdynamik eingreifen, Kreuzungsbarrieren aufgehoben 

werden sowie letztlich eine Florenverfälschung stattfindet. 

 

Epipactis moratoria (A. RIECHELMANN & A. ZIRNSACK) A. RIECHELMANN & A. ZIRNSACK und 

Epipactis x zirnsackiana (A. RIECHELMANN) A. RIECHELMANN 

Epipactis helleborine subsp. moratoria wurde 2008 neu für die Nördliche Frankenalb beschrie-

ben (RIECHELMANN & ZIRNSACK 2008). Über weitere Unterscheidungsmerkmale zur Nominatart 

wurde 2010 berichtet (RIECHELMANN 2010a). Durch diverse Funde in den darauffolgenden 

Jahren hat sich das ursprünglich eng begrenzte Verbreitungsareal inzwischen beträchtlich 

erweitert. Es sind mehrere Neufunde aus dem Bayerischen Voralpenland bekannt geworden 

(schriftliche Mitteilung R. HUBER, 2009). Ferner berichtet BERGFELD (2009) von Funden aus 

Baden-Württemberg, KLÜBER (2009) fand die Art in der Rhön, sowie TENSCHERT (2010) in der 

Oberpfalz. Des Weiteren wurde über Pflanzen aus Rheinland-Pfalz bei Koblenz (BERGFELD & 

SISCHKA 2011) und bei Kusel (HERR-HEIDTKE & HEIDTKE 2011) berichtet; ferner liegen Fund-

meldungen aus Niedersachsen aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont/Weserbergland (PETEREK 

2011) sowie bei Oldenburg und bei Bremen vor (schriftliche Mitteilung JÄSCHKE, 2012/2014). 

Weitere Fundmeldungen stammen von Herrn W. RESSLER (Oer-Erkenschwick), der Epipactis 

moratoria 2013 bei Hagen (Nordrhein-Westfalen) finden konnte (schriftliche Mitteilung W. 

KUHN), sowie von Herrn O. RANK (Kassel), der auf die Art im Habichtswald bei Kassel (Hessen) 

traf (schriftliche Mitteilung 2015). 

Für Oberfranken liegen aktuell mehr als 230 Fundmeldungen vor, in Nordbayern wurde Epi-

pactis moratoria bereits in 42 Quadranten nachgewiesen (Quelle: AHO-Kartierung Nordbayern, 

Stand: 04.08.2015). 

Nicht nur aus der Bundesrepublik, sondern auch aus dem europäischen Ausland wurden 

weitere Funde bekannt: Die von TIMPE (1997) auf Tafel 5 als Epipactis helleborine Typ ZZ 

veröffentlichten Bilder aus dem Südlichen Burgenland/Österreich zeigen ebenfalls Epipactis 

moratoria. WUCHERPFENNIG berichtet von Pflanzen aus der Slowakei (Trencianske Teplice 

1998, schriftliche Mitteilung), PERAZZA (2010) fand das Taxon im Trentino/Italien, ebenso HAHN 

(Pur/Lago di Ledro 2011, schriftliche Mitteilung), sowie LORENZ et al. (2011 und 2013) in Südti-

rol/Italien. ANTONOPOULOS et al. (2011) meldeten Funde aus Griechenland, gleichfalls infor-

miert LIPOVSEK über Pflanzen aus Slowenien (Gorica 2012, schriftliche Mitteilung). 

DIETEL et al. (2015) untersuchten den taxonomischen Status der drei Taxa Epipactis hellebori-

ne subsp. helleborine, Epipactis helleborine subsp. moratoria und Epipactis helleborine subsp. 

minor mit Hilfe von Morphologie, chemischen Analysen, Elektroantennographie und Biotests. 

Sie kamen zu dem Ergebnis, dass diese drei Taxa sich möglicherweise auf dem Weg der 

Artbildung befinden oder bereits eigenständige Arten repräsentieren. 

Aufgrund dieser Ergebnisse und der großen räumlichen Verbreitung ï zum Zeitpunkt der Neu-

beschreibung galt Epipactis helleborine subsp. moratoria als ein Lokalendemit der Nördlichen 
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Frankenalb ï ist das Taxon höher zu bewerten, die Trennung von Epipactis helleborine subsp. 

helleborine scheint angebracht. Deshalb wurde eine Umkombination vorgenommen (RIECHEL-

MANN 2015). 

 

Epipactis moratoria (A. RIECHELMANN & A. ZIRNSACK) A. RIECHELMANN & A. ZIRNSACK comb. et 

stat. nov. 

Basionym: Epipactis helleborine (L.) CRANTZ subsp. moratoria A. RIECHELMANN & A. 

ZIRNSACK, 

Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 25(1): 57 ï 84, 2008. 

Folgerichtig musste dann für die Hybride zwischen Epipactis helleborine und Epipactis morato-

ria ebenfalls eine Umkombination stattfinden (RIECHELMANN 2015). 

Epipactis x zirnsackiana (A. RIECHELMANN) A. RIECHELMANN comb. et stat. nov. 

Basionym: Epipactis helleborine subsp. × zirnsackiana A. RIECHELMANN, 

Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 27(2): 275, 2010b. 
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Abb. 1: Fundorte von Epipactis moratoria, Stand Oktober 2015 [Ch. Beyer] 
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Abb. 2: Epipactis moratoria, Pinzberg, 

02.07.15 

Abb. 3: Epipactis moratoria, Ebermannstadt, 

03.08.15 

Abb. 5: Epipactis moratoria, Pinzberg, 

Ebermannstadt, 24.07.15    

Abb.4: Epipactis moratoria,  

Ebermannstadt, 03.08.15 
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Abb. 8: Ophrys x royanensis, Department 

Hautes-Alpes Frankreich, 

Fotos: Olivier Tourillon, 2008 

Abb. 6: Ophrys x albertiana, nördlich  

Drügendorf, 30.05.14 

Abb. 7: Ophrys x royanensis, nördlich  

Drügendorf, 06.06.13 
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Die Biodiversität von Flächen im Eigentum  
der Gemeinde, aufgezeigt am Beispiel der  

Gemeinde Stegaurach, Landkreis Bamberg 
  

SIEGFRIED WEID 

 

Die Gemeinde Stegaurach (mit einer Flächengröße von fast 2400 ha) liegt im westlichen Ober-

franken im Landkreis Bamberg und hat knapp 7400 Einwohner. Die Gemeinde besitzt in der 

Flur verschiedene Flächen in einer Größenordnung von insgesamt etwa 35 ha (ohne Wald). 

Die derzeitige Nutzung verteilt sich wie folgt: 13 ha werden von Landwirten als Acker bewirt-

schaftet und etwa 11 ha werden als Grünland genutzt (durch Landwirte bzw. durch die Ge-

meinde). 

Die Verpachtung der Gemeindeflächen (sofern überhaupt Pachtverträge abgeschlossen wur-

den) erfolgte bis zum Jahr 2016 ohne Kriterien und naturschutzfachliche Auflagen. Die Land-

wirte erhalten für die Bewirtschaftung zum Teil landwirtschaftliche Fördermittel wie Flächen-

prämie, KULAP (Kulturlandschaftsprogramm) und die Ökoprämie.  

Weitere etwa 11 ha werden zum Teil schon seit Jahrzehnten landwirtschaftlich nicht genutzt 

und weisen verschiedene Sukzessionsstadien mit Schilfbeständen, Hochstaudenfluren (mit z. 

T. reichem Angebot an Samenpflanzen) bis hin zur Auwaldentwicklung auf (Stand 2016). 

 

Können die Gemeindeflächen zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen? 

 

Als biologische Vielfalt (oder Biodiversität) werden die Vielfalt der Lebensräume und der Arten 

sowie die genetische Vielfalt innerhalb einer Art beschrieben. Biologische Vielfalt gibt es nicht 

nur in Regenwäldern, auch Mitteleuropa ist reich an Arten und Lebensräumen. In Bayern 

kommen mindestens 77.000 Pflanzen-, Tier-, Pilz- und Flechtenarten vor, in Oberfranken sind 

es mindestens 50.000. Doch die Vielfalt ist bedroht: Die naturnahen, besonders artenreichen 

Lebensräume gibt es nur noch auf etwa 4% der Fläche Oberfrankens. So ist es nicht verwun-

derlich, dass etwa die Hälfte der Pflanzen- und Tierarten in Oberfranken auf der Roten Liste 

gefährdeter Arten stehen (aus der Broschüre ĂNatur.Vielfalt.Oberfranken", Hrsg.: REGIERUNG 

VON OBERFRANKEN 2012). 

Gerade und insbesondere aufgrund der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung ist die 

Zahl der gefährdeten Arten in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Einige sind gar 

unwiederbringlich ausgestorben. 

Vor allem ehemals häufige Vogelarten der Feld- und Wiesenflur wie Feldlerche, Rebhuhn und 

Kiebitz sind in ihren Beständen zusammengebrochen. So ist z. B. der Bestand des Rebhuhns 



56 
 

in Mitteleuropa in wenigen Jahrzehnten um über 90% zurückgegangen! In den vergangenen 30 

Jahren hat Europa über 400 Millionen Vögel verloren (R.GREGORY et al. 2014). Die Insekten-

masse ist in den letzten 25 Jahren in Deutschland um schätzungsweise 75% zurückgegangen 

(STADLMANN et al. 2019)! 

 

Auf den Gemeindeflächen in Stegaurach konnten in den letzten Jahren verschiedene selten 

gewordene Vogelarten festgestellt werden. Genannt seien hier z.B. Neuntöter, Feldlerche, 

Rebhuhn, Blau-, Braun- und Schwarzkehlchen, Bekassine, Wiesenpieper, Rohrweihe, Kiebitz 

und Feldschwirl. Wenn wir diese Arten den Offenlandtypen wie Acker, Grünland und Brache 

zuordnen, so zeigt sich beim ersten Blick ein überraschendes Bild: Gerade charakteristische 

Vogelarten der Feld- und Wiesenflur wie Rebhuhn, Neuntöter und Braunkehlchen konnten nur 

in den nicht landwirtschaftlich genutzten Gemeindeflächen festgestellt werden. Einige dieser 

bis zu 10-jährigen Brachen weisen ein noch hohes Angebot an Blütenpflanzen (mit entspre-

chendem Angebot an Samen) und entsprechend viele Insekten auf. Andererseits sind auf 

diesen Brachen z.T. auch vertikale Strukturen (wie die Wilde Karde, Disteln etc.) als Sitz- und 

Singwarten vorhanden, zusätzlich bieten diese auch Versteckmöglichkeiten. Besonders in 

Kombination mit unbefestigten Feldwegen und blütenreichen Wiesen üben die Brachen eine 

besondere Anziehung auf Feld- und Wiesenvögel aus (Abb.1). Diese Strukturen fehlen in der 

ansonsten intensiv genutzten Feldflur. 

 

Im Jahre 2018 brüteten u.a. zwei Brutpaare des Kiebitzes (mit Bruterfolg!) sowie die Bekassine 

und der Wiesenpieper auf einer bis in den Juni hinein teils überschwemmten 2,5 ha großen 

Gemeindefläche im Aurachgrund (Abb.2). Die Flªche wurde bis dato durch einen sog. ĂD¿kerñ 

entwässert, der vermutlich jetzt defekt ist und so, bedingt durch die reichlichen Niederschläge 

im Winter 2017/2018, auf der Fläche einen kleinen ĂSeeñ entstehen lieÇ. Eine Reparatur des 

ĂD¿kersñ ist seitens der Gemeinde auf Empfehlung des Agenda-21-Arbeitskreises nicht mehr 

vorgesehen. Insbesondere dieser Umstand sowie die geringen Störungen durch Freizeitaktivi-

täten, vermutlich auch geringer Prädatorendruck (die Fläche ist begrenzt durch eine viel befah-

rene Staatstraße und die Aurach) und die späte Mahd der Wiese ab Ende Juni bis September 

durch milchviehhaltende Biolandbetriebe ermöglichen einen idealen  Lebensraum für die heute 

in Bayern vom Aussterben bedrohten Wiesenbrüter. 

 

In einer über 40 Jahre alten und stabilen 1,6 ha großen Brache mit dominierenden Schilfbe-

ständen und vereinzelt aufkommenden Gehölzen brüten u.a. Rohrweihe, Blaukehlchen, Rohr-

ammer, Sumpf- und Teichrohrsänger sowie Feldschwirl (Abb.3). 

 

In einer weiteren knapp 1,5 ha großen Gemeindefläche mit viel Gebüsch, Hochstaudenfluren 

und einem Wasserrückhaltebecken hat sich in den letzten zwei Jahren auch der Biber ange-
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siedelt. Durch seine Aktivität hat er zusätzliche Lebensräume wie verschieden große Tümpel, 

überschwemmte Großseggenrieder und Auwald mit viel Totholz geschaffen! So ist eine richtige 

kleine "Sumpflandschaft" entstanden, die Arten wie Feldschwirl, Wasserralle, Eisvogel, Laub-

frosch, Grasfrosch und Wasserspitzmaus einen neuen Lebensraum bietet (Abb.4) (Vgl. Bro-

sch¿re ĂArtenvielfalt im Biberrevier - Wildnis in Bayern" - Herausgeber: BAYERISCHES LANDES-

AMT FÜR UMWELT UND BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN 2015). Derzeit kann der Biber auf dieser 

Gemeindefläche ungestört leben, ohne in Konflikt mit landwirtschaftlicher Nutzung zu geraten. 

 

Weitere bemerkenswerte Tierarten auf Gemeindeflächen sind der Dunkle und Helle Wiesen-

knopf-Ameisenbläuling. Beide Tagfalterarten sind europaweit gefährdet. Beide Arten wurden 

nur in jüngeren Brachen (mit wenig Gehölzaufwuchs) bzw. in dem extensiver  genutzten/ ge-

pflegten Grünland beobachtet (mit Vorkommen vom Großen Wiesenknopf; bewirtschaftet 

durch Biobetriebe, bzw. durch den Bauhof, Abb.5). Des Weiteren wurden bedeutende Heu-

schreckenarten wie die Sumpfschrecke und die Langflügelige Schwertschrecke festgestellt, an 

seltenen Libellenarten (am Rand zur Aurach) die Grüne Keiljungfer, die Gebänderte und die 

Blauflügel-Prachtlibelle. Als seltene Amphibienart ist das Vorkommen des Kammmolches zu 

erwähnen. 

 

Die Erfassung aller vorkommenden Arten auf den Gemeindeflächen ist sehr aufwändig und 

daher auch kaum umzusetzen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegen deshalb nur für wenige Ar-

tengruppen und auch nur lückenhaft Artenlisten vor. Dennoch können mit den bisherigen 

Nachweisen schon jetzt sehr gute Rückschlüsse auf die naturschutzfachliche Bedeutung der 

Gemeindeflächen für die biologische Artenvielfalt gezogen werden! Kommunen tragen eine 

hohe Verantwortung für den Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt. Bundesweit 

haben sich zahlreiche Kommunen zusammengeschlossen, um das Thema Biodiversität voran-

zubringen (B¿ndnis ĂKommunen f¿r biologische Vielfalt e.V.). Auch das Bayerische Natur-

schutzgesetz verpflichtet die Gemeinden, ihre Grundstücke im Sinne der Ziele und Grundsätze 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu bewirtschaften (Art.1 Bayerisches Natur-

schutzgesetz). 

 

Eingangs wurde die Frage gestellt: Können die Gemeindeflächen zum Erhalt der biologischen 

Vielfalt beitragen? Die klare Antwort heißt: Ja, sie können, sogar in einem enormen Umfang. 

Aber es müssen gewisse Rahmenbedingungen stimmen: 

 

Einige Gemeindeflächen in Stegaurach besitzen schon jetzt für die biologische Vielfalt eine 

große Bedeutung. Aber das trifft nur für die Flächen zu, die entweder seit Jahren (Jahrzehnten) 

nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, und für einige extensiv genutzte Wiesen.  
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Ein anderer Teil der Gemeindeflächen wird noch immer intensiv landwirtschaftlich genutzt. Auf 

diesen Flächen hat in den letzten Jahrzehnten eine Nutzungsintensivierung (wie Grünlandum-

bruch, Beseitigung von Kleinstrukturen, entsprechender Einsatz von Dünger und Pestiziden) 

stattgefunden. Das führte wie eingangs erläutert auch zu einer Abnahme der Arten- und Struk-

turvielfalt in der Agrarlandschaft um Stegaurach. 

Aus diesem Grund hat der Agenda-21-Arbeitskreis der Gemeinde Stegaurach Kriterien formu-

liert, nach denen in Zukunft alle Gemeindeflächen bewirtschaftet werden sollen. 

 

- vorrangig Verpachtung der Gemeindeflächen an Betriebe mit ökologischen Landbau 

- Verpachtung der Gemeindeflächen nur an konventionell wirtschaftende Betriebe, wenn 

sie aus dem Gemeindegebiet kommen und Viehhaltung betreiben 

- aktuell bestehende Brachen belassen 

- Einrichtung ein- bis mehrjährig wechselnder Brachestreifen bei Grünlandnutzung 

- Schaffung weiterer Brachen, insbesondere auf Äckern (z.B. im Rahmen der Flächenstill-

legung mit Einsaat von naturschutzfachlich abgestimmten Blühmischungen). 

 

Grundsätzlich sind alle verpachteten Flächen, bei denen der Pachtvertrag ausläuft, nach den 

formulierten Kriterien zu behandeln. Geprüft werden muss, ob die Flächen nach diesen Krite-

rien (und zu zeitgemäßen Preisen) weiterverpachtet werden oder ein Pächterwechsel bzw. die 

Pflege in Eigenregie der Gemeinde angezeigt ist. 

 

Der Gemeinderat hat im September 2016 über das vorgeschlagene Vorgehen beraten und sich 

einstimmig darauf geeinigt, diesen "Weg einzuschlagen". Im Mai 2018 hat der Gemeinderat 

zudem beschlossen, bei Auslaufen der Pachtverträge auf kommunalen Flächen mit landwirt-

schaftlicher Nutzung ein Verbot des Einsatzes von Pestiziden im neuen Pachtvertrag zu veran-

kern! Gleichzeitig sollen auch die Flächen im Eigentum des Wasserzweckverbandes ĂAurach-

talñ gezielt in die Förderung der Biodiversität miteinbezogen werden. So gehören zwischen 

Stegaurach und Mühlendorf über 10 ha dem Wasserzweckverband. Vorgesehen ist, in diesen 

zum Teil naturschutzfachlich schon hochwertigen Lebensräumen weitere Aufwertungen zu 

erreichen, insbesondere durch die Einrichtung von ein- bis mehrjährigen Brachestreifen im 

Grünland. 

Der Agenda-21-Arbeitskreis ist zuversichtlich, mit der beschriebenen Vorgehensweise und 

deren Umsetzung insbesondere für Flächen im Eigentum der Gemeinde einen Beitrag zur 

Sicherung der biologischen Vielfalt leisten zu können. 
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Abb.1: Kleine, zum Teil blütenreiche Brache im Eigentum der Gemeinde Stegaurach (u.a. 

mit Wilder Karde, Schilf). Auf dieser Brache im Aurachtal wurden als Brutvögel z. B. Braun-, 

Blau- und Schwarzkehlchen, Rohrammer und Sumpfrohrsänger festgestellt. 

Abb.2: Überschwemmte Wiese als wertvoller Lebensraum für Wiesenbrüter,  

im Vordergrund die Aurach 
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Abb.3:  ¦berwiegend von Schilf bewachsene Gemeindeflªche 

Abb.4: Vom Biber gestaltete Gemeindefläche 
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Abb.5: Mehrjährige Brache im Eigentum der Gemeinde Stegaurach (u.a. mit Vorkommen 

des Großen Wiesenknopfes). Hier kann z.B. der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling zur 

Flugzeit Ende Juli/Anfang August beobachtet werden. Bildnachweise: S. Weid 
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Kurzer Abriss über die Veränderung der Vogelwelt im 

Bamberger Hain von 1915 bis 2015 
  

SIEGFRIED WEID 

 

Der Bamberger Hain mit einer Größe von etwa 44 ha besteht aus 2 Teilgebieten, dem Theresi-

enhain im Norden und dem Luisenhain im Süden. Bereits seit seiner Entstehung Anfang  des 

19. Jahrhunderts war der Bamberger Hain eine für die Bevölkerung der Stadt Bamberg konzi-

pierte Parkanlage. 

 

Grundlage für die Verbreitungsangaben der Vögel im Bamberger Hain sind die Aufzeichnun-

gen von Prof. Dr. RIES über seine ornithologischen Beobachtungen von 1904 bis 1915 im 

Raum Bamberg. In den Jahresberichten der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg 1915 

veröffentlichte er sie unter dem Titel ĂDie Vogelwelt Bambergs und seines Umlandesñ. F¿r viele 

Vogelarten gibt er genaue Ortsangaben für Brutplätze, insbesondere gerade für heute selten 

gewordene oder gar verschwundene Arten. 

Über den Artenverlust der Vögel im Bamberger Raum hat bereits W. POTRYKUS ausführlich 

berichtet (POTRYKUS 2013). 

Als Grundlage für die jetzigen Daten dienen die Brutvogelkartierung Bamberger Hain 

(POTRYKUS & STRÄTZ 2006), Aufzeichnungen von WINFRIED POTRYKUS und eigene Erhebungen. 

In den Jahren 2006 bis 2015 konnten im Bamberger Hain 44 Vogelarten als Brutvögel nach-

gewiesen werden. Aus den Aufzeichnungen von RIES können mindestens 53 Vogelarten als 

Brutvögel angenommen werden (RIES 1915). 

Für den Vergleich der Vogelfauna wurden nur die Arten herangezogen, für die bei RIES eine 

genaue Ortsangabe Hain angegeben wurde und die heute auch eine gewisse Indikatorfunktion 

besitzen. 

Folgende Vogelarten wurden im Bamberger Hain noch Anfang des 20. Jahrhunderts nachge-

wiesen. Diese Arten sind heute alle als Brutvögel verschwunden. 

 

1. Arten offener lichter unterholzarmer (Altholz)-Baumbestände wie Heidelerche, 

Raubwürger, Wiedehopf, Steinkauz, Wendehals (häufig!), Baumpieper, Gartenrot-

schwanz (zahlreich), Grauschnäpper (sehr häufig). Diese Arten brauchen als Brut-

habitat offene Landschaften mit kurzer, schütterer Pflanzendecke zur Bodenjagd (mit 

Vorkommen von (Groß-)Insekten) und geeignete Bruthöhlen in älteren, ausgefaulten 

Bäumen. 
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In der neuen Roten Liste und in der Liste der Brutvögel Bayerns aus dem Jahr 2016 (Hrsg. 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT) werden Arten wie Wendehals, Steinkauz, Wiedehopf, 

Heidelerche  und Raubwürger als vom Aussterben bedroht genannt mit zum Teil nur noch 

wenigen Brutpaaren in ganz Bayern! Andere Arten wie z.B. Baumpieper, Heidelerche und 

Waldlaubsänger werden als stark gefährdete Arten genannt. 

 

Die erwähnten Arten haben in den Jahren 1985 bis 2009 zum Teil dramatische Bestandsein-

brüche erlitten. Als Hauptursache werden in der neuen Rote Liste und Liste der Brutvögel 

Bayerns (2016) genannt (beispielhaft): 

 

Wendehals: Rückgang des mageren und lückigen Habitats 

Wiedehopf: Bedrohung der wenigen Brutvorkommen durch Intensivierung der Landnutzung 

und die damit verbundene Seltenheit an Großinsekten 

Heidelerche: Eutrophierung der Landschaft im Zusammenspiel mit der Nahrungsverfügbarkeit 

wird als Risikofaktor angesehen 

Steinkauz: Lebensraumverlust bzw. -verschlechterung 

 

Arten wie der Wendehals und der Steinkauz werden bei RIES noch als häufiger Brutvogel auch 

im Bamberger Hain genannt. Wiedehopf (aus RIES): ĂBemerkenswert ist, daß der scheue Vogel 

1907, 1908, 1910 und 1911 in dem von Spaziergängern täglich vielbesuchten Bamberger Hain 

brütete und die Jungen aufbrachte.ñ 

 

Der Bamberger Hain muss Anfang des 20.Jahrhunderts zumindest teilweise aus kurzrasigen, 

wohl beweideten Grasbeständen (mit entsprechend gutem Nahrungsangebot an Insekten, 

auch Großinsekten wie dem Großen Eichenbock) und entsprechend gutem Angebot an Brut-

höhlen bestanden haben. Die Störungen durch den regen Besucherverkehr scheinen sich nicht 

wesentlich auf die Brutvorkommen dieser heute vom Aussterben bedrohten Arten ausgewirkt 

zu haben. 

 

2. Andererseits fehlen heute auch Arten als Brutvögel, die eher unterholzreiche Laub-

waldbestände bzw. gebüschreiches, offenes Gelände mit dichtem Strauchunterbe-

wuchs bevorzugen. Dazu zählen z. B. Gartengrasmücke, Gelbspötter (zahlreich bei 

RIES), Waldlaubsänger (zahlreich bei RIES). 

 

Für die Bestandsrückgänge dieser Arten sind wohl neben der Verschlechterung der Bruthabita-

te Ursachen auch außerhalb des Untersuchungsgebietes in erheblichem Maße an dem Popu-

lationsrückgang beteiligt. Am wahrscheinlichsten sind Veränderungen in Rast- oder Überwinte-
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rungsquartieren und/oder ein großräumiger Wandel im Verbreitungsareal infolge klimatischer 

Veränderungen. 

Von den ehemals typischen und wertgebenden Vogelarten im Bamberger Hain sind heute nur 

noch Arten wie Gartenbaumläufer, Mittel-, Klein- und Grünspecht, Pirol und Trauerschnäpper 

als Brutvogel vorhanden. 

 

Die Ringeltaube wird bei RIES ausschließlich als gemeiner und häufiger Waldvogel genannt. Im 

Bamberger Hain konnte er sie nicht feststellen. Heute ist die Ringeltaube im Hain ein häufiger 

Brutvogel (geschätzter Brutbestand 20 - 30 Brutpaare). 

Die Türkentaube wurde bei RIES weder im Hain noch im Bamberger Umland festgestellt. Erst 

seit den 1930 Jahren hat sie sich ihren Lebensraum in Mitteleuropa erobert. Ursprünglich 

waren die Türkentauben nur in Asien beheimatet, haben sich von dort dann aber über Mitteleu-

ropa bis weit in den Norden hinein verbreitet. Heute leben sie als Standvögel meist in der Nähe 

von uns Menschen, gerne in Parks und lockeren Siedlungen. Die Türkentaube ist in Einzelpaa-

ren auch im Bamberger Hain bzw. an dessen Rand zur Wohnbebauung hin als Brutvögel 

beheimatet. 

 

Um die Veränderung im Brutvogelbestand des Bamberger Hains verstehen zu können, müs-

sen wir kurz die Geschichte des Hains in den letzten 200 Jahren aufzeigen (zusammengefasst 

aus schriftlichen Aufzeichnungen von WINFRIED POTRYKUS): 

Für das 19. Jahrhundert gibt es Hinweise, die den Hain als Alt-Eichenwald (lichter parkartiger 

Bestand) kennzeichnen mit teilweiser intensiver Nutzung als Schafweide bzw. mit intensivem 

Streurechen des Laubes: 

Ă é nach Bug geht man durch einen schönen Eichenwald; 1815 wird die āTrüffeljagdó an einen 

gewissen Birnbacher gegen 2 Gulden in Pacht gegebenñ (Trüffelpilze leben in Symbiose mit 

Eichen); die erste Hainkommission sieht es als ihre oberste Priorität an, den Hain in seinen 

ursprünglichen Zustand zu versetzen und lässt Eichen und Ulmen pflanzen, Eicheln werden für 

die Schweinemast geerntet (Zitat aus: Die Geschichte der beiden Haine Bambergs, Vortrag vor 

dem Gartenbau-Verein Bamberg am 4.1.1886 von Magistratsrath Fritz Nüsslein). 

Aus diesen Zitaten geht hervor, dass die Waldanteile durch Alteichen und Ulmen charakteri-

siert waren, was einem Hartholzauenwald entspricht. Eingebunden in diese Aue waren mit 

sehr alten Eichen bestandene Schafhutungen wie der Heßleinsche Hutanger (gemeint ist der 

Bereich zwischen Buger Spitze und Festwiese). Die Anzahl alter Huteeichen wird dort allein mit 

über 200 angegeben. 

Dieses Bild eines einerseits parkartigen, lichten, von Alteichen dominierten Hains mit anderer-

seits zum Teil kurzrasiger Vegetation war vermutlich bis in die 1970er Jahre typisch. Leider 

sind insbesondere in den letzten drei Jahrzehnten zahlreiche Alteichen verschwunden. Die 
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Aufzeichnungen von WINFRIED POTRYKUS lassen einen Verlust von knapp 300(!) Alteichen von 

etwa 1980 bis 2013 vermuten (Stubbenkartierung von Eichen). 

Gleichzeitig hat sich in der Lebensraumkonkurrenz der Baumarten des Hains in den letzten 

Jahrzehnten die Rot-Buche, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Theresienhain einge-

bracht wurde, gegenüber der Eiche durchgesetzt, in anderen Hainbereichen der Spitzahorn. 

Der Bamberger Hain wird heute geprägt von dichten, unterholzreichen Baumbeständen. 

Beweidete, kurzrasige, mit Huteeichen durchsetzte Bereiche fehlen heute gänzlich im Hain. 

Ebenso dürfte wohl auch das Nahrungsangebot an (Groß-)Insekten stark zurückgegangen sein. 

Ursachen für den starken Rückgang der Alteichen ist des Weiteren der Befall der Feinwurzeln 

mit Pilzung der Gattung Phytophtera, die die Stabilität der Eichen gefährden. Diese müssen 

dann oft aus Gründen der ĂVerkehrssicherheitñ gefällt werden. 

Durch die starke Beschattung des Bodens wurde der Altersaufbau der Eichen gestört. Der 

Anteil junger Eichen ist in diesen Beständen sehr gering. 

 

Trotz der Verluste vieler Alteichen ist der Bamberger Hain auch heute noch ein Refugium für 

einige ĂUrwaldreliktartenñ unter den Käfern, etwa für den Eremiten und insbesondere den 

Großen Eichenbock oder Heldbock (als einziger, noch verbliebener Standort in ganz Bayern!). 

Der Bamberger Hain ist deshalb als FFH-Gebiet ausgewiesen worden und ein besonders 

wertvoller Baustein im europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000. 

 

Auf Veranlassung der städtischen Naturschutzbehörde hat das Stadtgartenamt verschiedene 

Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen zum Schutz des Heldbocks durchgeführt wie die Freistel-

lung von Eichen durch das Entfernen von Unterwuchs im Bereich der Buger Spitze. Erst 

dadurch ist wieder ein lichter und wärmebetonter Eichenwald entstanden. Der Heldbock hat 

von dieser Maßnahme profitiert. 

 

Allerdings waren zu Zeiten von RIES und bis in die 1960er Jahre Großinsekten wie z. B. der 

Heldbock im Bamberger Hain häufig und verbreitet (aus Aufzeichnungen von WINFRIED 

POTRYKUS) und dienten wohl auch als wichtige Nahrung für Vogelarten wie den Steinkauz oder 

den Wiedehopf. 

Ob es in Zukunft durch weitere Freistellung und Wiederherstellung lichter Alteichenbestände 

gelingt, heute so selten gewordene Vogelarten wie den Wendehals oder den Steinkauz wieder 

anzusiedeln, scheint angesichts der dramatischen europaweiten Bestandseinbrüche dieser 

Vogelarten sehr fraglich. 

Dennoch sollten in Zukunft alle möglichen Maßnahmen zum Erhalt der noch vorhandenen 

Alteichen unternommen werden. 
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Braunkehlchen 

In Erinnerung an Winnie Potrykus (gestorben im Dezember 2014), einen wunderbaren Men-

schen und vorzüglichen Kenner der Natur. 
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THOMAS FISCHER 

 

Zusammenfassung: Das Ziel dieser Arbeit war es, die allgemeine Definition von Ăurbaner 

Wildnisñ so weiterzuentwickeln und zu konkretisieren, dass sie als Grundlage f¿r die Bewer-

tung von Ăurbanen Wildnisgebietenñ verwendet werden kann. Am Beispiel der Stadt Bamberg 

wurden mit diesem Bewertungsschema Ăurbane Wildnisflªchenñ identifiziert und naturschutz-

fachlich bewertet. 

Hierfür wurden zuerst die Mindestkriterien Dauerhafte Sicherung, Nutzungsfreiheit und Min-

destgröße aus der Wildnisdefinition der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) 

abgeleitet. Als weiteres Mindestkriterium diente die obligatorische Lage im Stadtgebiet. Anhand 

einer Literaturstudie wurden die Schwellenwerte für die Mindestkriterien ausgearbeitet, sodass 

47 potenzielle Ăurbane Wildnisgebieteñ im Stadtgebiet identifiziert werden konnten. 

Anhand einer weiteren Literaturstudie wurde nach geeigneten Qualitätskriterien, Indikatoren 

und Klasseneinteilungen für die Bewertung der selektierten Flächen gesucht. Für die Bewer-

tung von Ăurbaner Wildnisñ wurden die Qualitªtskriterien Vollständigkeit (Flächengröße), Habi-

tattradition, Ungestörtheit, Konnektivität, Vielfalt, Habitateignung und Naturnähe ausgewählt. 

Für jedes Qualitätskriterium wurden anschließend messbare Indikatoren gesucht und geeigne-

te Kriterienklassifizierungen definiert. 

Für die Gewichtung der Kriterien und der Kriterienklassen wurde die Expertise von acht Wild-

nisexperten genutzt. Sie identifizierten das Kriterium Wildniserfahrung und Naturbildung als 

zusätzliches Merkmal. Für die Bewertung der Flächen wurde ein Schema entwickelt, sodass 

allen Qualitätskriterienklassen ein Punktewert zugewiesen werden konnte und eine Gesamt-

bewertung möglich war.  

Mit dem hier entwickelten Bewertungskonzept war es erstmals mºglich Ăurbane Wildnisñ zu 

evaluieren. Die vorgestellte Bewertungsmethodik lässt sich auch auf andere Städte übertragen, 

sodass ein Vergleich mit anderen Städten durchführbar ist. 
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1 Einleitung 

Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in Städten. In dicht besiedelten Ländern wie 

der Bundesrepublik Deutschland sind es sogar über 75 % (STATISTISCHES BUNDESAMT 

2016), Tendenz steigend. Demnach nimmt der Großteil der Menschen Natur innerhalb der 

städtischen Grünflächen wahr. Diese werden nach den Wünschen, Ansprüchen und Vorstel-

lungen des Menschen gestaltet. Der Zustand hat nichts mit dem zu tun, was passieren würde, 

wenn die Gestaltung der Natur überlassen würde (Deutsche Umwelthilfe 2014).  

In den letzten Jahren hat Wildnis zunehmend an Bedeutung gewonnen (Diemer et al. 2004; 

Mues 2015; Schumacher et al. 2017; Wolf 2017). Sie ist mittlerweile eine anerkannte und 

besondere Säule des Naturschutzes und wird immer häufiger unter Schutz gestellt (Jessel 

1997) ï erwähnt sei hier das 2 % Wildnisziel der Bundesregierung ï Natur soll sich bis 2020 

auf mindestens 2 % der Landesfläche ungestört entwickeln dürfen (BMU 2007). 

Auch die Stadtlandschaft wird in ihrer Eignung für sekundäre Wildnis geprüft und seit längerem 

wird Ăurbane Wildnisñ als Naturschutzziel in Stªdten formuliert (Broggi 1999; Dettmar 1999; 

Diemer et al. 2003, 2004; Kowarik 2004; Kowarik et al. 2004; Vincenzotti & Trepl. 2009; Deut-

sche Umwelthilfe 2016). ĂUrbane Wildnisñ ist in aller Munde und wird in vielen Stªdten als 

große Möglichkeit gesehen, Prozessschutz durchzuführen. Natur soll sich in der Stadt unge-

stört entwickeln und gerade da eine Chance erhalten, wo sie doch bisher am stärksten beein-

flusst wurde.  

Das Konzept der Ăurbanen Wildnisñ bietet weitreichende ºkonomische, ºkologische und soziale 

Vorteile und hat durchaus seine Berechtigung im urbanen Zeitalter. Diese Vorteile müssen 

allerdings der Bevölkerung und städtischen Entscheidungsträgern nahegebracht werden. So ist 

die Bedeutung der Gebiete für den Naturschutz oftmals nicht bekannt. Sie werden häufig als 

Schandfleck der Stadtplaner angesehen. 

Diese Flächen können eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung haben. Sie können wichtige 

Trittsteine im städtischen Biotopverbund darstellen (Rebele 1996; Tara & Zimmermann 1997; 

Altmoos & Jäger 2015; Deutsche Umwelthilfe 2016), gefährdete Arten beherbergen, (Kowarik 

1992; Rebele 1996; Kunz 2017) und erheblich zur biologischen Vielfalt innerhalb eines Stadt-

gebietes beitragen (Hansen et al. 2012). Weiterhin können die gewonnenen Erfahrungen der 

Stadtbewohner dazu beitragen, dass die Bereitschaft zum Erhalt von Wildnis auch außerhalb 

der Städte steigt (Trzyna 2005).  

Nur was genau ist Ăurbane Wildnisñ und wie lªsst sie sich von Stadtnatur abgrenzen? Weiterhin 

drªngt sich die Frage auf, wie wertvoll eine solche Flªche im Vergleich zu anderen Ăurbanen 

Wildnisflªchenñ ist und welchen Beitrag sie zum Naturschutz leistet? 
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Die vorliegende Arbeit hat folgende Ziele: 

 

¶ Erweiterung der Definition von Ăurbaner Wildnisñ durch das Festlegen von 

Mindestkriterien zur Identifikation von potenziellen Ăurbanen Wildnisgebietenñ  

und 

¶ Entwicklung einer Methode zur naturschutzfachlichen Bewertung und Analyse 

von Ăurbanen Wildnisflªchenñ am Beispiel des Stadtgebietes von Bamberg. 

 

 

 
  

In dieser Arbeit werden unter Ăurbane Wildnis, -flächen und -gebieteñ alle Flªchen und 

Gebiete angesehen, die in anderen Publikationen als urbane Wildnisse, städtische 

Brachflächen, Stadtwildnis, Gstett´n, Wildnis in der Stadt, neue Wildnis, dritte Wildnis, 

tertiäre Natur, brownfields, urban wastelands und dergleichen bezeichnet werden. 
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1.1 Zusammensetzung der Stadtflora 

Die Stadtflora setzt sich aus unterschiedlichen Arten zusammen. Die einheimischen (indige-

nen) Arten, die sich an die erschwerten anthropogenen (vom Menschen geschaffenen und 

beeinflussten) Standortbedingungen in Städten angepasst haben, bezeichnet man auch als 

Apophyten. Als fremdländische Arten werden diejenigen Arten bezeichnet, die in einem Gebiet 

vorkommen, in dem sie zuvor nicht heimisch waren. Hierbei muss eine zeitliche Unterschei-

dung getroffen werden. Archäophyten gelangten vor der Entdeckung Amerikas (im Jahre 1492) 

mit menschlicher Hilfe in Areale, in denen sie nicht heimisch waren. Neophyten werden dieje-

nigen Pflanzenarten genannt, die nach diesem Zeitpunkt in fremde Gebiete gelangten. Weiter-

hin wird zwischen einer Einschleppung (unbeabsichtigt) und einer Einführung (absichtlich) 

unterschieden (KOWARIK 1992).  

Insbesondere Städte sind Einführungs- und Ausbreitungszentren für fremdländische Arten. Die 

Einführung bzw. Einschleppung geschieht über die Verkehrs- und Handelswege, aber auch 

zum Zwecke der Gartenkultur. Dies hat zur Folge, dass die natürlichen Ausbreitungsgrenzen 

der jeweiligen Arten aufgehoben werden (SUKOPP 1976; BASTIAN & SCHREIBER 1999; WERNER 

2016). In vielen Städten lassen sich gewisse Verbreitungsmuster der fremdländischen Arten 

erkennen. Entlang der Handelswege sind häufiger eingeschleppte Arten zu finden, während im 

Siedlungsbereich eingeführte Zier- und Nutzpflanzen vermehrt vorkommen (KUNICK 1991; 

KOWARIK 1992). 

1.2 Natur in der Stadt und ihre Eignung f¿r Ăurbane Wildnisñ 

Innerhalb eines Stadtgebiets lassen sich vielfältigste Formen von Natur auf engstem Raum 

finden (SCHULTE et al. 1993). Denn genauso wie die städtischen Strukturen ein Abbild der 

jeweiligen Stadtgeschichte sind, sind auch die eingebundenen natürlichen Strukturen ein Ab-

bild der Naturgeschichte. Darauf aufbauend lassen sich für alle Städte vier Arten von Natur 

unterscheiden, die eine unterschiedliche Eignung für eine Wildnisentwicklung aufweisen (KO-

WARIK 1992). 

 

ĂNatur der ersten Artñ ï Relikte der ursprünglichen Naturlandschaft 

Die Reste der ursprünglichen Naturlandschaft sind bis heute von der Bebauung verschont 

geblieben. Sie sind zumeist in Wäldern, Feuchtgebieten und im Uferbereich von Fließgewäs-

sern zu finden. Trotz ihrer anthropogenen ¦berformungen ist ihr Potenzial f¿r die ĂWildnisent-

wicklungñ innerhalb eines Stadtgebiets als hoch einzustufen. 

 

ĂNatur der zweiten Artñ ï Relikte der Kulturlandschaft 

In fast jeder Stadt lassen sich landwirtschaftliche Flächen wie Äcker, Felder und Wiesen fin-

den. Diese Flächen eignen sich sehr gut für den Erhalt oder die Anlage von naturnahen Land-

schaftselementen, jedoch aber in der Regel schlecht für eine Wildnisentwicklung, da sich der 

Charakter einer Kulturlandschaft nicht erhalten ließe. 
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ĂNatur der dritten Artñ ï Funktionsgrün 

Gärtnerisch gestaltete Grünflächen prägen größtenteils das urbane Grün. Hierbei handelt es 

sich um die gärtnerisch geschaffene oder überformte Natur in all ihren Facetten. Sie reicht vom 

einfachen Hausgarten und Straßenbegleitgrün über Parkanlagen bis hin zum großflächigen 

Landschaftspark. Diese Natur wurde oder wird aktiv vom Menschen angelegt und gestaltet. 

Alte Grünanlagen wie Parks oder Friedhöfe können dabei häufig eine sehr große Bedeutung 

für den Naturschutz haben. Vielfach gibt es Überschneidungen mit der Natur der ersten und 

zweiten Art. Die Flächen der dritten Natur eigenen sich meist nur bedingt für eine Wildnisent-

wicklung. 

 

ĂNatur der vierten Artñ ï Urban-industrielle Natur 

Die urban-industrielle Natur beschränkt sich stark auf den urbanen Raum und hängt direkt mit 

der Stadtentwicklung zusammen. Auf zuvor bebauten oder intensiv urban-industriell genutzten 

Flªchen kºnnen wieder neue Sukzessionsstadien entstehen. Das Potenzial f¿r eine ĂWildnis-

entwicklungñ ist auf diesen Flächen als groß einzustufen (KOWARIK 1992). 

Diese vier Naturen weisen zum Teil stark unterschiedliche Pflanzenzusammensetzungen auf 

(siehe Abbildung 1). In den Naturen der ersten und zweiten Art kommen mehr Übereinstim-

mungen mit der ursprünglichen Natur vor und einheimische Arten sind öfter anzutreffen. In den 

Naturen der dritten und der vierten Art sind ökologische Neuartigkeiten und das Vorkommen 

nichtheimischer Arten häufiger. Diese vier Naturen und die fließenden Übergänge zwischen 

ihnen bieten verschiedenste Ausgangslagen für Wildnisentwicklung und stellen zusammen mit 

anthropogenen Strukturen eine Fülle von engmaschig miteinander vernetzten Lebensräumen 

dar. Die Stadtlandschaft kann häufig als regelrechtes Biotopmosaik verstanden werden (BLAB 

1986; KOWARIK 1992; WITTIG 2002; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014; WERNER 2016). Sie erreicht 

vielfach eine größere Artenvielfalt als das Umland (HÄUPLER 1974; HOVESTADT et al. 1991; 

KLAUSNITZER 1993; REICHHOLF 2007; MCKINNEY 2008; WERNER 2008; WOLF 2017) und kann 

bedrohte Arten beherbergen (KOWARIK 1992; REBELE 1996; KUNZ 2017). 
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Abb.1: Differenzierung von Stadtnatur nach dem Konzept der Ăvier Naturenñ (KOWARIK 1992). 
Aus KOWARIK 2017a 

1.3 Wildnis in Deutschland 

ĂWildnisñ stellt keinen einfachen Begriff, sondern vielmehr ein vielschichtiges Phänomen dar 

(DIEPOLDER 1997; HAUPT 1997; BROGGI 2015; SPANIER 2015). Das Wort Wildnis basiert auf der 

germanischen Sprachwurzel Ăwilthizñ und wurde erstmals im 15. Jahrhundert zunªchst als 

Synonym für Ödland und unbewohnbare Gegenden verwendet (BAUER 2010).  

Bereits im Neolithikum wurde die ursprüngliche Landschaft beeinflusst (OPITZ et al. 2015). 

Erste nennenswerte Auswirkungen erfolgten in der mittleren Steinzeit. Spätestens im Mittelalter 

stießen Neusiedler in bis dato unbewohnte Gebiete vor und begannen mit der planmäßigen 

Erschließung der Landschaft (ELLENBERG 1996; KUNZ 2017). Nach dem Dreißigjährigen Krieg 

galt es als Tugend, Wildnis in Kulturlandschaft zu überführen. Auch im Zeitalter der Romantik 

schätzte man die Schönheit der Kulturlandschaft. Erst durch das Aufkommen der Land-

schaftsmalerei und der sich entwickelnden Naturschutzbesinnung Ende des 19. Jahrhunderts, 

die vor allem durch die Entdeckung des wilden Westens geprägt wurde, erfuhr Wildnis hierzu-

lande eine größere Bedeutung. Mit dem Aufkommen der industriellen Revolution und fortwäh-

rendem Maschineneinsatz beschleunigte sich die Entwilderung der Landschaft (TROMMER 

1997). Schlussendlich wurden durch die Flurbereinigung auch noch die letzten Reste des 
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Wildwuchses aus der Landschaft geräumt (SCHERZINGER 1997). Mit der Erkenntnis, dass 

Wildnis faktisch nicht mehr vorhanden war, stellte sie zunehmend einen kulturellen Wert da 

und wurde positiv empfunden (SCHERZINGER 1997; HOFMEISTER 2008; KROPP 2010). Durch 

diese Neubewertung der Wildnis aus weiten Teilen der Gesellschaft kam es zu einer regelrech-

ten Sehnsucht nach Wildnis (HOFMEISTER 2008; GERDES 2010; SCHERZINGER 1996, 2012; HAß 

et al. 2010; KUNZ 2017). Wurde sie in der Vergangenheit vielmehr mit Begriffen wie chaotisch 

und unaufgeräumt assoziiert (SCHERZINGER 1997; COLE 2001) gilt sie heutzutage als bezau-

bernd, überraschend, erhaben und schön (HOFMEISTER 2008, 2010; MUES 2015). Sie ist ein Ort 

der Freiheit, Ursprünglichkeit und der ständigen Erneuerung (HOHEISEL et al. 2010). Wildnis gilt 

als die reine Natur (HOFMEISTER 2008) und erfährt in unserer westlichen Kultur eine ambivalen-

te Wertschätzung (TROMMER 1997; SPANIER 2015). 

Ein kulturelles Bewusstsein für Wildnis, wie es beispielsweise bei der amerikanischen Bevölke-

rung über die Jahrhunderte gewachsen ist, ist bei den meisten Deutschen kaum vorhanden 

(TROMMER 1992). Zu groß war deren Abhängigkeit von der Kulturlandschaft ï Wildnis galt es 

als Bedrohung der Existenz auszumerzen (JESSEL 1997). 

Deutschland ist ein Land ohne ursprüngliche (primäre) Wildnis. Gerade einmal 0,6 % der 

Landesfläche unterliegen einer natürlichen Eigendynamik. Die restlichen 99,4 % werden flä-

chendeckend genutzt, bewirtschaftet und gepflegt, denn das Hauptaugenmerk des Naturschut-

zes liegt auf dem Erhalt der Kulturlandschaft (GERDES 2017; KUNZ 2017). Mit der nationalen 

Biodiversitätsstrategie wurde von der Bundesregierung das Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 

2020 mindestens 2 % der Landesfläche ï das entspricht 714.000 ha ï als Wildnisgebiete unter 

Schutz zu stellen und eine natürliche Eigendynamik auf diesen Flächen zuzulassen (BMU 

2007). 

1.4 Wildnisdefinitionen 

Wildnis wurde bereits vielfach definiert. Eine ausführliche Auflistung findet sich bei SCHOOF 

(2013). Je nach Ausgangslage und Zielvorstellung lassen sind grundsätzlich zwei definitorische 

Ansätze von Wildnis feststellen. Einerseits steht die Ursprünglichkeit des von den Naturkräften 

geprägten Gebietes im Vordergrund. Andererseits kann Wildnis über den Ablauf von natürli-

chen Prozessen definiert werden. 

1.4.1 Wildnisdefinition im Sinne der IUCN 

Die Wildnisdefinition der Weltnaturschutzorganisation IUCN (International Union for Conserva-

tion of Nature and Natural Resources) orientiert sich am amerikanischen Wildernessact. 

Hauptaugenmerk dieser Definition liegt auf den ursprünglichen und durch Naturkräfte gepräg-

ten Gebieten, die nur unwesentlich vom Menschen beeinflusst worden sind. 

ĂSchutzgebiete der Kategorie Ib sind i. d. R. ausgedehnte urspr¿ngliche oder (nur) leicht ver-

änderte Gebiete, die ihren natürlichen Charakter bewahrt haben, in denen keine ständigen 

oder bedeutenden Siedlungen existieren; Schutz und Management dienen dazu, den natürli-

chen Zustand zu erhaltenñ (EUROPARC DEUTSCHLAND 2010).  

Ein Wildnisgebiet muss mindestens 20 km
2
 groß sein und der Zutritt ist Besuchern nur mit dem 

Kanu, zu Fuß oder zu Pferd gestattet. Meist handelt es sich um riesige Areale, die nur in 

Ămehrtªgigem Rittñ durchquert werden kºnnen ï Größenordnungen, die hierzulande kaum zu 

realisieren sind, da es schlichtweg an Platz mangelt (TROMMER 1992; SCHERZINGER 1996; 

BROGGI 1999). 
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1.4.2 Wildnisgebiete im Sinne der NBS 

Aufgrund der starken Zentrierung auf die ursprüngliche (primäre) Wildnis kann diese internati-

onale Definition der IUCN nicht auf die deutsche Ausgangslage angewandt werden. Aufgrund 

des hohen menschlichen Wirkens sind keine Wildnisgebiete im Sinne der IUCN in Deutschland 

mehr vorhanden (ELLENBERG 1996; EUROPARC 2000; HOFMEISTER 2008; TROMMER 2010). Auf 

einer Expertentagung vom Bundesamt für Naturschutz wurde daher die folgende Definition für 

ĂWildnisgebiete im Sinne der NBSñ erarbeitet: 

ĂWildnisgebiete i. S. der NBS sind ausreichend groÇe, (weitgehend) unzerschnittene, nut-

zungsfreie Gebiete, die dazu dienen, einen vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher 

Prozesse dauerhaft zu gewªhrleistenñ (FINCK et al. 2013). 

Ausgehend von dieser Definition wurden durch Experten Kriterien erarbeitet, die Gebiete erfül-

len müssen, um in die Suchkulisse für potenzielle Wildnisgebiete aufgenommen zu werden. 

Diese sind: 

¶ Mindestgröße von 500 bzw. 1.000 ha, 

¶ keine anthropogene Infrastruktur (insbesondere Siedlungen und Straßen), 

¶ Störungsarmut (Mindestabstände zu anthropogener Infrastruktur und kompakter Flä-

chenzuschnitt). 

Weiterhin dient das Kriterium Naturnähe zur weiteren Differenzierung zwischen den naturna-

hen Wildnisgebieten und den naturferneren Wildnisentwicklungsgebieten ï wie beispielsweise 

Bergbaufolgelandschaften. Für Wildnisentwicklungsgebiete gelten ebenfalls die oben genann-

ten Anforderungen an Größe, Unzerschnittenheit und Störungsarmut (OPITZ et al. 2015). 

Das oberste Ziel der NBS ist die natürliche und ungelenkte Dynamik der Naturentwicklung in 

Wildnisgebieten. Ein menschlicher Einfluss ist demnach ausgeschlossen und die klassischen 

Naturschutzziele des Arten- und Biotopschutzes können nur bedingt erreicht werden. So erfor-

dert Wildnis auch eine größere Toleranz gegenüber unerwünschten Entwicklungen, z.B. dem 

Rückgang von Arten oder der Ausbreitung von Neobiota (OPITZ et al. 2015).  

1.4.3 Allgemeine Wildnisdefinition 

BROGGI (1999) definierte Wildnis als Ăéjene[n] Raum, in dem wir jede Nutzung und Gestaltung 

bewusst unterlassen, in dem natürliche Prozesse ablaufen können, ohne dass der Mensch 

denkt und lenkt, in dem sich Ungeplantes und Unvorhergesehenes entwickeln kannñ (BROGGI 

1999). Demnach wird Wildnis auch hier nicht durch die Ursprünglichkeit eines Gebietes, son-

dern über den ungestörten Ablauf natürlicher Prozesse definiert. 

1.5 Definition von Ăurbaner Wildnisñ 

Kaum ein Thema ist in der Landschaftsplanung so umstritten wie ĂWildnisñ in der Stadt 

(VINCENZOTTI 2008). Verwunderlich ist das nicht, denn die Stadt gilt mit ihrer vielfachen Über-

formung und dem höchsten menschlichen Einfluss als das pure Gegenteil von Wildnis (KOWA-

RIK 2017a). Sie besteht aus sämtlichen anthropogenen Strukturen wie Verkehrswegen, Ge-

bäuden, Fahrzeugen und Menschen. Wildnis hingegen ist vom Menschen unbeeinflusst (HOF-

MEISTER 2008). Demnach kann Ăurbane Wildnisñ nicht ºkologisch definiert werden (TROMMER 

2012). Im Extremfall werden durch die Ăallgemeine Definitionñ auch verwahrloste Ecken oder 



 

 77 

 

¿berwucherte Schuttplªtze im Stadtgebiet als Ăurbane Wildnisñ bezeichnet (SCHERZINGER 

2012). So drängt sich die Frage auf: Wie kann Ăurbane Wildnisñ von Stadtnatur abgegrenzt 

werden? Dafür gibt es unterschiedliche Ansätze nach oben genannten Definitionen: 

¶ Wildnis wird durch ursprüngliche und durch Naturkräfte geprägte Gebiete bestimmt, 

die nicht oder nur unwesentlich vom Menschen beeinflusst worden sind (EUROPARC 

DEUTSCHLAND 2010) oder 

¶ Wildnis wird nicht über die Ursprünglichkeit des Gebietes definiert, sondern alleine 

durch den ungestörten Ablauf natürlicher Prozesse (BROGGI 1999; BMU 2007). 

Hierbei ist zu beachten, dass die Ănat¿rlichen Prozesseñ nicht genau definiert sind und damit 

auch die wichtige Erkenntnis, dass Natürlichkeit ï und die damit verbundene anthropogene 

Beeinflussung Ănat¿rlicherñ ¥kosystemdynamik durch das urbane Umfeld ï unterschiedlich 

bestimmt werden kann (KOWARIK 1999): 

¶ historisch: über den Vergleich eines heutigen mit dem ursprünglichen, vom Men-

schen unbeeinflussten Landschaftszustand oder 

¶ aktualistisch: nach dem Ausmaß der Selbstregulation von Ökosystemen auf Basis 

des heutigen Standortpotenzials einschließlich dessen möglicher anthropogener 

Überformung. 

Demnach kºnnen nach der aktualistischen Perspektive Ănat¿rliche Prozesseñ auch in einer 

stark vom Menschen beeinflussten Umwelt stattfinden ï und damit ebenfalls in urbanen Gebie-

ten. ĂUrbane Wildnisñ Ăébesteht aus Naturentwicklung unter städtischen Einflüssen, ohne 

wesentliche Nutzungenñ (Kowarik 2015).  

1.6 Wie wird Ăurbane Wildnisñ wahrgenommen? 

Die Haltungen gegenüber Wildnis in der Stadt sind ambivalent und reichen vom Sittenverfall 

(VICENZOTTI & TREPL 2009), dem sozialen und wirtschaftlichen Niedergang (HOFMANN 2010) 

bis hin zur Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen (HAß et al. 2010, GANDY 2012). Nach der 

neuen deutschen Naturbewusstseinsstudie des BMUB ist sich die Mehrheit der Befragten 

(52 %) einig, dass Flächen im Stadtgebiet nicht genutzt werden sollten und sich selbst überlas-

sen bleiben (BMUB 2016). 

Als Wildnis werden von den Bewohnern vermeintlich unberührte Gebiete, aber auch vom 

Menschen stark beeinflusste ĂNaturenñ innerhalb eines Stadtgebiets, wie Brachflächen und 

ungenutzte Industrieflächen, wahrgenommen (HOFMEISTER 2008). Sind diese Ăwildenñ Flªchen 

vegetationsbestanden, so werden sie von den Bewohnern grundsätzlich als Natur wahrge-

nommen und das Erscheinungsbild wird nicht negativer bewertet als gepflegte Grünflächen 

(HOFMANN 2010). Dabei werden Relikte ehemaliger Nutzung, wie z.B. stillgelegte Industrie- und 

Gewerbeflªchen, ebenso mit Wildnis assoziiert, wie die vermeintlich unbeeinflusste und Ăintak-

teñ Natur (HÖCHTL & BURKHART 2002). Diese Wildnis stellt eine Ăphysische und symbolische 

Gegenweltñ zur Gesellschaft und ihrer Ordnung dar (KIRCHHOFF & TREPL 2009). Wo sonst 

sollte der Gegensatz von Ordnung und der Ăwildenñ Unordnung grºÇer sein, als innerhalb des 

Stadtgebiets. Hier trifft die Vorstellung des Gepflegten direkt auf die Ăungebªndigteñ Natur, die 
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eine Vielzahl von wertbehafteten Assoziationen auslöst (VINCENZOTTI 2008). Für die Stadtbe-

wohner bedeutet Ăurbane Wildnisñ: 

Positiv 

¶ Gefühl der Freiheit abseits des geregelten städtischen Lebens, 

¶ lässt Mythen anklingen und Träume entstehen, 

¶ Ort der Wiederbehauptung der Natur (HOFMANN 2010, KOWARIK 2017b) 

Negativ 

¶ Symbol des wirtschaftlichen und sozialen Niedergangs, 

¶ verwahrloste und ungepflegte Ecken, 

¶ Ort der Angst, 

¶ Angst vor Allergenen und Krankheiten, die von den Flächen ausgehen (RINK 2008; 

HOFMANN 2010; HANSEN et al. 2012; SCHERZINGER 2012; KOWARIK 2017b). 

So kann die Bevölkerung nach WEBER et al. (2014) in Bef¿rworter und Gegner von Ăurbaner 

Wildnisñ eingeteilt werden. Die Befürworter sprechen sich für eine wilde Vegetation aus, dahin-

gegen streben die Gegner ein gepflegtes Erscheinungsbild an (WEBER et al. 2014). 
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1.7 Möglichkeiten zur Akzeptanzsteigerung 

Wildnis wird von Stadtbewohnern überwiegend positiv wahrgenommen (BAUER 2005), wobei 

sie einer Wildnis innerhalb des Stadtgebiets eher reserviert gegenüberstehen. Dabei werden 

die ungepflegten Flächen häufig mit negativen Entwicklungen, wie Gefahren für die eigene 

Sicherheit, Vernachlässigung und dem Verfall der Ăguten alten Zeitñ assoziiert (RINK 2008). 

Hinterlassenschaften wie Gartenabfälle, Müll und Hundekot verstärken zusätzlich das negative 

Erscheinungsbild (siehe Abbildung 2, DUH  2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F¿r die Akzeptanz einer Ăurbanen Wildnisñ ist es notwendig, dem Stadtbewohner mitzuteilen, 

dass es sich um einen kontrollierten Prozess des Nichtstuns handelt und das Erscheinungsbild 

bewusst von den städtischen Entscheidungsträgern gewollt und zugelassen wird. Die Akzep-

tanz von Ăurbaner Wildnisñ kann durch eine Vielzahl von MaÇnahmen verbessert werden. 

Öffentlichkeitsarbeit: Durch Artikel in der örtlichen Tagespresse kann die Sinnhaftigkeit der 

ungepflegten Flächen hervorgehoben werden. Hinweisschilder vor oder auf den Flächen ver-

deutlichen die positive Funktion der Fläche, wohingegen Flächen ohne Beschilderung mit 

negativen Assoziationen, wie Vernachlässigung, verbunden werden. Es ist ebenfalls zu erwar-

ten, dass der Erholungswert für die Stadtbewohner steigt, wenn es sich um einen gewünschten 

Flächenzustand handelt (HOFMANN 2010; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014). 

Nutzbarkeit ermöglichen: F¿r eine Akzeptanzsteigerung gegen¿ber Ăurbaner Wildnisñ ist die 

Begehbarkeit ein wesentlicher Faktor (HOFMANN 2010). Allerdings muss bei der Anlage von 

festen Wegen die Instandhaltung des Weges und die Verkehrssicherheit beachtet werden. 

Durch die Anlage von Trampelpfaden und unbefestigten Wegen kommt es nicht zu einer 

Trennwirkung wie es bei befestigten Wegen der Fall ist. Auch können so die Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit vermindert werden. Das Aufstellen von Bänken in der 

Flªche bewirkt weitere positive Einstellungen gegen¿ber Ăurbaner Wildnisñ (HANSEN et al. 

2012; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014). 

Abb. 2: Vermüll-
te Ăurbane 
Wildnisflªcheñ  
in Bamberg  

(Fläche 27) 
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Pflege: Insbesondere durch PflegemaÇnahmen kann die Akzeptanz f¿r Ăurbane Wildnisñ er-

höht werden (KOWARIK et al. 2016). Allerdings steht Pflege im Widerspruch zu Wildnis (DIEMER 

et al. 2004) und sollte auf ein Mindestmaß beschränkt werden, wenn überhaupt durchgeführt, 

dann nur an den Rändern und zum Zwecke der Verkehrssicherheit. Maßnahmen der Ver-

kehrssicherheit vermitteln das Gefühl von Sicherheit für die Nutzer, außerdem wirkt die Fläche 

ansprechender, wenn Müll regelmäßig entsorgt wird. Behutsame Pflegemaßnahmen (Mähar-

beiten) an den Rändern und entlang der Wege vermitteln den Besuchern, dass es sich um 

einen gewollten wilden Zustand handelt (HOFMANN 2010; HANSEN et al. 2012; DEUTSCHE UM-

WELTHILFE 2014; KOWARIK et al. 2016).  

Reste alter Nutzung bewahren: Das Belassen von Überresten der vorherigen Nutzungen, wie 

Eisenbahnschienen und Gebäuden, bewirken ebenfalls eine positivere Einstellung gegenüber 

Ăurbaner Wildnisñ (DETTMAR 1999; HOFMANN 2010; HANSEN et al. 2012; DEUTSCHE UMWELTHIL-

FE 2014). 

Partizipative Ansätze: Auch die Identifikation der Bewohner mit Ăihrerñ selbst gestalteten 

Fläche kann zur Akzeptanzsteigerung führen, indem sie ihre Wünsche mit einfließen lassen 

kºnnen. So wurde z.B. die Integration von Ăurbaner Wildnisñ in Dessau erfolgreich in die Stadt-

entwicklung mit einbezogen (HANSEN et al. 2012; KOWARIK et al. 2016). 

1.8 Was spricht f¿r Ăurbane Wildnisñ? 

ĂUrbane Wildnisñ existiert auf Restflªchen, in Gr¿nanlagen, Gªrten, Parks, Brachflªchen, Bau-

lücken, Bahngeländen, Stadtwäldern und Gewässerstreifen (KOWARIK 1992, 2013, 2015; 

DETTMAR 1998; DIEMER et al. 2003, 2004; MEYER-KÜNZEL 2004; ERNWEIN & HÖCHTL 2006; 

GRAUSMANN et al. 2007; HOFMEISTER 2008; KROPP 2010; LUPP et al. 2011; SCHERZINGER 2012; 

DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014, 2016; KOWARIK et al. 2016). Diese verwilderten Gebiete sind 

wahrhaftig keine Wildnisgebiete im Sinne der IUCN oder NBS, aber sie verweisen auf etwas, 

dass es in Wirklichkeit in ganz Europa nicht mehr gibt, nämlich auf eine vom Menschen unbe-

einflusste Natur (HOFMEISTER 2008). Sie zeigen, dass in der heutigen Zeit nicht alles bestimmt 

und geplant werden muss (DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014) und sind in außerordentlichem 

Maße vielfältig, nicht nur in der Artenzusammensetzung, sondern auch in ihrer Größe und 

Entstehung (DIEMER et al. 2004). So wurden unter anderem im Rahmen der IUCN Ideen zur 

Einrichtung von Wildnisgebieten im urbanen Raum entwickelt (MCNEELY 2001).  

1.8.1 Naturerfahrungsraum und Erholungsfunktion 

ĂUrbane Wildnisflªchenñ befinden sich wie auch gepflegte Gr¿nflªchen innerhalb der Verwal-

tungsgrenzen von Städten. Obwohl sich diese Flächen durch den Grad des menschlichen 

Einflusses ï also der Pflege ï und der Vegetationscharakteristik von gepflegten Grünflächen 

unterscheiden, können sie gleichermaßen die Funktionen einer solchen für die Anwohner 

erfüllen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sie öffentlich zugänglich sind und kein Sicher-

heitsrisiko für den Besucher darstellen (KEIL 2002; TSCHÄPPELER et al. 2007). ĂUrbane Wildnis-

flªchenñ gelten als Aufwertung des Landschaftsbildes und wirken sich aufgrund ihres eigenwil-

ligen und einzigartigen Erscheinungsbildes positiv auf das Landschaftserlebnis aus (BIERHALS 

& SCHARPF 1971; NOHL 2001) (siehe Abbildung 3). So gelten Ăurbane Wildnisflªchenñ als 

Spielwiese, Freirªume oder ĂHauch von Wildnisñ (SCHEMEL 1997; STARKE 1999; GENSKE & 

HAUSER 2003), die geeignete Erlebnisstätten für die Erholung und soziale Interaktionen wie 

das gemeinsames Spielen, Spazierengehen und Hundeausführen bieten (HANSEN et al. 2012; 
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STOPKA & MOLITOR 2016). Besonders Kinder und Jugendliche, die in Städten aufwachsen, sind 

mit der Fauna und Flora der Stadt wenig vertraut. Insbesondere Erfahrungen, die in Naturräu-

men gemacht werden, sind für die gesunde Kindesentwicklung nötig (LOUV 2011; ENDLICHER 

2012; STOPKA & MOLITOR 2016). Pädagogen weisen dabei ausdrücklich auf die Besonderheit 

von Wildnisgebieten bei der Entwicklung von Heranwachsenden hin (SEITZ 1997). Der Aufent-

halt fördert zudem in besonderem Maße die emotionale und kognitive Entwicklung von Kindern 

(BMUB 2015). Von diesen Bildungs- und Lernräumen kann die gesamte Gesellschaft profitie-

ren.  

 

Abb. 3: Verschiedene Ăurbane Wildnisflächenñ in Bamberg 

1.8.2 Umweltbildung 

Auf Ăurbanen Wildnisflªchenñ kann aktiv Umweltbildung betrieben werden. Dabei kºnnen kom-

plexe Zusammenhänge und Ökosystemdienstleistungen (Bestäubung, Beschattung) an kon-

kreten Beispielen erklärt und ein Bewusstsein für die Natur geschaffen werden (HANSEN et al. 

2012; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014; BMUB 2015). Ein solches Naturverständnis ist ungemein 

wichtig, denn wir können nicht den Verlust von Arten bedauern, wenn wir nicht einmal wussten, 

dass es sie gab. Damit kann Ăurbane Wildnisñ einen erheblichen Teil zur Sensibilisierung der 

Stadtbewohner für die Bewahrung der biologischen Vielfalt in Städten und auch außerhalb 

dieser beitragen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Spontanvegetation und dem damit 

verbundenen Prozessschutz. Eine treffliche Passage findet sich hierfür im WORLDWATCH INSTI-

TUTE REPORT (1992): 
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ĂEiner der Gr¿nde, weshalb die biologische Vielfalt so gefährdet ist, ist, dass Städter wenig 

Erfahrung des Natürlichen und noch weniger Verständnis seiner Bedeutung haben. Die Wie-

derherstellung der Natur dort, wo die Menschen leben ï also des persönlichen Kontakts mit der 

lebenden Welt ï ist notwendig, um sie zu erhalten. ... Diese wertvolle Sache ist Wildheit. Wenn 

sie in der uns umgebenden Welt verloren geht, werden wir auch in uns selbst etwas verlierenñ 

(WORLDWATCH INSTITUTE REPORT 1992).  

Die ĂWildnis vor der Haust¿rñ kann durch ihre Nähe zum Wohnort eine erhebliche Bedeutung 

für die Naturwahrnehmung darstellen und in gewisser Weise weiter entfernte Wildnisgebiete 

wie Nationalpark und Nationales Naturerbe ersetzen, weil sie viel leichter erreicht werden 

kann. Damit kºnnen Ăurbane Wildnisflªchenñ sehr wohl zur Sensibilisierung der Stadtbewohner 

und Bewahrung der biologischen Vielfalt beitragen (BROGGI 1999; DIEMER et al. 2004; DEUT-

SCHE UMWELTHILFE 2014; ALTMOOS & JÄGER 2015; KOWARIK 2017a).  

1.8.3 Ökonomie 

Aus ökonomischer Sicht ist das Konzept der Ăurbanen Wildnisñ sehr interessant, da es im 

Vergleich zu intensiv gepflegten Flªchen zu einer Kostenersparnis kommt. Eine Ăwildeñ Flªche 

muss nicht geplant und vor allem nicht gepflegt werden ï abgesehen von der Verkehrssiche-

rung. Bei der Anlage von Ăurbaner Wildnisñ kann die schon vorhandene Vegetation mit einbe-

zogen werden und die Gestaltungskosten können gesenkt bzw. überflüssig werden. 

Wenn die Pflege unterbleibt, setzt zwangsläufig eine Sukzession ein. Diese besteht aus eben 

jenen Arten, die sich durch Konkurrenzstärke am jeweiligen Standort etablieren können. Folg-

lich können die dauerhaften und kostspieligen Pflegemaßnahmen unterbleiben. Diese Selbst-

regulation und Dynamik kann als stabile Eigenschaft einer sich selbst überlassenen Natur 

angesehen werden und bedarf keines Eingriffs des Menschen (HOFMEISTER 2010).  

1.8.4 Ökologie 

Innerhalb einer Stadt gelten zweierlei Handhabungen hinsichtlich des Umgangs mit Störungen. 

Diese werden einerseits vom Menschen durch Pflege und Gestaltung initiiert und akzeptiert. 

Andererseits werden natürliche Störungen (Schäden durch Schnee, Hochwasser, Sturm, Tiere) 

in vielen Fällen beseitigt und es wird versucht einen möglichst dauerhaften gepflegten Zustand 

der Flächen zu gewährleisten. So werden auf gepflegten Grünflächen der Rasen oder die 

Wiese gemäht, Sukzessionspflanzen entfernt, nicht mehr verkehrssichere Bäume des Tothol-

zes beraubt oder gänzlich entnommen. Nach einer natürlichen Störung wird die vorgefundene 

Unordnung beseitigt und abermals versucht, einen dauerhaften Zustand herzustellen, der den 

ästhetischen Ansprüchen des Menschen gerecht wird, nämlich einer sauberen und aufgeräum-

ten Natur. Infolge dessen entfällt vielerorts der Lebensraum für genau die Arten, die auf eben 

solche Strukturen bzw. natürliche Störungen angewiesen sind.  

Auf ĂWildnisflªchenñ werden Stºrungen zugelassen, sie fºrdern die nat¿rliche Dynamik. Sie 

sind Ursache für Standorts- bzw. Artenvielfalt und Indikator einer Ăintaktenñ Natur. Denn hier 

kann ein großes Potenzial an geeigneten Strukturen entstehen (PLACHTER 1991; SMALL et al. 

2006, ALTMOOS & JAEGER 2015; FINCK et al. 2015). Im Stadtumfeld stellen Ăurbane Wildnisflä-

chenñ damit geeignete Rªume f¿r nat¿rliche Prozesse (wenn auch nur in kleinen Teilen) dar 

und sind wichtige Trittsteine innerhalb des städtischen Biotopverbundes. Sie können einen 

wertvollen Beitrag für die Biodiversität innerhalb eines Stadtgebietes leisten (REBELE 1996; 
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TARA & ZIMMERMANN 1997; MURATET et al. 2007; ALTMOOS & JÄGER 2015; DEUTSCHE UM-

WELTHILFE 2016).  

2 Grundlagen und Definitionen 

2.1 Die Stadt Bamberg 

Die kreisfreie Stadt Bamberg zählt mit 73.371 Einwohnern (Stand 2015) zu den Mittelstädten 

Deutschlands. Die Größe des Stadtgebiets umfasst 54,62 km², somit ergibt sich für die Stadt 

Bamberg eine Bevölkerungsdichte von 1.343 Einwohner pro km
2
. Die Nord-Süd-Ausdehnung 

beträgt 9,6 km. Die Ost-West-Ausdehnung 8,7 km. Die größte Ausdehnung besteht zwischen 

Nordwest und Südost mit 11,3 km (STADT BAMBERG 2015).  

2.1.1 Geographische Lage 

Die alte Kaiser- und Bischofsstadt liegt in Oberfranken/Bayern unmittelbar südöstlich des 

Zusammenflusses von Regnitz und Main im fränkischen Keuper-Lias-Land (MERKEL & WALTER 

2005). In der Talsenke der Regnitz liegt zwischen den beiden Regnitzarmen (der rechte Regni-

tzarm wurde zum Main-Donau-Kanal ausgebaut) die Inselstadt (Dengler-Schreiber 2006). 

Weitere Stadtteile befinden sich in der Talsenke und auf den sieben Hügeln des Stadtgebietes. 

Die Höhenlage variiert zwischen 230,8 m über NN (Hafenbecken) und 386,1 m über NN (Alt-

enburg), durchschnittlich 240 m über NN (STADT BAMBERG 2015). In östlicher Richtung liegen 

die Jurahochflächen der fränkischen Schweiz und in westlicher Richtung schließen die letzten 

Ausläufer des Steigerwalds an. 

2.1.2 Klima 

Klimatisch zählt die Region Oberfranken zur gemäßigten Klimazone mit warmen und feuchten 

Sommern (KOTTEK et al. 2006). Im Zeitraum 1996 bis 2016 betrug die mittlere Jahrestempera-

tur 9,1 °C. Der kälteste Monat ist im Durchschnitt Januar mit 0,5 °C, der wärmste Monat ist 

August mit mittleren Temperaturen von 19,7 °C. Die jährliche mittlere Niederschlagsmenge 

beträgt 680 mm, wobei der Hauptniederschlag innerhalb der Vegetationszeit von Mai bis Au-

gust fällt. Der Juli ist mit 87 mm Niederschlag der regenreichste Monat, während im April mit 

38 mm die geringsten Niederschlagsmengen fallen (DWD 2017). Im Raum Oberfranken haben 

seit 1990 längere Trockenperioden ohne effektiven Niederschlag im Frühjahr zugenommen. 

Die sommerlichen wochenlangen Trockenperioden werden häufig von Starkregenfällen unter-

brochen. Dies führt zu problematischen Wasserverhältnissen von Natur- und Kulturlandschaft 

und könnte in Zukunft die Zusammensetzung der vorhandenen Arten verändern (FOKEN & 

LÜERS 2010). 

2.1.3 Geschichte 

Erste menschliche Handlungen im Bamberger Stadtgebiet lassen sich mehr als 5.000 Jahre 

zurückverfolgen. Bereits im 7. Jahrhundert wurden erste Siedlungen gegründet. Die Überliefe-

rung der Ersterwähnung variiert zwischen der Zeit von 718 und 912 (SCHNEIDMÜLLER 2002; 

DENGLER-SCHREIBER 2006).  

Am 01. November 1007 erfolgte die Gründung des Bamberger Bistums durch den König des 

Ostfrankenreiches Heinrich II. Er übereignete all seine Erbgüter und Errungenschaften dem 

jungen Bistum Bamberg (SCHNEIDMÜLLER 2002; DENGLER-SCHREIBER 2006). Von 1450 bis 

1650 bestimmten zwei Jahrhunderte lang zahlreiche Kriege das Leben der Menschen in Bam-
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berg. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde Bamberg von zwei Hexenprozesswellen 

und dem Dreißigjährigen Krieg heimgesucht. Über ein Drittel der im Dreißigjährigen Krieg 

zerstörten Häuser konnten erst nach 1700 wieder aufgebaut werden. In der folgenden Zeit 

wurde Bamberg zu einer der bedeutendsten Barockstädte Europas ausgebaut. Erst mit dem 

Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 zwischen Österreich und Preußen war Bamberg wieder in 

Kriege verwickelt (DENGLER-SCHREIBER 2006).  

Die Säkularisation (1802) beendete die Herrschaft des Bistums Bamberg und gilt als der größ-

te Umbruch in der fast 800-jährigen Bistumsgeschichte. Durch die Enteignung des Bistums 

wurde die Stadt Bamberg an das Kurfürstentum Bayern überstellt. In Bamberg blieb der große 

Aufschwung durch die Industrialisierung aus. Durch den Bau des Ludwig-Donau-Main-Kanals 

(1843) und der Bahnlinie Nürnberg ï Bamberg (1844) wurden große Infrastrukturprojekte 

realisiert (DENGLER-SCHREIBER 2006). 

In der Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde Bamberg drei Mal bombardiert. Die größte Gefahr 

drohte in den letzten Kriegstagen als Bamberg zur Festung erklärt wurde. Nur durch den gro-

ßen Einsatz hoher Mandatsträger beim militärischen Oberkommando wurde Bamberg zur 

freien Stadt erklärt. Eine völlige Zerstörung konnte hierdurch gerade noch verhindert werden. 

Nach dem Krieg wurden die Kasernen von der US-Armee genutzt. 1977 erhielt Bamberg als 

erste deutsche Stadt die ĂEuropamedaille f¿r Denkmalpflegeñ und beim Wettbewerb f¿r ĂStadt-

gestalt und Denkmalschutzñ die Goldmedaille. 1982 wurde die gesamte Altstadt zum Stadt-

denkmal ausgewiesen und 1993 der historische Stadtkern in die Liste des UNESCO-

Weltkulturerbes eingetragen (DENGLER-SCHREIBER 2006). Durch den Abzug der Amerikaner im 

Jahre 2014 wird momentan ein Konversionsverfahren durchgeführt (Stadt Bamberg 2017). 

2.1.4 Nationales Naturerbe vor den Toren der Stadt 

Nach dem Abzug der US-Streitkräfte wurde im Laufe des Konversionsverfahrens im Jahr 2016 

der ehemalige amerikanische Truppenübungsplatz Hauptsmoor in die 3. Tranche des Nationa-

len Naturerbes aufgenommen (BFN 2017). Dementsprechend grenzt ein 305 ha großes, po-

tenzielles, von Bundesseite geschütztes Wildnisentwicklungsgebiet an der östlichen Stadtgren-

ze an. Für die Wildnisentwicklung im Raum Bamberg dürfte dieser Umstand von Bedeutung 

sein, denn das Naturschutzpotenzial eines Truppenübungsplatzes ist im Vergleich zur umge-

benden Kulturlandschaft hoch. Dieser ist (relativ) groß, unzerschnitten, nährstoffarm und bietet 

Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten (DRL 1993; WALLSCHLÄGER 1997; BUR-

KART-AICHER & ANDERS 2013). Die Waldtypen im Hauptsmoor reichen von Erlenbrüchen in 

Senken auf Feuerletten bis zu trockenen Kiefernwäldern auf echten Binnendünen (GERDES 

2017). Weiterhin darf die Fläche ohne Zustimmung des Bundesumweltministeriums weder 

veräußert noch anderweitig genutzt werden. Insbesondere in den Waldbereichen soll sich, 

durch sofortige bzw. mittelfristige Überführung in den Prozessschutz, eine natürliche Entwick-

lung einstellen (REITER & DOERPINGHAUS 2015). Es ist davon auszugehen, dass sich Arten von 

diesem Areal ins angrenzende Stadtgebiet ausbreiten werden. 

2.2 Geeignete Gebiete f¿r Ăurbane Wildnisñ im Stadtgebiet 

Im Stadtgebiet Bambergs kommen zahlreiche flächige Schutzgebiete vor, sodass 26,5 % des 

Stadtgebiets unter Schutz stehen (Stand August 2013). Allerdings können die meisten Schutz-

gebiete nicht einfach sich selbst überlassen werden, da sie sich zu Wald entwickeln und so 

den Grund für die Ausweisung ï in vielen Fällen der Erhalt der Kulturlandschaft ï verlieren 
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würden (STADT BAMBERG 2014). Demnach eignet sich ein Großteil der Schutzgebiete im Stadt-

gebiet nicht f¿r Ăurbane Wildnisñ. Im Weiteren werden die in Frage kommenden Schutzgebiete 

und ĂSonderfªlleñ aufgelistet. 

2.2.1 Gesetzlich geschütztes Biotop  

Diese Gebiete werden aufgrund ihrer (1) é Ăbesonderen Bedeutung als Biotope é gesetzlich 

geschützt (allgemeiner Grundsatz), (2) und Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer 

sonstigen erheblichen Beeintrªchtigung é dieser Biotope f¿hren kºnnen, sind verbotenñ (Ä 30 

BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG). 

Sie sind aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvoll und gelten als Refugien für Tier- 

und Pflanzenarten, die in der intensiv genutzten Landschaft nicht überlebensfähig sind. Ge-

setzlich geschützte Biotope sind unter anderem Großseggenriede, sekundäre Auwälder, Tro-

cken- und Magerrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte (LFU BAYERN 2012).  

In Bamberg kommt eine Vielzahl an gesetzlich geschützten Biotopen vor. Die genaue Anzahl 

ist allerdings durch die 1998 erfolgten Änderungen im BayNatSchG nicht bekannt. Zurzeit 

werden die gesetzlich geschützten Biotope neu aufgenommen und ihre Anzahl bestimmt. Sie 

werden 2018 an das LfU übermittelt und veröffentlicht. 

2.2.2 Geschützter Landschaftsbestandteil 

Gesch¿tzte Landschaftsbestandteile Ăé(1) sind rechtsverbindlich festgesetzte Teile von Natur 

und Landschaft, deren besonderer Schutz erforderlich ist 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushalts, 

2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes, 

3. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 

4. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild lebender Tier- und Pflan-

zenarten. 

(2) Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils sowie alle Handlungen, die zu 

einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Landschaftsbestandteils 

führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten...ñ (§ 29 BNatSchG). 

Im Bamberger Stadtgebiet kommen drei geschützte Landschaftsbestandteile vor (STADT BAM-

BERG 2014). Diese Gebiete werden unter anderem aufgrund ihres kleinräumigen Mosaiks aus 

unterschiedlichen Lebensräumen wie Obstwiesen, Baumhecken, Gehölzbeständen und Ru-

deralstandorten geschützt. Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und 

sollen sich auch zukünftig weiter entwickeln können. Neben den naturschutzfachlichen Schutz-

zwecken soll auch das Landschaftsbild dauerhaft gesichert werden (STADT BAMBERG 1997, 

1998). 
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2.2.3 Landschaftsschutzgebiet 

Landschaftsschutzgebiete sind (1) é Ărechtsverbindlich festgesetzt ... und in ihnen ist ... ein 

besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich é  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-

zungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und 

Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen 

Bedeutung der Landschaft oder 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung é alle Handlungen 

verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwi-

derlaufenñ (§ 26 BNatSchG / Art. 10 BayNatSchG). 

Im Bamberger Stadtgebiet befinden sich vier Landschaftsschutzgebiete (STADT BAMBERG 

2014). Diese Gebiete werden unter anderem aufgrund ihrer Eignung als strukturreicher und 

landschaftsprägender Biotopkomplex geschützt, um die darin vorhandenen Tier- und Pflan-

zenarten sowie deren Lebensgemeinschaften zu bewahren. Weiterhin sollen diese Gebiete vor 

Eingriffen in Natur und Landschaft geschützt werden. Dahingegen können landschaftliche 

Fehlentwicklungen, die durch Menschenhand entstanden, rückgebaut werden (STADT BAM-

BERG 1994). 

2.2.4 Bebauungsplan 

Bebauungspläne setzen die Art und das Maß der Nutzung sowie die überbaubaren Grund-

stücksflächen fest. Weiterhin werden rechtsverbindliche Aussagen über die Nutzungsart von 

Grundstücken und Grünflächen getroffen, wie z.B. die Festsetzung von Flächen als öffentliche 

Grünfläche, Biotopfläche oder Wald. Auch können Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung der Natur im Bebauungsplan genannt werden (STADT BAMBERG 2017). Im Bebau-

ungsplan festgesetzte Gr¿nflªchen eignen sich damit zum Teil als Ăurbane Wildnisflªchenñ. 

2.2.5 Baugesetzbuch 

Grünflächen können durch das Baugesetzbuch geschützt werden. Sie sind für die Kompensa-

tion eines baulichen Vorhabens im Außenbereich vorgeschrieben und müssen dauerhaft gesi-

chert werden. Sie sollen den Eingriff in Natur und Landschaft ausgleichen, sodass sich die 

Natur auf diesen Flªchen entwickeln kann (Ä 35 BauGB). Sie kºnnen sich als Ăurbane Wildnis-

flªchenñ eignen. 

2.2.6 Ökoflächenkataster/ Ausgleichs- und Ersatzflächen  

Das Ökoflächenkataster ist eine Datenbank zur Verwaltung ökologisch bedeutsamer Flächen. 

Die rechtlichen Grundlagen beziehen sich auf das Bundesnaturschutzgesetz, das Bayerische 

Naturschutzgesetz und die Bayerische Kompensationsverordnung. Im Ökoflächenkataster 

werden Ökokontoflächen und Ausgleichs- und Ersatzflächen aufgeführt. Ausgleichs- und Er-

satzflächen sind Flächen, die gemäß BNatSchG für einen unvermeidbaren Eingriff in Natur und 
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Landschaft als fairer Ausgleich für in Anspruch genommene Flächen dienen. Auf diesen Flä-

chen werden die Eingriffe kompensiert, sodass ökologisch höherwertige Flächen den Eingriff 

Ăausgleichenñ. Sie sind dauerhaft zu sichern und zu erhalten (LFU BAYERN 2017). Als Aus-

gleichs- und Ersatzflächen können beispielsweise Sukzessionsflächen definiert werden (§ 9 

BauGB) (STADT BAMBERG 2017). Im Bamberger Stadtgebiet kommen 25 Ausgleichs- und 

Ersatzflächen vor (GERDES 2017, pers. Mitteilung). 

Ökokontoflächen sind Flächen, die für künftige unvermeidbare Eingriffe in Natur und Land-

schaft bevorratet und gesichert werden. Im Ökokonto werden Konzepte zur Bevorratung von 

Flächen und die Durchführung von Maßnahmen aufgezeigt (LFU BAYERN 2017). Die genaue 

Anzahl der Ökokontoflächen werden vom Immobilienmanagement nicht genannt (GERDES 

2017, pers. Mitteilung). 

2.2.7 Klasse 1 Wälder der Bayerischen Staatsforsten 

Als Klasse 1 Wälder werden von den Bayerischen Staatsforsten mehrere alte naturnahe und 

seltene Waldbestände deklariert. Die ausgewiesenen Bestände werden durch ihre Festsetzung 

forstlich gesch¿tzt, denn sie nehmen Ăéaufgrund ihres hohen Alters oder wegen ihrer Beson-

derheit eine naturschutzfachliche Ausnahmestellung einñ. In ihnen soll sich der Totholzanteil 

und Biotopbaumbestand anreichern, sodass die Trittsteinfunktion innerhalb des Biotopver-

bunds verbessert wird (BAYERISCHE STAATSFORSTEN FORCHHEIM 2013). ĂDer Schwerpunkt liegt 

bei den naturnahen alten Beständen, aber auch seltene naturferne oder in der Vergangenheit 

besonders bewirtschaftete Bestände (z.B. Nieder- und Mittelwälder) können ausgewählt wer-

den. ... Je nach Bestandesform gelten unterschiedliche Altersgrenzen. Zum Beispiel gehören 

Buchenbestªnde, die ªlter als 180 Jahre alt sind, Eichenbestªnde ¿ber 300 Jahre é der Klas-

se 1 an. Seltene Waldbestände sind Bestände, die heute noch Waldaufbauformen erkennen 

lassen, die stark vom Menschen geprägt sind (z.B. Mittel- oder Hutewälder). [so können] auch 

é [Bestªnde], die aufgrund ihres hohen Alters und weiterer Merkmale (z.B. Hºhlenreichtum) 

einen besonderen Seltenheitswert aufweisen, é in diese Klasse eingereiht werdenñ (BAYERI-

SCHE STAATSFORSTEN 2009). Im Bamberger Stadtgebiet kommen vier Klasse 1 Wälder vor 

(BAYERISCHE STAATSFORSTEN 2017). 

2.2.8 Sonderfall Wald im Stadtgebiet ohne forstliche Nutzung 

Wald im Stadtgebiet ohne forstliche Nutzung stellt kein direktes Schutzgut dar, sodass sich der 

Schutzstatus in diesem Falle auf die allgemeinen Waldgesetze (BWaldG/ BayWaldG) bezieht. 

So muss die Rodung bzw. Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart, wie z.B. die 

Ausweisung als Baugebiet durch die zuständigen Behörden genehmigt werden. Bei der Ent-

scheidung, ob eine Umwandlung rechtmäßig ist oder nicht, müssen insbesondere die Rechte, 

Pflichten, sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander abgewogen werden. Ist der 

Erhalt des Waldes überwiegend im öffentlichen Interesse, soll die Rodung bzw. Umwandlung 

des Waldes untersagt werden (§9 BWaldG). Dabei stellen die Schutz- und Erholungsfunktion 

(die Nutzfunktion des Waldes wurde für dieses Beispiel nicht genannt, da es sich in den ge-

nannten Waldflächen um Wälder ohne Nutzungen handelt) des Waldes besondere Schutzgüter 

dar, die nachhaltig zu sichern sind (§1 BWaldG). In der Stadt Bamberg sind fünf Waldbereiche 

ohne forstliche Nutzungen vorhanden (GERDES 2017, pers. Mitteilung). 
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2.2.9 Sonderfall Pachtflächen 

Von der Stadt gepachtete Flächen stellen kein direktes Schutzgebiet dar, da sie weder hoheit-

lich noch planungsrechtlich geschützt sind. Allerdings kann durch einen Pachtvertrag die Nut-

zung und Pflege durch den Pächter bestimmt werden. Wird durch den Pachtvertrag eine jahr-

zehntelange Nutzungsfreiheit sichergestellt, kann sich auch in diesen Fällen langfristig eine 

(weitgehend) natürliche Entwicklung dieser Fläche einstellen. Im Stadtgebiet von Bamberg 

kommt eine Pachtfläche mit naturschutzfachlicher Bedeutung vor (GERDES 2017, pers. Mittei-

lung) 
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3 Methodisches Vorgehen f¿r die Ăurbane Wildnisñ am Beispiel von Bamberg 

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit gliedert sich in vier Schritte: 

Im ersten Schritt wurden f¿r die Identifikation von potenziellen Ăurbanen Wildnisgebietenñ und 

deren Abgrenzung zur Stadtnatur Mindestkriterien festgelegt. Anschließend wurden eine Ist-

Analyse f¿r die Stadt Bamberg durchgef¿hrt und potenzielle Ăurbane Wildnisgebieteñ durch die 

Anwendung der Mindestkriterien erfasst. 

Im zweiten Schritt wurde eine Literaturrecherche unternommen, um geeignete Qualitätskrite-

rien und messbare Indikatoren für die Bewertung dieser Gebiete zu finden. 

Als dritter Schritt wurden die Qualitätskriterien und Klassifizierungen festgelegt. Anschließend 

wurde ein Bewertungsbogen für Experteninterviews erstellt. Die Experteninterviews hatten das 

Ziel, die einzelnen Ausprägungen bzw. die Gewichtung der Qualitätskriterien festzulegen. Im 

Anschluss erfolgte eine Auswertung des Bewertungsbogens.  

In einem letzten Schritt wurden für alle Flächen die Ausprägungen der Qualitätskriterien aufge-

nommen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Expertenbefragung bewertet. 

3.1 Mindestkriterien 

Nach der Definition von KOWARIK (2015) besteht Ăurbane Wildnisñ Ăéaus Naturentwicklung 

unter städtischen Einflüssen, ohne wesentliche Nutzungenñ (KOWARIK 2015). Anhand dieser 

Definition ist Ăurbane Wildnisñ schwer von Stadtnatur abgrenzbar, da auf vielen stªdtischen 

Grünflächen Naturentwicklungsprozesse stattfinden und wesentliche Nutzungen fehlen.  

Die Wildnisdefinitionen der IUCN und NBS weisen hingegen gewisse Mindestkriterien auf. Ein 

Gebiet kann nur dann als Wildnis bezeichnet werden, wenn alle Kriterien erfüllt sind. Die Reg-

lementierungen für Wildnis im Sinne der IUCN sind für deutsche Verhältnisse nicht anwendbar, 

ebenso wenig die der NBS für die städtische Ausgangslage. So findet man selten unzerschnit-

tene Gebiete mit einer Größe von mehreren 100 ha, denn eine Stadt kann ohne jegliche Infra-

strukturen schlichtweg nicht existieren.  

Insofern sind die aktuell vorliegenden Definitionen f¿r die Selektion und Bewertung von Ăurba-

nen Wildnisflªchenñ ungeeignet. Deshalb wurden im folgenden Kapitel eigene Mindestkriterien 

entwickelt, die allgemein gültig anwendbar für Städte in Deutschland sein sollen. Neben der 

Identifikation und Bewertung von Ăurbanen Wildnisgebietenñ sollen die Mindestkriterien auch 

dazu dienen, Ăurbane Wildnisñ klar von Stadtnatur abgrenzen zu kºnnen. 

3.1.1 Lage im Stadtgebiet 

Die obligatorische Lage im Stadtgebiet wird hier explizit als Mindestkriterium aufgeführt, so-

dass nur Flächen innerhalb der Verwaltungsgrenzen der kreisfreien Stadt Bamberg in die 

Suchkulisse aufgenommen wurden. Die Lage im Stadtgebiet kann anhand der Gemarkungs-

grenzen nachgewiesen werden. 

3.1.2 Dauerhafte Sicherung 

Bislang gibt es f¿r Ăurbane Wildnisgebieteñ keinen festen Schutzstatus (DIEMER et al. 2003, 

2004; WOLF 2017), sodass die Dauerhaftigkeit dieser Flächen nicht gewährleistet ist. Wildnis 

muss sich jedoch langfristig entwickeln können (FINCK et al. 2013). Der Übergang von jeglicher 

Form urbanen Gr¿ns in Ăurbane Wildnisñ erfolgt nicht von heute auf morgen, sondern ist ein 

langwieriger Prozess der Eigendynamik. 
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Kommunale Liegenschaften eigenen sich sehr gut, um die Dauerhaftigkeit einer Fläche zu 

gewährleisten, da der Grundeigentümer maßgeblich über die Zukunft, die Wahrnehmung, aber 

auch die Maßnahmen der Verkehrssicherheit entscheiden kann (DEUTSCHE UMWELTHILFE 

2014; ROSENTHAL et al. 2016). Sind diese öffentlichen Flächen mit einem zusätzlichen hoheitli-

chen oder planungsrechtlichen Schutz behaftet, so ist diese Fläche vor einer Nutzungsände-

rung bzw. politischen Entscheidung, wie der Ausweisung als Bauland ï je nach Schutzkatego-

rie unterschiedlich stark ï geschützt. 

Darüber hinaus kann es im Stadtgebiet weitere Flächen geben, auf denen die Pflege unter-

bleibt und deren natürliche Entwicklung auf Dauer gesichert ist. Hierfür eignen sich zum einen 

private Grünflächen, die von der Kommune auf Dauer gepachtet werden und für die keine 

Nutzungsänderung vorgesehen ist. Zum anderen kommen auch forstliche Flächen, die einer 

natürlichen Entwicklung unterliegen, wie Bannwälder ohne Nutzung oder spezielle Wald-

schutzgebiete der Bayerischen Staatsforsten, sogenannte Klasse 1 Wälder in Frage. 

Die Dauerhafte Sicherung wurde durch die Sichtung der Schutzgebietsverordnungen, Stadtbio-

topkartierung, von Bebauungsplänen, Ökoflächenkataster, Pachtverträgen und durch Befra-

gungen des zuständigen Umweltamts und der Forstämter ermittelt. 

3.1.3 Nutzungsfreiheit  

Wildnis ist Natur ohne menschliche Eingriffe wie Forst-, Land- und Fischereiwirtschaft (KIRCH-

HOFF & TREPL 2009; ROSENTHAL et al. 2016). Im Siedlungsbereich finden darüber hinaus auf 

einem erheblichen Teil der Grünflächen Pflegeeingriffe statt, die den Zustand der Fläche erhal-

ten sollen und der Natur keinen oder nur sehr wenig Spielraum lassen. Sie gelten als erhebli-

cher Bestandteil des Grünflächenmanagements und sind damit wesentliche Störfaktoren einer 

natürlichen Entwicklung. Dementsprechend wurden keine Flächen in die Suchkulisse aufge-

nommen, die einer forst-, land- und fischereiwirtschaftlichen Bewirtschaftung bzw. einer dauer-

haften oder periodischen Pflege unterliegen.  

Maßnahmen, die der Verkehrssicherung dienen, gelten im Folgenden nicht als Eingriff im 

engeren Sinne, da sie in der Regel unabdingbar sind, um die Sicherheit des Menschen zu 

gewährleisten. Sie finden in der Regel nicht flächig statt und beschränken sich auf wenige 

punktuelle Eingriffe in längeren zeitlichen Abständen. 

ĂDie Verkehrssicherungspflicht wurde durch die Rechtsprechung ausgehend vom allgemeinen 

Schädigungsverbot des § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches entwickelt. Demnach ergibt sich 

grundsätzlich für jeden, der in seinem Verantwortungsbereich eine Gefahr für Dritte schafft 

oder andauern lässt, die Verpflichtung, die ihn zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um eine 

Schädigung anderer möglichst zu verhindernñ (ALBRECHT 2014). Unter die Verkehrssiche-

rungspflicht fallen demnach grundsªtzlich alle Ăurbanen Wildnisflªchenñ mit Ausnahme der 

Waldflächen, da auf diesen für waldtypische Gefahren keine Verkehrssicherungspflicht besteht 

(ALBRECHT 2014).  

Die Besiedlung der Fläche erfolgt in der Regel durch Pflanzen und Samen, die bereits auf der 

Fläche vorhanden waren, aber auch durch Wind und Tiere. Aufgrund dieser Prozesse durch-

läuft die Fläche unterschiedliche Entwicklungsphasen, wobei sich die Artenzusammensetzung 

ändern und ein regelrechter Artenaustausch erfolgen kann (SCHERZINGER 1996, 2012). Durch 

den dauerhaften Unterlass der Pflege bilden sich innerhalb dieser Flächen bereits nach weni-

gen Jahren Rückzugsräume und Ausbreitungsquellen von Arten (REBELE 1996; WÄCHTER 

2003; HANSEN et al. 2012). Die Biotope entstehen innerhalb weniger Jahre kurzfristig und 
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spontan (BASTIAN & SCHREIBER 1999). Die Mindestdauer der unterlassenen Pflege wurde 

darum f¿r potenzielle Ăurbane Wildnisgebieteñ auf mindestens f¿nf Jahre gesetzt. 

3.1.4 Mindestgröße  

In bisherigen Verºffentlichungen wird die GrºÇe von Ăurbanen Wildnisflªchenñ hªufig als zweit-

rangig angesehen oder keine konkrete Mindestgröße angegeben (vgl. KOWARIK 1992; DETT-

MAR 1998; MEYER-KÜNZEL 2004; ERNWEIN & HÖCHTL 2006; GRAUSMANN et al. 2007; HOFMEIS-

TER 2008; KROPP 2010; LUPP et al. 2011; SCHERZINGER 2012; KOWARIK 2013, 2015; DEUTSCHE 

UMWELTHILFE 2014, 2016; KOWARIK et al. 2016). In der nationalen Biodiversitätsstrategie wird 

von Wildnis erst ab einer Mindestgröße von 500 bzw. 1.000 ha gesprochen (FINCK et al. 2013; 

OPITZ et al. 2015). Aus diesem Grund wurde in der Literatur ebenfalls nach einer geeigneten 

Mindestgröße für städtische Gebiete gesucht. 

TARA & ZIMMERMANN (1997) nannten aus pragmatischen Gründen für die Bewertung von 

Brachflächen im Ruhrgebiet eine Mindestgröße von 1 ha. REBELE (1996) und DIEMER et al. 

(2003, 2004) gaben dagegen eine Mindestgröße mit unter einem Hektar für Industriebrachen 

bzw. städtische Wildnisgebiete an. Aufgrund des unbestimmten Größenbegriffs wurde die 

Mindestgröße auf 0,1 ha festgelegt. 

3.1.5 Flächeneignung nach den gesetzten Mindestkriterien 

Die Mindestkriterien wurden f¿r alle potenziellen Ăurbanen Wildnisgebieteñ in einem festgeleg-

ten Ablauf nach dem Ausschlussprinzip angewandt (siehe Abbildung 4). Zuerst wurden die 

Gebiete auf ihren Schutzstatus oder die Sonderfälle überprüft. Hierfür wurden Bebauungsplä-

ne, Ökoflächenkataster und Pachtverträge gesichtet. Es wurden grundsätzlich alle privaten 

Liegenschaften und Liegenschaften der noch laufenden Militärkonversion ausgeschlossen, da 

in diesen Fällen Unklarheit über die Zukunft der Flächen bestand. Weiterhin wurden alle kom-

munalen Liegenschaften, die bewirtschaftet und dauerhaft oder periodisch gepflegt werden, 

nicht in die Suchkulisse aufgenommen (Mähwiesen, Naturschutzgebiete mit Beweidung, He-

cken, einreihige Ufergehölze, gesetzlich geschützte Biotope mit Pflegeeingriffen). Die Auswahl 

beschränkte sich damit auf Gebiete mit einem hoheitlichen, planungsrechtlichen und forstlichen 

Schutz sowie auf die Sonderfälle Wald im Stadtgebiet ohne forstliche Nutzungen und Pachtver-

träge für Sukzessionsflächen, die mit der Stadt geschlossen wurden. Die verbliebenen poten-

ziellen Flächen wurden in den nächsten beiden Schritten auf ihre Mindestgröße von 0,1 ha und 

eine Nutzungsfreiheit von mindestens fünf Jahren überprüft. Erfüllt eine Fläche alle genannten 

Kriterien, so handelt es sich um eine potenzielle Ăurbane Wildnisflªcheñ gemªÇ Definition. 
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Abb. 4: Flussdiagramm zur Ermittlung der Ăurbanen Wildnisflächenñ von Bamberg 

 

3.2 Qualitätskriterien und Indikatoren 

Die naturschutzfachliche Analyse und Bewertung der potenziellen Gebiete erfolgte anhand 

verschiedener Qualitätskriterien und dazugehöriger Indikatoren (SMITH & THEBERGE 1986; 

PLACHTER 1991; BASTIAN & SCHREIBER 1999). Für ein Kriterium kamen teilweise mehrere 

Indikatoren in Betracht, deren Qualität für die Einschätzung/Aussage eine erhebliche Bedeu-

tung hat (ESSWEIN 2007; HEINK & KOWARIK 2010).  
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Für die Auswahl der Qualitätskriterien und Indikatoren wurden zuerst Überlegungen angestellt, 

welche sich für die Bewertung innerhalb eines Stadtgebiets eignen, da ein Großteil der gefun-

denen Kriterien häufig nur in der Landschaftsbewertung Verwendung finden. Weiterhin wurden 

in der Literatur selten Referenzen für die Beurteilung kleiner Gebiete und Kleinstrukturen ge-

funden, die sich auf die städtische Ausgangslage übertragen lassen. Aus genannten Gründen 

erfolgten die Einteilungen der Schwellenwerte für die Indikatoren aufgrund einer qualitativen 

Bewertung auf Basis der vorliegenden Daten für die Stadt Bamberg. Die Wertstufe 1 steht in 

den jeweiligen Indikatorenklassen für die beste Ausprägung, wobei sich die nachfolgenden 

Wertstufen verschlechtern. 

3.2.1 Vollständigkeit 

Die Vollständigkeit ist von der Flächengröße abhängig. Damit stellt die Größe einer Fläche für 

die naturschutzfachliche Bewertung einen wichtigen Indikator dar (SMITH & THEBERGE 1986; 

PLACHTER 1991). Mit zunehmender Größe steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Arten, Habitate, 

Strukturen und Prozesse in ihrer Vollständigkeit auf der Fläche zu finden sind (WERNER & 

ZAHNER 2010; BOLLMANN & MÜLLER 2012; ROSENTHAL et al. 2016). Mit der Flächengröße steigt 

ebenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass überlebensfähige Populationen von Arten auf der Flä-

che vorkommen können, wobei der Flächenbedarf einzelner Arten stark variiert. Er ist von 

vielen Faktoren wie Größe der Art, Räuber-Beute-Beziehung und Habitatqualität abhängig, 

sodass für die Definition von Mindestarealen für Tierarten Forschungsbedarf besteht 

(HOVESTADT et al. 1991).  

Auch kleine Flächen können bereits geeigneten Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten bieten 

und stabile Populationen hervorbringen, wenn diese mit anderen Lebensräumen vernetzt sind. 

Darum wird oft angenommen, dass die Vollständigkeit in ihrem kompletten Ausmaß nur in der 

Gesamtheit aller Schutzgebiete bzw. Lebensräume ablaufen kann (SCHULTZE 2015).  

Für die Vollständigkeit wurde der Indikator Flächengröße verwendet und eine Unterteilung in 

vier Größenklassen vollzogen, wobei sich die Flächengröße je Wertstufe um den Faktor 5 

steigert (siehe Tab. 1). 

Tab.1: Größenklassen der Ăurbanen Wildnisñ von Bamberg 

Wertstufe Größenklasse in [ha] 

1 >12,5 

2 >2,5-12,5 

3 >0,5-2,5 

4 0,1-0,5 

 

3.2.2 Habitattradition 

Das Alter bzw. die Nutzungsfreiheit einer Fläche kann Hinweise auf ihre Artenzusammenset-

zung bzw. ihren naturschutzfachlichen Wert geben (PLACHTER 1991; REBELE 1996; SMALL et al. 

2006; MURATET et al. 2007). Dynamische Prozesse werden i. d. R. im Stadtgebiet erst ohne 

Eingriffe des Menschen möglich. Sie sind im Stadtgebiet selten erwünscht, erhöhen jedoch die 



94 
 

Biodiversität. Diese Prozesse generieren Habitate und Strukturen für Arten, die eben auf jene 

angewiesen sind (MURATET et al. 2007; SCHERZINGER 2012; ALTMOOS & JAEGER 2015; FINCK et 

al. 2015). Je länger eine Fläche nutzungsfrei ist, desto natürlicher und reicher kann die Arten-

zusammensetzung sein. Die Biozönose einer Fläche braucht Zeit um sich zu entwickeln, so-

dass geeignete Strukturen entstehen können (PLACHTER 1991; MÜLLER et al. 2005; BUSE 2012; 

SCHULTZE 2015). 

Für die Habitattradition wurde der Indikator Alter genutzt (Jahr des letzten Eingriffs). Es konnte 

zum Teil anhand von Bebauungsplänen und dem Ökoflächenkataster ermittelt werden. Die 

Sichtung von Luftbildern des Stadtgebietes ermöglichte es, das Alter der Flächen einzugren-

zen, bei denen der Zeitpunkt einer Unterschutzstellung oder der Sukzessionsbeginn nicht 

bekannt war. Die Luftbilder stammen aus den Jahren 1947, 1954, 1972, 2002, 2009, 2011, 

2014 und 2016. Entsprechend dieser Jahreszahlen wurden fünf Altersklassen definiert (siehe 

Tab. 2).  

 

Tab. 2: Altersklassen für die Bewertung der Ăurbanen Wildnisñ von Bamberg 

Wertstufe Altersklasse 

1 vor 1947 

2 1947-1954 

3 1954-1972 

4 1972-2002 

5 2002-dato 
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Abb. 5: Luftbilder aus den Jahren 1947 bis 2016. Gelbe Umrandung:  
Fläche 16 (Altersklasse 1954-1972); rote Umrandung Fläche 17  
(Altersklasse vor 1947) 
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3.2.3 Ungestörtheit 

Ungestörte, vom Menschen unbeeinflusste Prozesse sind aufgrund von flächendeckenden 

diffusen Stoffeinträgen wie Schwermetallen, persistenten organischen Stoffen, Hormonen oder 

hormonähnlichen Stoffen sowie des Klimawandels auch außerhalb von Städten nicht möglich 

(BMU 2007). Sie beeinflussen überregional die natürliche Entwicklung (HOVESTADT et al. 1991; 

ROSENTHAL et al. 2016; KUNZ 2017). Im Siedlungsbereich tragen zusätzlich zu den genannten 

Faktoren weiterhin menschliche Nutzungen, erhöhte Stoffeinträge aus den Verbrennungsmoto-

ren, Lªrm, k¿nstliches Licht und erhºhte Temperaturen dazu bei, dass Ăurbane Wildnisgebieteñ 

nicht ungestört sind (DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014, 2016).  

Um die Ungestörtheit eines Gebietes zu gewährleisten, werden für Schutzgebiete häufig Puf-

ferzonen verwendet (SCHERZINGER 2012). Diese eignen sich allerdings kaum für die städtische 

Ausgangslange, da durch den Nutzungsdruck und die Kleinflächigkeit der Gebiete eine ausrei-

chende Pufferzone häufig nicht gewährleistet ist. Sie ist artabhängig und beträgt wenige Meter 

bis mehrere Kilometer (HOVESTADT et al. 1991).  

Für das Kriterium Ungestörtheit wurde deshalb der Indikator Kompaktheit gewählt. Durch den 

geringeren Umfang einer kompakteren Fläche entsteht ein wesentlich günstigeres Verhältnis 

von Kernzone zu Randzone. Störungen treten im Stadtgebiet vor allem an den Rändern auf 

(freilaufende Hunde, Pflanzenschutzmittel) und beeinflussen den effektiven Lebensraum der 

Biozönose mehr, als es der unmittelbar veränderten Fläche entspricht (MADER 1980). Mit 

Ausnahme von linienhaften Biotopen wie Hecken und Bachläufen sind Gebiete mit kompakter 

(runder) Ausdehnung langgestreckten vorzuziehen, denn je größer die Relation zwischen 

Fläche und Umfang ist, desto geringer sind die Randeffekte (BLAB 1986; BLASCHKE 1999; 

BOLLMANN & MÜLLER 2012).  

Für die Berechnung der Kompaktheit einer Fläche wurde eine mathematische Formel erstellt. 

Dabei wird mit dem gemessenen Umfang eines Ăurbanen Wildnisgebietesñ die Flªche eines 

fiktiven Kreises berechnet. Diese wird dann mit der gemessenen Flªche des Ăurbanen Wildnis-

gebietesñ in ein Verhªltnis gesetzt. Dabei nªhern sich kompaktere (rundere) Flªchen näher der 

Zahl 1 an als längliche (siehe Formel 1). Die Herleitung der Formel findet sich im Anhang I.  

 

Formfaktor = 
 

 Formel 1: Formfaktor 

 

Es wurden vier Kompaktheitsklassen veranschlagt (siehe Tab. 3). 

Tab. 3: Kompaktheitsklassen für die Bewertung der Ăurbanen Wildnisñ von Bamberg 

Wertstufe Kompaktheitsklasse 

1 >0,75 (sehr kompakt, sehr wenige mögliche Randeffekte) 

2 >0,5-0,75 (eher kompakt, wenige mögliche Randeffekte) 

3 >0,25-0,5 (eher unkompakt, viele mögliche Randeffekte) 

4 Ò0,25 (sehr unkompakt, sehr viele mºgliche Randeffekte) 
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3.2.4 Konnektivität 

Die räumliche Anordnung von Teilflächen ist für die Eignung als Lebensraum von Arten beson-

ders bedeutend (BLAB 1986; SCHERZINGER 1996; BASTIAN & SCHREIBER 1999; MURATET et al. 

2007). Die Konnektivität beschreibt hierbei bestehende oder fehlende Zusammenhänge von 

Einzelflächen unter Berücksichtigung der Anbindung bzw. Nähe von Flächen für die Ansied-

lung- und Aussterbeprozesse von Arten (BLASCHKE 1999). Sie hängt dabei einerseits von der 

Mobilität der jeweiligen Art und andererseits von deren Lebensraumanspruch im Verbundsys-

tem ab (HOVESTADT et al. 1991; TAYLOR et al. 1993 SCHERZINGER 1996). Es ist deshalb 

schwierig, ein objektives Maß für grundsätzliche Aussagen über die Konnektivität zu finden 

(WILLIAMSON 1981).  

Mit zunehmender Verinselung oder Fragmentierung kommt es zu einem immer kleiner wer-

denden natürlichen Lebensraum, in dem Arten häufig nicht überleben können. Die Folge ist 

eine Verschiebung des Artenspektrums, bei der die überlebensfähigen Arten häufig aus an-

spruchslosen Ubiquisten bestehen (HOVESTADT et al. 1991). Für die dauerhafte Überlebens-

chance oder die Wiederbesiedlung eines Lebensraumes durch ein breiteres Artenspektrum ist 

daher die Entfernung und Verbindung zum nächstähnlichen Lebensraum relevant (BLAB 1986; 

SCHERZINGER 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; BASTIAN & SCHREIBER 1999; BLASCHKE 1999). 

Kleinste Gebiete können eine große lokale Bedeutung für den Biotopverbund haben und als 

Trittsteine für die Vernetzung von Arten dienen (BLAB 1986; SCHERZINGER 1996; TARA & ZIM-

MERMANN 1997; LAITA et al. 2010). Besonders wertvoll für die Ausbreitung von Arten sind 

Flächen, die eine direkte Anbindung an weitere Verbundstrukturen aufweisen (TARA & ZIM-

MERMANN 1997). Viele der Ăurbanen Wildnisflªchenñ befinden sich an den Randzonen der 

Bebauung oder im nªheren Umfeld der Stadtgrenze. Einige liegen allerdings vºllig Ăisoliertñ wie 

kleine Inseln innerhalb der anthropogenen Bebauung und des Straßensystems. Diese Struktu-

ren haben teilweise völlig andere Eigenschaften als natürliche, sodass sie häufig nicht als 

Lebensraum genutzt werden können und wie Barrieren wirken (BLAB 1986; HOVESTADT et al. 

1991; JAEGER et al. 2005; ESSWEIN 2007).  

Für das Kriterium Konnektivität wurde der Indikator Anbindung an den Freiraum in Anlehnung 

an TARA & ZIMMERMANN (1997) gewählt. Für die Anbindung an Wildnisflächen bzw. Grünanla-

gen wurde eine maximale Distanz von 50 m angesetzt, da diese Distanz häufig noch von 

krabbelnden Insektenarten überwunden werden kann (MÜLLER 1981, zitiert von BASTIAN & 

SCHREIBER 1999; BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT 2015). Es wurden vier 

Anbindungsklassen veranschlagt (siehe Tab. 4). 
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Tab. 4: Anbindungsklassen für die Bewertung der Ăurbanen Wildnisñ von Bamberg 

3.2.5 Vielfalt 

Die Vielfalt eines Gebietes ist für den Naturschutz von besonderer Bedeutung (EISEL 2007). 

Ausschlaggebend hierfür ist die Vielfalt der Strukturen, die wiederum als Lebensraum für Tier- 

und Pflanzenarten dienen und eine größere Artenvielfalt beherbergen können (SCHERZINGER 

1996, BASTIAN & SCHREIBER 1999). So weisen Gebiete mit vielen verschiedenen Strukturen 

durch die größere Lebensraumvielfalt eine größere Artenvielfalt auf als ein gleichgroßes Gebiet 

mit einem geringeren Strukturreichtum. Die unterschiedlichen Strukturen geben dabei mehre-

ren Arten die Möglichkeit, einem Konkurrenten auszuweichen, sodass mehrere Tier- und 

Pflanzenarten in ihrer ökologischen Nische überdauern können (BLAB 1986; KUNZ 2017). Für 

die naturschutzfachliche Bewertung von Gebieten wird die Vielfalt häufig genutzt (BLAB 1986; 

SMITH & THEBERGE 1986; SCHERZINGER 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; WHITFORD et al. 

2001; HANSEN et al. 2012). Für dieses Kriterium wurde der Indikator Strukturvielfalt genutzt und 

es wurden vier Strukturformationen definiert:  

¶ Gewässer 

¶ offen 

¶ verbuscht 

¶ verwaldet 

Gewässer konnten über das GIS (ATKIS-Layer Gewässer) und durch Geländebegehungen 

ermittelt werden. Offene Strukturformationen wurden ab einer Größe von ca. 100 m
2
 als solche 

aufgenommen. F¿r die Unterscheidung zwischen den Strukturformationen Ăverbuschtñ und 

Ăverwaldetñ wurde die Flªchengröße eines Feldgehölzes (2.500 m
2
) angesetzt (BAYERISCHE 

LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT 2015). Zusammenhängende Flächen mit verholzten 

Pflanzen bis 2.500 m
2
 wurden als verbuschte Stadien, Flächen über diesem Wert als verwalde-

te Stadien aufgenommen. Es wurden vier Klassen der Strukturvielfalt definiert (siehe Tab. 5).

  

 

 

 

Wertstufe Anbindungsklassen 

1 Verbundflªche (Anbindung an mehrere Ăurbane Wildnisflªchenñ) 

2 Verbundteilflªche (Anbindung an eine Ăurbane Wildnisflªcheñ) 

3 
Einzelfläche in einer durchgrünten Umgebung (Anbindung an eine Grünan-
lage) 

4 
isolierte Einzelflächen (keine/ sehr geringe Anbindung an eine umliegende 
Gr¿nanlage oder Ăurbane Wildnisflªcheñ) 
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Tab. 5: Strukturvielfaltsklassen für die Bewertung der Ăurbanen Wildnisñ von Bamberg 

Wertstufe Strukturvielfalt 

1 sehr strukturreiche Fläche (4 Strukturformationen) 

2 strukturreiche Fläche (3 Strukturformationen) 

3 strukturarme Fläche (2 Strukturformationen) 

4 monostrukturierte Fläche (1 Strukturformation) 

3.2.6 Habitateignung 

ĂUrbane Wildnisflªchenñ kºnnen viele seltene Tier- und Pflanzenarten beherbergen, die teil-

weise aus Mangel an geeigneten Habitaten auf gepflegten städtischen Grünflächen nur schwer 

nachweisbar sind. Dabei können auch relativ unbesiedelte Flächen bzw. extreme Standorte 

von überregionaler Bedeutung für den Artenschutz sein und als Ausbreitungs- und Rückzugs-

orte dienen (KOWARIK & LANGER 1994; REBELE 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; HANSEN et al. 

2012).  

Für das Kriterium Habitateignung kann als Indikator die Rote Liste eines Gebietes genutzt 

werden (HOVESTADT et al. 1991; PLACHTER 1991; HANSEN et al. 2012). Hierfür wurde die Rote 

Liste der in Oberfranken vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen von MERKEL & WALTER 

(2005) verwendet. Es wurden drei Klassen für die Bedeutung eines Habitates für den Arten-

schutz definiert (siehe Tab. 6). 

 

Tab. 6: Klassen für die Bedeutung für den Artenschutz zur Bewertung der Ăurbanen 
 Wildnisñ von Bamberg 

Wertstufe Bedeutung für den Artenschutz 

1 
hohe Bedeutung für den Artenschutz (mehr als 3 Arten der Gefährdungsstu-
fe 1 bis 3) 

2 
mittlere Bedeutung für den Artenschutz (1 bis 3 Arten der Gefährdungsstufe 
1 bis 3) 

3 
geringe Bedeutung für den Artenschutz (nur Vorkommen von Arten der 
Gefährdungsstufe ï und 4) 

3.2.7 Naturnähe 

Die Naturnähe ist ein Maß für die Natürlichkeit eines Ökosystems unter der Berücksichtigung 

des menschlichen Einflusses (KOWARIK 1999; REIF 2000; KLOTZ & KÜHN 2002; JEDICKE 2003). 

Häufig wird mit dem Begriff Naturnähe das Fehlen menschlicher Störungen und eingeführter 

Arten verbunden (SMITH & THEBERGE 1986). Allerdings muss ein natürliches System nicht 

zwangsläufig frei von menschlichen Störungen sein, sondern kann auch einen gewissen Grad 

einer menschlichen Einflussnahme aufweisen (HOVESTADT et al. 1991; SCHERZINGER 1996; 

KOWARIK 1999). So ist es schwer, in Deutschland verlässliche Aussagen über die Naturnähe 
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eines Gebietes zu treffen, da die Einflussnahme des Menschen weit in die Vergangenheit 

zurückreicht (HOVESTADT et al. 1991; PLACHTER 1991; SCHERZINGER 1996). Viele Arten profi-

tierten durch die menschlichen Landnutzungsformen und konnten sich mit Hilfe des Menschen 

ausbreiten (KOWARIK 2003; KUNZ 2017).  

Neophyten werden im Naturschutz oft negativ bewertet (SIMBERLOFF 2005, 2011). Sie werden 

als große Gefährdung der heimischen Diversität aufgeführt (KOWARIK 2003; BMU 2007). Auf-

grund ihrer hohen Konkurrenzstärke gegenüber den heimischen Arten können sie deren Ver-

breitungsmuster bis auf kontinentaler Ebene stark beeinflussen und damit die räumlichen 

Ökosysteme nachhaltig verändern. Mit dem Auftreten von Neophyten steigt die Wahrschein-

lichkeit, dass sich neu bildende Ökosysteme von den traditionell existierenden Ökosystemen 

(aus heimischen Arten) unterscheiden werden. Städtische Gebiete gelten als Ausbreitungs-

quellen von Neophyten und naturferner als das Umland (KOWARIK 2003). Für das Kriterium 

Naturnähe wurde deshalb der Indikator Neophyten gewählt. 

Für die Unterscheidung zwischen Neophyten und heimischen Arten (indigen und archäophy-
tisch) diente die Liste der in Bamberg vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen (BÖSCHE & 
GERDES 2003). Für den Indikator Neophyten wurden vier Klassen veranschlagt (siehe Tab. 7). 

Tab. 7: Neophytenklassen zur Bewertung der Ăurbanen Wildnisñ  von Bamberg 

Wertstufe Klassen für Neophyten 

1 weitgehend unbesiedelt von Neophyten (bis zu 1 Neophyt) 

2 besiedelt von Neophyten (2-3 Neophyten) 

3 mittlere Anzahl von Neophyten (4-10 Neophyten) 

4 hohe Anzahl von Neophyten (mehr als 10 Neophyten) 

 

3.3 Expertenbefragung und Bewertungsmethodik 

Zur Bewertung der einzelnen Indikatoren und deren Wertstufen wurden Experten befragt. Sie 

zeichnen sich durch die Bewältigung komplexer Anforderungen auf ihrem Wissensgebiet aus. 

Hierfür können Experten sowohl auf ein theoretisches (wissenschaftsbasiertes und akade-

misch vermitteltes) Wissen als auch auf praktische Erfahrungen zurückgreifen (BROMME & 

RAMBOW 2001). Anhand eines leitfadengestützten Experteninterviews können durch die Aus-

sagen von Experten Informationen generiert werden, die in bisherigen Fragestellungen noch 

nicht ausreichend abgedeckt wurden (PICKEL et al. 2009). 

Für das Experteninterview wurde eigens ein Bewertungsbogen erstellt (siehe Anhang II). In 

diesem sollten deutschlandweit anerkannte Wildnisexperten ihre Einschätzung dazu geben, 

wie (1) die Ausprägungen eines jeden gelisteten Indikators zu werten sind und (2) welches 

Gewicht jeder Indikator in Relation zu den anderen hat. Es wurde eine Wertespanne von -3 bis 

10 Punkten für alle Indikatoren und Ausprägungen vorgegeben. Weiterhin hatten die Experten 

die Möglichkeit, zusätzliche Kriterien zu beschreiben und diese in oben genannter Weise zu 

bewerten. Tabelle 8 veranschaulicht die verwendeten Kriterien und Indikatoren. 
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Tab. 8: Überblick über die verwendeten Kriterien zur Identifikation und Bewertung der Ăurbanen 
Wildnis" von Bamberg 

Mindestkriterien Qualitätskriterien (Indikatoren) 

¶ Lage im Stadtgebiet 

¶ Dauerhafte Sicherung  

¶ Nutzungsfreiheit 

¶ Mindestgröße 

¶ Vollständigkeit (Größe) 

¶ Habitattradition (Alter) 

¶ Ungestörtheit (Kompaktheit) 

¶ Konnektivität (Anbindung an den Freiraum) 

¶ Vielfalt (Strukturvielfalt) 

¶ Habitateignung (Bedeutung für den Artenschutz) 

¶ Naturnähe (Neophyten) 

 

Der Bewertungsbogen wurde an zwölf Experten via Email versendet. Davon gaben acht ihre 

Expertise ab, sodass sich eine Rücklaufquote von 66,67 % ergibt. Für die Bewertung der 

Ăurbanen Wildnisñ von Bamberg standen folgende Experten zur Verf¿gung: 

 

¶ Dr. Michael Altmoos, LfU Rheinland Pfalz. Fachbereich Naturschutz. 

¶ Dr. Peter Finck, BfN. Fachbereich Biotopschutz, Biotopmanagement und Nationales 

Naturerbe. 

¶ Dr. Franz Höchtl, Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue. De-

zernat 3: Information, Bildung, nachhaltige Raumnutzung, Forschung, Dokumentati-

on. 

¶ Dr. Gerd Lupp, Technische Universität München. Landschaftsplanung/ Landschafts-

entwicklung. 

¶ Dr. Peter Meyer, Nordwestdeutsche FVA. Sachgebiet Waldnaturschutz, Naturwald-

forschung. 

¶ Prof. (i. R.) Dr. Wolfgang Schmidt, Georg-August-Universität Göttingen, Fachbereich 

Waldökosystemforschung und Vegetationsökologie. 

¶ Dr. Juliane Schultze, FVA Baden-Württemberg. Sachgebiet Waldnaturschutz. 

¶ Dr. Ulrich Stöcker und Silke Wissel, DUH. Umweltschutz (gemeinsam ein Bewer-

tungsbogen). 

Auf Wunsch einiger Experten wurden die rückläufigen Bewertungsbögen nach dem Zufalls-

prinzip mit den Buchstaben A bis H anonymisiert. Grundsätzlich können sich die Meinungen 

der Befragten stark unterscheiden. Abweichende Meinungen können das Gesamtergebnis so 

beeinflussen, dass der Mittelwert (arithmetisches Mittel) nicht das Gesamtergebnis in geeigne-

ter Weise widerspiegelt. Aufgrund dieser Annahme wurde der relative Mittelwert für die Aus-

wertung herangezogen. Dabei werden von den abgegebenen Werten jeweils der höchste und 

der niedrigste Wert gestrichen und von den verbliebenen Werten der Mittelwert gebildet.  

 

 



102 
 

ὢӶ
  ȣ   

 Formel 2: Relativer Mittelwert 

Alle relativen Mittelwerte wurden anschließend auf eine Nachkommastelle in 0,5er Schritte 

gerundet, sodass neben den ganzen auch halbe Zahlen berücksichtigt wurden. Hierdurch 

wurden einfache Zahlenwerte innerhalb der Wertstufen eines Kriteriums und zwischen den 

Kriterien ermittelt. Die Gewichtungen der Kriterien dienten als Multiplikatoren, sodass jeder 

Indikatorenausprägung ein Punktewert zugeordnet werden konnte. 

Für die Gesamtbewertung der naturschutzfachlichen Eignung der Flächen wurde eine gleich-

mäßige dreistufige Werteskala festgesetzt, die nachfolgender Tabelle 9 entnommen werden 

kann. 

 

Tab. 9: Punkteverteilung f¿r die Gesamtbewertung der Ăurbanen Wildnisflªchenñ 

Prozentanteile der maximal möglichen Punktewerte Flächenzustand 

Ò 33 % mäßig 

> 33 % bis 66 % gut 

> 66 % sehr gut 

 

3.4 Ermittlung der Flächen und Indikatorenausprägungen  

3.4.1 Potenzielle Ăurbane Wildnisgebieteñ 

Die Daten der potenziellen Ăurbanen Wildnisflªchenñ wurden von Dr. J¿rgen Gerdes (Amt f¿r 

Umwelt, Brand- und Katastrophenschutz, Sachgebiet Umwelttechnik der Stadt Bamberg) 

übermittelt. Bei mehreren Ortsterminen wurden alle potenziellen Flächen gemeinsam begut-

achtet und anschließend vom Verfasser im GIS eingezeichnet. Die GIS-Datensätze wurden 

vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung und dem Stadtplanungsamt der 

Stadt Bamberg zur Verfügung gestellt. Sie bestanden aus: 

¶ Digitalen Orthophotos vom April 2016, 

¶ digitaler Ortskarte 1:10.000, 

¶ ATKIS-Layer Wege und ATKIS-Layer Straßen, 

¶ Vektordaten der digitalen Flurstücke für ausgewählte Flächen. 

3.4.2 Qualitätskriterien  

Zur Ermittlung des Flächenalters konnten teilweise das Ökoflächenkataster, Bebauungspläne 

und ein Pachtvertrag genutzt werden. Anhand von Luftbildern und digitalen Orthophotos konn-

te die Nutzungsfreiheit der Flächen abgeschätzt werden, bei denen die Unterschutzstellung 

bzw. der Sukzessionsbeginn nicht bekannt war. Eine Einsicht gewährten hierfür das Stadtpla-

nungsamt und das Amt für Umwelt, Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Bamberg. Die 

Luftbilder aus dem Jahr 1947 mussten ohne GIS ausgewertet werden. Luftbilder aus den 
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Jahren 1954, 1972, 2002, 2009, 2011, 2014 und 2016 konnte im GIS rm data GeoWeb der 

Stadt Bamberg eingesehen werden. 

Mittels GIS wurden ebenfalls die Indikatoren Flächengröße, Kompaktheit und Anbindung an 

den Freiraum vollständig, sowie der Indikator Strukturvielfalt teilweise ermittelt. Flächengröße 

und Kompaktheit konnten über das GIS berechnet werden. Die Distanzen für die Anbindung an 

den Freiraum und die Größe der Strukturformationen wurden mittels GIS gemessen. 

Für die Analyse der Neophyten und Bedeutung für den Artenschutz wurden Geländebegehun-

gen unternommen. Im Vorfeld wurden Aufzeichnungen der vergangenen Stadtbiotopkartierun-

gen und der bemerkenswerten Pflanzenarten im Bamberger Stadtgebiet gesichtet, um einen 

Überblick über einen Teil der vorhandenen Pflanzen zu erhalten. Die Standorte der Rote-Liste-

Arten wurden vorab markiert und im Gelände aufgesucht. Relevante Pflanzenarten wurden auf 

allen Flächen kartiert. Bei den Geländebegehungen wurden zusätzlich gefundene Gewässer 

und Strukturformationen aufgenommen und dem entsprechenden Indikator zugewiesen. 

Alle Flächen wurden mindestens zweimal begangen, wobei sich die Aufnahme der Pflanzen 

auf den Zeitraum Anfang bis Ende September beschränkte. Für einen Teil der Flächen konnten 

die Kartierungen des Stadtbiotopkartierers Hermann Bösche verwendet werden.  

Alle Flächen und die jeweiligen Kriterienausprägungen sind dem Anhang I beigefügt. 

3.4.3 Nomenklatur 

Die Nomenklatur der Pflanzen richtete sich nach JÄGER (2017). Pflanzen, die nicht in diesem 

Werk gelistet waren (Acer tataricum subsp. ginnala, Crataegus x prunifolia 'MacLeod', Junipe-

rus x pfizeriana, Sedum spurium, Silene coronaria und Tradescantia x andersioniana), wurden 

nach ERHARDT et al. (2014) benannt. 

4 Ergebnisse 

4.1 Flächeneignung nach den gesetzten Mindestkriterien 

ĂUrbane Wildnisgebieteñ sind im Sinne dieser Masterarbeit kleine, (weitgehend) nut-

zungsfreie Gebiete innerhalb eines Stadtgebiets, auf denen ein möglichst unbeeinfluss-

ter Ablauf natürlicher Prozesse unter städtischen Einflüssen dauerhaft gewährleistet 

werden kann. 

Zur Abgrenzung von urbanem Grün dienen die oben genannten Mindestkriterien Nutzungs-

freiheit, Dauerhafte Sicherung und Mindestgröße. 
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Es konnten 47 Flªchen als potenzielle Ăurbane Wildnisgebieteñ ausgewiesen werden. 

4.1.1 Gesetzlich geschütztes Biotop 

F¿r Ăurbane Wildnisñ eignen sich nicht alle gesetzlich gesch¿tzten Biotope im Stadtgebiet, da 

z.B. Sandmagerrasen nur durch Pflegeeingriffe langfristig gesichert werden können. Aus der 

Liste der gesetzlich geschützten Biotope konnten deshalb nur diejenigen Flächen ausgewählt 

werden, die durch unterlassene Pflege ihren Biotopstatus nicht verlieren. Im Bamberger Stadt-

gebiet eignen sich beispielsweise die gesetzlich geschützten Biotope Erlenbruch, Großseggen-

ried, sekundärer Auwald und Hochstaudenflur. Es konnten 23 gesetzlich geschützte Biotope 

als mºgliche Ăurbane Wildnisflªchenñ identifiziert werden. Ihre Größe variiert zwischen 1,15 

und 8,47 ha. Sechs der gesetzlich geschützten Biotope sind zusätzlich durch eine Festsetzung 

im Bebauungsplan geschützt.  

 

 

Abb. 6: ĂUrbane Wildnisgebieteñ von Bamberg, die Zahlen 1 bis 47 bezeichnen die 
Gebiete 
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4.1.2 Geschützter Landschaftsbestandteil 

Von den im Kapitel 2.2.2 genannten Gebieten eignet sich nur die Tongrube bei Gaustadt als 

potenzielles Ăurbanes Wildnisgebietñ, da dieses Gebiet als einziges keiner dauerhaften Pflege 

unterliegt. Die Tongrube hat eine Größe von 7,93 ha und wurde 1998 als geschützter Land-

schaftsbestandteil ausgewiesen. 

4.1.3 Landschaftsschutzgebiet 

In allen der vier genannten Landschaftsschutzgebiete finden periodische Pflegeeingriffe statt. 

Lediglich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Röthelbachtal gibt es eine Fläche, die seit 

längerem keine Eingriffe im Sinne der Zustandserhaltung erfahren hat. Diese umschließt den 

Röthelbach von Nord nach Süd, hat eine Größe von 4,84 ha und kommt als Ăurbane Wildnis-

flªcheñ in Frage. 

4.1.4 Bebauungsplan 

In den Bebauungsplªnen der Stadt Bamberg konnten 13 potenzielle Ăurbane Wildnisflªchenñ 

identifiziert werden. Sie sind als Biotopfläche, Ausgleichsfläche, Ankaufsfläche, Biotopentwick-

lungsfläche, öffentliche Grünfläche, Biotopersatz oder als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. Für diese Flächen wurden 

keine Pflegeeingriffe festgelegt. Die Größen variieren zwischen 0,14 und 3,98 ha. Alle Flächen 

wurden seit mindestens fünf Jahren nicht genutzt. Sechs Flächen wurden zusätzlich als ge-

setzlich geschützte Biotope erfasst. 

4.1.5 Baugesetzbuch 

Im Stadtgebiet kommen zwei Kompensationsflächen für Vorhaben im Außenbereich vor. Diese 

sind beide als mºgliche Ăurbane Wildnisflªchenñ geeignet, da sie seit mehr als f¿nf Jahren 

existieren und nicht genutzt oder gepflegt werden. Ihre Größe beträgt 0,14 und 0,23 ha.  

4.1.6 Ökoflächenkataster/ Ausgleichs- und Ersatzflächen  

Im Bamberger Stadtgebiet kommen drei Ankaufsflächen vor, die im Ökoflächenkataster gelistet 

werden. Sie sind im Besitz der Stadt Bamberg und allesamt als potenzielle Ăurbane Wildnisge-

bieteñ denkbar, da sie nicht verªuÇert und seit lªngerem nicht gepflegt werden. Die GrºÇen-

abmessungen belaufen sich auf 0,25; 1,39 und 6,08 ha. 

4.1.7 Klasse 1 Wälder der Bayerischen Staatsforsten 

Alle vier Klasse 1 Wälder unterliegen der Hiebsruhe und es finden keine Holznutzungen und 

Pflanzungen mehr statt (BAYERISCHE STAATSFORSTEN FORCHHEIM 2013). Aussagen über die 

letzten Holzerntemaßnahmen in den Klasse 1 Wäldern im Bruderwald sind durch die Einsicht 

in die Forsteinrichtungen nicht möglich. Die Holzerntemaßnahmen wurden in diesen Bestän-

den nicht mit Flächenbezug angegeben und können demnach nicht nachvollzogen werden 

(KEILHOLZ 2017, pers. Mitteilung). Für die drei Bestände in den Gebieten Brand und Wasser-

wand können vom Revierleiter nur sichere Aussagen über eine Nichtnutzung ab dem Jahr 

2010 gemacht werden. Der Bestand im Gebiet Wolfsruhe wurde 1978 als Naturwaldreservat 

(NWR) ausgewiesen und unterliegt seitdem der Hiebsruhe (SCHULTHEIß 2017, pers. Mitteilung). 

Alle Gebiete wurden demnach seit mindestens fünf Jahren nicht genutzt. Die Flächengrößen 

der im Jahre 2013 unter Schutz gestellten Klasse 1 Wälder haben eine Größenausdehnung 
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von 1,80, 13,10 und 16,03 ha. Das Naturwaldreservat Wolfsruhe hat eine Größe von 46,04 ha. 

Demnach eigenen sich alle vier Bestªnde als mºgliche Ăurbane Wildnisflªchenñ. 

4.1.8 Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

Wªlder im Stadtgebiet ohne Nutzung erf¿llen ebenfalls die Kriterien zur Ausweisung als Ăurba-

ne Wildnisñ. Die GrºÇenausprªgungen der f¿nf in Frage kommenden Wªlder ohne Nutzung 

variiert zwischen 1,00 und 2,47 ha. Zwei der Wälder werden zusätzlich durch einen Bebau-

ungsplan geschützt.  

Anmerkung: Im Stadtgebiet von Bamberg gilt weiterhin eine Baumschutzverordnung (Stadt 

Bamberg 1993), deren gesetzliche Grundlage § 29 BNatSchG ist. Verwaldete Sukzessionsflä-

chen, die sich im Geltungsbereich der Baumschutzverordnung befinden, unterstehen auch 

dieser. 

4.1.9 Pachtflächen 

Im Bamberger Stadtgebiet besteht ein langanhaltender und unbefristeter Pachtvertrag für eine 

Sukzessionsfläche in der Nähe des Gleisdreiecks. Der Pachtvertrag besteht seit dem Jahr 

1990. Nutzungen und Pflegeeingriffe fanden auf dieser Fläche seitdem nicht mehr statt. Sie hat 

eine Größe von 0,84 ha und kommt als potenzielles Ăurbanes Wildnisgebietñ in Frage. 

4.1.10 Geeignete Ăurbane Wildnisgebieteñ der Stadt Bamberg 

Die in den Kapitels 4.1.1 bis 4.1.9 beschriebenen mºglichen Ăurbanen Wildnisgebieteñ in der 

Stadt Bamberg werden in Tabelle 10 zusammengefasst dargestellt. In dieser werden zur bes-

seren Übersichtlichkeit folgende Abkürzungen verwendet: 

§ 30 BNatSchG = gesetzlich geschütztes Biotop in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG; B-Plan 

= Bebauungsplan; BWaldG/ BayWaldG = Bundes- und Bayerisches Waldgesetz; WHG = 

Wasserhaushaltsgesetz; NWR = Naturwaldreservat; GLB = geschützter Landschaftsbestand-

teil; LSG = Landschaftsschutzgebiet. 

4.2. Ausprägungen der Indikatoren für Qualitätskriterien und Zusatzkriterium 

Für die Ermittlung der Ausprägungen der jeweiligen Indikatoren der Qualitätskriterien und des 

Zusatzkriteriums wurden GIS, Geländebegehungen und städtische Daten genutzt. Die Prozen-

tanteile der jeweiligen Klassen wurden gerundet, sodass teilweise leichte Rundungs-fehler 

vorkommen. 

4.2.1 Vollständigkeit 

Hinsichtlich der Vollständigkeit (Flächengröße) lässt sich in Tabelle 11 feststellen, dass nur 

sehr wenige Flächen (6 %) der größten Flächengröße zugeordnet werden können. Mehr als 

ein Fünftel der Flächen (21 %) liegt in der zweiten Wertstufe. Die Mehrheit der Flächen (47 %) 

ist maximal 2,5 ha groß.  
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Flächen-
Nr. 

Größe 
[ha] 

Schutz Beschreibung 

1 0,24 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichs- und Ersatzfläche 

2 1,32 BWaldG/ BayWaldG Wald 

3 0,55 § 30 BNatSchG Erlenbruch 

4 0,84 § 30 BNatSchG Großseggenried 

5 4,70 BWaldG/ BayWaldG Wald 

6 0,76 B-Plan Öffentliche Grünfläche 

7 1,59 B-Plan Öffentliche Grünfläche ohne Pflege 

8 0,25 Eigentum Stadt BA Ankaufsfläche 

9 1,59 § 30 BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzfläche 

10 0,70 § 30 BNatSchG, B-Plan 
Ankaufsfläche, Ausgleichs- und Ersatzflä-
che 

11 3,98 B-Plan Ankaufsfläche 

12 1,26 BWaldG/ BayWaldG Wald 

13 6,08 § 30 BNatSchG Ankaufsfläche 

14 1,83 § 30 BNatSchG Waldaufwuchs 

15 0,27 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichsfläche 

16 0,53 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

17 1,40 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

18 8,47 § 30 BNatSchG, WHG Sekundärer Auwald 

19 1,27 § 30 BNatSchG, WHG Gehölzsukzession 

20 1,39 Eigentum Stadt BA Ankaufsfläche 

21 46,04 Klasse 1 Wald, NWR Naturwaldreservat Wolfsruhe 

22 1,80 Klasse 1 Wald Wald 

Flächen-
Nr. 

Größe 
[ha] 

Schutz Beschreibung 

23 16,03 Klasse 1 Wald Wald 

24 13,10 Klasse 1 Wald Wald 

25 0,43 B-Plan Ausgleichs- und Ersatzfläche 

26 0,36 § 30 BNatSchG, B-Plan 
Ankaufsfläche, Ausgleichs- und Ersatzflä-
che 

27 0,39 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichsfläche 

28 0,37 § 30 BNatSchG Feldgehölz, Wald 

29 0,84 
Gepachtet von der Stadt 
BA 

Sukzessionsfläche 

30 0,14 B-Plan Öffentliche Grünfläche 
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         Tab. 10: Auswahl der potenziellen Ăurbanen Wildnisflªchenñ von Bamberg 

  

   Wertstufe Größenklasse in [ha] Flächenanzahl 

1 >12,5 03 

2 >2,5-12,5 10 

3 >0,5-2,5 22 

4 0,1-0,5 12 

         Tab. 11: Anzahl der Ăurbanen Wildnisflªchenñ in den jeweiligen GrºÇenklassen 

 

31 3,78 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

32 1,94 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

33 3,64 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

34 3,04 § 30 BNatSchG Sandaufschüttung 

35 5,40 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

36 2,03 
BWaldG/ BayWaldG 
Baumschutzverordnung 

Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

37 2,03 
BWaldG/ BayWaldG 
Baumschutzverordnung 

Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

38 7,93 
GLB Tongrube bei 
Gaustadt 

Tonabbaugelände 

39 4,84 LSG Röthelbachtal Bachaue 

40 0,14 BauGB 
Kompensationsfläche für Vorhaben im 
Außenbereich 

41 0,38 § 30 BNatSchG Großseggenried, Hochstaudenflur 

42 0,26 § 30 BNatSchG Teich 

43 1,00 
BWaldG/ BayWaldG 
Baumschutzverordnung, 
B-Plan 

Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

44 2,47 
BWaldG/ BayWaldG 
Baumschutzverordnung, 
B-Plan 

Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

45 2,47 
BWaldG/ BayWaldG 
Baumschutzverordnung 

Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

46 1,15 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichs- und Ersatzfläche 

47 0,23 BauGB 
Hochstaudenflur, Kompensationsfläche für 
Vorhaben im Außenbereich 
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4.2.2 Habitattradition 

Der Tabelle 12 lassen sich hinsichtlich der Habitattradition (Alter) folgende Sachverhalte ent-

nehmen. Wenige Sukzessionsflächen sind älter als 45 Jahre (17 %). Das Gros der Flächen 

(60 %) weist ein Alter zwischen 15 und 45 Jahren auf. Fast ein Viertel der Flächen (23 %) ist 

jünger als 15 Jahre. 

Tab. 12: Anzahl der Ăurbanen Wildnisflächenñ in den jeweiligen Altersklassen 

Wertstufe Altersklasse Flächenanzahl 

1 vor 1947 01 

2 1947-1954 02 

3 1954-1972 05 

4 1972-2002 28 

5 2002-dato 11 

 

4.2.3 Ungestörtheit 

Den beiden kompakteren Flächenanordnungen können fast die Hälfte der Flächen (43 %) 

zugeordnet werden. Mehr als die Hälfte der Flächen (57 %) hat einen schlechteren Flächenzu-

schnitt als 0,50. Die Ausprägung der Kompaktheitsklassen spiegelt Tabelle 13 wider. 

 

Tab. 13: Anzahl der Ăurbanen Wildnisflächenñ in den jeweiligen Kompaktheitsklassen 

Wertstufe Kompaktheitsklasse Flächenanzahl 

1 >0,75 (sehr kompakt, sehr wenige mögliche Randeffekte) 06 

2 >0,50-0,75 (eher kompakt, wenige mögliche Randeffekte) 14 

3 >0,25-0,50 (eher unkompakt, viele mögliche Randeffekte) 19 

4 Ò0,25 (sehr unkompakt, sehr viele mºgliche Randeffekte) 08 

4.2.4 Konnektivität 

Der Tabelle 14 lassen sich hinsichtlich der Konnektivität folgende Sachverhalte entnehmen. 

Fast die Hälfte der Flächen (47 %) hat eine Anbindung an mindestens eine Ăurbane Wildnisflä-

cheñ. Genauso viele Flªchen (47 %) liegen in einer durchgrünten Umgebung. Einige wenige 

Flächen (6 %) liegen Ăisoliertñ im Stadtgebiet. 
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Tab. 14: Anzahl der Ăurbanen Wildnisflächenñ in den jeweiligen Anbindungsklassen 

Wertstufe Anbindungsklassen Flächenanzahl 

1 
Verbundflªche (Anbindung an mehrere Ăurbane Wildnis-
flªchenñ) 

05 

2 
Verbundteilflªche (Anbindung an eine Ăurbane Wildnisflä-
cheñ) 

17 

3 
Einzelfläche in einer durchgrünten Umgebung (Anbin-
dung an eine Grünanlage) 

22 

4 
isolierte Einzelflächen (keine/ sehr geringe Anbindung an 
eine umliegende Grünanlage oder Ăurbane Wildnisflä-
cheñ) 

03 

 

4.2.5 Vielfalt 

Wenige Flächen (11 %) weisen alle vier möglichen Strukturformationen auf. Über ein Viertel 

der Flächen (28 %) besitzt 3 Strukturformationen. Die Mehrzahl der Flächen (43 %) ist struk-

turarm. Fast ein Fünftel aller Flächen (19 %) ist monostrukturiert. Die Ausprägungen der Struk-

turvielfalt spiegelt Tabelle 15 wider. 

Tab. 15: Anzahl der Ăurbanen Wildnisflächenñ in den jeweiligen Strukturvielfaltsklassen 

4.2.6 Habitateignung 

Anhand von Tabelle 16 können die Sachverhalte bezüglich der Habitateignung entnommen 

werden. Sehr wenige Flächen (4 %) haben eine hohe Bedeutung für den Artenschutz. Fast die 

Hälfte der Flächen (49 %) hat eine mittlere Bedeutung für den Artenschutz, wobei einer ähnli-

chen Flächenanzahl (47 %) eine geringe Bedeutung zugewiesen werden kann.  

 

 

 

 

Wertstufe Strukturvielfalt Flächenanzahl 

1 sehr strukturreiche Fläche (4 Strukturformationen) 05 

2 strukturreiche Fläche (3 Strukturformationen) 13 

3 strukturarme Fläche (2 Strukturformationen) 20 

4 monostrukturierte Fläche (1 Strukturformation) 09 
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Tab. 16: Anzahl der Ăurbanen Wildnisflächenñ in den jeweiligen Klassen für die Bedeutung für 
den Artenschutz 
 

Wertstufe Bedeutung für den Artenschutz Flächenanzahl 

1 
hohe Bedeutung für den Artenschutz (mehr als 3 Arten der 
Gefährdungsstufe 1 bis 3) 

02 

2 
mittlere Bedeutung für den Artenschutz (1 bis 3 Arten der 
Gefährdungsstufe 1 bis 3) 

23 

3 
geringe Bedeutung für den Artenschutz (nur Vorkommen 
von Arten der Gefährdungsstufe ï und 4) 

22 

4.2.7 Naturnähe 

Der Tabelle 17 lassen sich hinsichtlich der Naturnähe folgende Sachverhalte feststellen. Fast 

die Hälfte der Flächen (49 %) weist geringe Neophytenzahlen auf, wobei mehr als die Hälfte 

der Flächen (51 %) mittlere bis hohe Neophytenzahlen beherbergt. 

 

Tab. 17: Anzahl der Ăurbanen Wildnisflächenñ in den jeweiligen Neophytenklassen 

 

4.2.8 Zusatzkriterium Wildniserfahrung und Umweltbildung 

ĂWildniserfahrung und Umweltbildungñ wurde von drei Experten unabhªngig voneinander als 

Zusatzkriterium innerhalb der Experteninterviews genannt. Die Ăurbanen Wildnisflªchenñ wur-

den nach diesem Kriterium ebenfalls bewertet. 

Wie bereits im Kapitel 1.8.1 und 1.8.2 erwªhnt, stellen Ăurbane Wildnisgebieteñ nicht nur ºkolo-

gische Besonderheiten innerhalb eines Stadtgebiets dar. Sie bieten auch der Bevölkerung 

Räume für Naturerfahrungen, Erholung und Umweltbildung. Als messbare Größe wurde für 

das Zusatzkriterium der Indikator Zugänglichkeit veranschlagt. Flächen können von der Bevöl-

kerung wahrgenommen werden, wenn sie zugänglich sind. Die Zugänglichkeit beschränkt sich 

hierbei nicht nur auf Wege, die durch eine Ăurbane Wildnisflªcheñ f¿hren, sondern auch entlang 

einer solchen Fläche verlaufen. Weiterhin ist eine Fläche zugänglich, wenn sie nicht durch 

Zäune, dichte Hecken oder dergleichen eingefriedet ist. 

Wertstufe Klassen für Neophyten Flächenanzahl 

1 
weitgehend unbesiedelt von Neophyten (bis zu 1 Neo-
phyt) 

08 

2 besiedelt von Neophyten (2-3 Neophyten) 15 

3 mittlere Anzahl von Neophyten (4-10 Neophyten) 14 

4 hohe Anzahl von Neophyten (mehr als 10 Neophyten) 10 
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Bezüglich der Wildniserfahrung und Umweltbildung lassen sich anhand von Tabelle 18 folgen-

de Sachverhalte für das Kriterium Wildniserfahrung und Umweltbildung feststellen. Fast durch 

alle Flächen (91 %) verläuft ein Weg, bzw. die Flächen liegen entlang eines Weges. Die ande-

ren wenigen Flächen (9 %) sind allesamt gut bzw. mäßig geeignet. Keine der Flächen ist un-

geeignet für die Wildniserfahrung und Umweltbildung. 

 

Tab. 18: Anzahl der Ăurbanen Wildnisflächenñ in den jeweiligen Wildniserfahrungs- und Um-
weltbildungsklassen 

Eignung Wildniserfahrung und Umweltbildung Flächenanzahl 

sehr gut geeignet 
zugänglich durch einen Weg bzw. entlang 
eines Weges 

43 

gut geeignet zugänglich, ohne Weg 02 

mäßig geeignet einsehbar, aber nicht zugänglich 02 

ungeeignet nicht einsehbar 00 

 

4.3.Expertenbefragung 

Für die Bewertung innerhalb der einzelnen Qualitätskriterien und zwischen den Qualitätskrite-

rien wurden Experteninterviews durchgeführt. Hierfür sollten die Experten ihre Einschätzung 

dazu geben, (1) wie die Ausprägungen eines jeden gelisteten Kriteriums zu werten sind und (2) 

welches Gewicht jedes Kriterium in Relation zu den anderen wertgebenden Qualitätskriterien 

haben soll. Weiterhin hatten die Experten die Möglichkeit, zusätzliche Kriterien zu nennen und 

diese in genannter Weise zu bewerten. 

 

Nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Expertenaussagen zu den genannten Kriterien.  
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Tab. 19: Aussagen der Experten A bis H 

 
Die Bewertungen der einzelnen Experten unterscheiden sich teilweise stark voneinander. Für 

die Gewichtung der Wertstufen innerhalb der einzelnen Indikatoren und die Wertung der ver-

schiedenen Indikatoren zueinander wurde deshalb der relative Mittelwert genutzt. 

 

 

 

  Expertenaussagen   

Größenklassen Wertstufe A B C D E F G H  

relativer 
Mittelwert 

>12,5 1 1 8 10 4 10 9 10 8  8 

>2,5-12,5 2 1 4 2 3 4 8 5 5  4 

>0,5-2,5 3 1 2 1 2 2 3 2 3  2 

0,1-0,5 4 1 1 0 1 1 1 -2 1  1 

Altersklasse Wertstufe           

vor 1947 1 1 1 10 5 8 9 3 5  5 

1947-1954 2 1 1 8 4 7 5 1 4  3,5 

1954-1972 3 1 1 4 3 6 4 0 3  2,5 

1972-2002 4 1 1 1 2 3 2 -1 2  1,5 

2002-dato 5 1 1 0 1 1 1 -1 1  1 

Kompaktheitsklasse Wertstufe           

>0,75 1 9 2 4 4 8 5 5 4  5 

>0,5-0,75 2 7 1 1 3 6 3 4 3  3,5 

>0,25-0,5 3 5 1 -1 2 3 0 2 2  1,5 

Ò0,25 4 3 1 -2 1 1 -1 1 1  0,5 

Anbindung an den Freiraum Wertstufe           

Verbundfläche 1 9 8 4 4 8 10 10 4  7 

Verbundteilfläche 2 7 8 2 3 5 4 6 3  4,5 

Einzelfläche mit durchgrünter Umgebung 3 6 2 1 2 2 2 3 2  2 

isolierte Einzelfläche 4 5 1 -2 1 1 -1 -1 1  0,5 

Strukturvielfalt Wertstufe           

4 Strukturtypen 1 9 1 4 4 6 9 10 8  6,5 

3 Strukturtypen 2 8 1 3 3 4 5 5 4  4 

2 Strukturtypen 3 7 1 2 2 2 1 2 2  2 

1 Strukturtyp 4 6 1 1 1 1 0 1 1  1 

Bedeutung für den Artenschutz Wertstufe           

>3 Vorkommen von 1-3 1 9 1 3 3 4 6 10 8  5,5 

1-3 Vorkommen von 1-3 2 8 1 2 2 2 3 3 4  2,5 

nur Vorkommen von - und 4 3 5 1 1 1 1 1 0 1  1 

Neophytenklassen Wertstufe           

1 Neophyt 1 1 1 2 10 8 10 1 4  4,5 

2-3 Neophyten 2 1 1 1 1 6 9 -1 3  2 

4-10 Neophyten 3 1 1 1 -1 4 -1 -2 2  0,5 

>10 Neophyten 4 1 1 0 -3 2 -3 -3 1  -0,5 
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Relationen zwischen den Indikatoren 

In Abbildung 7 sind die relativen Mittelwerte für die Gewichtung der einzelnen Indikatoren 

untereinander dargestellt, die sich aus den Angaben der befragten Experten ergeben. Die 

Größe wurde als stärkster Indikator ermittelt. Danach folgen mit geringer Abstufung die Krite-

rien Kompaktheit, Strukturvielfalt, Bedeutung für den Artenschutz, Alter und Anbindung an den 

Freiraum. Deutlich unterproportional gewichtet ist das Kriterium Neophyten. 

 

 

Abb. 7: Relationen zwischen den Indikatoren der Kriterien. Die Zahlen zeigen den 
 jeweiligen relativen Mittelwert aus der Expertenbefragung an. 
 

In Tabelle 20 werden die Ergebnisse der Expertenbefragung aufgelistet. Der jeweilige Zahlen-

wert in den Tabellen spiegelt den relativen Mittelwert für die jeweilige Klasse innerhalb des 

Kriteriums wieder. Die Relation des jeweiligen Indikators dient als Multiplikator für die dazuge-

hörigen Indikatorenklassen, sodass durch Multiplikation von Zahlenwert und Multiplikator ein 

Punktewert je Indikatorenausprägung resultiert.  

 

 

 

 

 

 

 

5,5 
5 

4,5 4,5 
4 4 

2,5 

Relationen zwischen den Indikatoren 
für die Qualitätskriterien 
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Wertstufe Klassen Zahlenwert Multiplikator Punktewert 

Vollständigkeit (Größe) 

1 >12,5 ha 8 

5,5 

44 Punkte 

2 >2,5-12,5 ha 4 22 Punkte 

3 >0,5-2,5 ha 2 11Punkte 

4 0,1-0,5 ha 1 5,5 Punkte 

Habitattradition (Alter) 

1 vor 1947 5,0 

4 

20 Punkte 

2 1947-1954 3,5 14 Punkte 

3 1954-1972 2,5 10 Punkte 

4 1972-2002 1,5 6 Punkte 

5 2002-dato 1,0 4 Punkte 

Ungestörtheit (Kompaktheit) 

1 >0,75 (sehr kompakt, sehr wenige mögliche 
Randeffekte) 

5,0 

5 

25 Punkte 

2 
>0,5-0,75 (eher kompakt, wenige mögliche 
Randeffekte) 

3,5 17,5 Punkte 

3 
>0,25-0,5 (eher unkompakt, viele mögliche 
Randeffekte) 

1,5 7,5 Punkte 

4 
Ò0,25 (sehr unkompakt, sehr viele mºgliche 
Randeffekte) 

0,5 2,5 Punkte 

Konnektivität (Anbindung an den Freiraum) 

1 
Verbundfläche (Anbindung an mehrere Ăurbane 
Wildnisflªchenñ) 

7,0 

4 

28 Punkte 

2 
Verbundteilflªche (Anbindung an eine Ăurbane 
Wildnisflªcheñ) 

4,5 16 Punkte 

3 
Einzelfläche in einer durchgrünten Umgebung 
(Anbindung an eine Grünanlage) 

2,0 8 Punkte 

4 
isolierte Einzelflächen (keine/ sehr geringe 
Anbindung an eine umliegende Grünanlage oder 
Ăurbane Wildnisflªcheñ) 

0,5 2 Punkte 

Vielfalt (Strukturvielfalt) 

1 sehr strukturreiche Fläche (4 Strukturformationen) 6,5 

4,5 

29,25 Punkte 

2 strukturreiche Fläche (3 Strukturformationen) 4,0 18 Punkte 

3 strukturarme Fläche (2 Strukturformationen) 2,0 9 Punkte 

4 monostrukturierte Fläche (1 Strukturformation) 1,0 4,5 Punkte 

Habitateignung (Bedeutung für den Artenschutz) 

1 
hohe Bedeutung für den Artenschutz (mehr als 3 
Arten der Gefährdungsstufe 1 bis 3) 

5,5 

4,5 

24,75 Punkte 

2 
mittlere Bedeutung für den Artenschutz (1 bis 3 
Arten der Gefährdungsstufe 1 bis 3) 

2,5 11,25 Punkte 

Tab. 20: Punktewerte je Indikatorenausprägung für die Ăurbane Wildnisñ anhand der 

Expertenbefragung 
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Zustand Wertpunktebereich Anzahl der Flächen 

mäßig (Ò33 %) bis 60 13 

gut (>33 % bis 66 %) 60,5-119,5 33 

sehr gut (>66 %) 120-179 01 

Neben den vorgegebenen Qualitätskriterien hatten die Experten die Möglichkeit, weitere Krite-

rien f¿r die Bewertung der Ăurbanen Wildnisñ von Bamberg zu ergªnzen. Das Kriterium Wild-

niserfahrung und Umweltbildung wurde dreimal gesondert genannt. Es wurde als Zusatzkriteri-

um in die Bewertung aufgenommen. Hierfür wurde durch die fehlenden bzw. wenigen Exper-

tenangaben kein Punktesystem angewendet. 

Die Kriterien Dauerhaftigkeit, Langfristigkeit, Wildniskonsequenz, Totholz, potenzielle natürli-

che Vegetation, Behandlungsgeschichte und Erschließung wurden jeweils einmal genannt. Sie 

finden keine Berücksichtigung bei der Bewertung, werden jedoch in der Diskussion aufgegrif-

fen. 

4.4 Gesamtbewertung 

Die Bewertungszahl einer Fläche errechnet sich anhand der Addition der Punktwerte in den 

sieben genannten Qualitätskriterien. Weiterhin wurde die Eignung für die Wildniserfahrung und 

Umweltbildung abgeschätzt. 

Für die naturschutzfachliche Bewertung innerhalb der Qualitätskriterien erfolgte die Einteilung 

in eine gleichmäßig dreistufige Werteskala. Durch die Addition der maximal möglichen Punk-

tewerte der sieben Qualitätskriterien können bis zu 179 Wertpunkte erreicht werden. Der Ta-

belle 21 und Abbildung 8 lassen sich bezüglich der Gesamtbewertung folgende Ergebnisse 

entnehmen. Mehr als ein Viertel (28%) der Flªchen weist einen mªÇigen Zustand f¿r Ăurbane 

Wildnisñ auf. Mehr als zwei Drittel (70 %) der Flächen hat einen guten Zustand. Eine Fläche hat 

einen sehr guten Zustand f¿r Ăurbane Wildnisñ.  

 

 

Tab. 21: Gesamtbewertung der Qualitätskriterien für die Ăurbane Wildnisñ am Beispiel  

von Bamberg (Zahlen im Wertpunktebereich wurden gerundet). 
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Abb. 8: Zustand der Ăurbanen Wildnisflächenñ von Bamberg. Die Evaluierung erfolgte anhand 
von sieben Qualitätskriterien. 

 

 

Gemäß dem Zusatzkriterium Wildniserfahrung und Umweltbildung eignen sich der Großteil der 

Flächen sehr gut für die Wildniserfahrung und Umweltbildung, alle anderen Flächen eignen 

sich gut bis mäßig (siehe Abbildung 9). 

  

 

 

Abb. 9: Zustand der Ăurbanen Wildnisflächenñ von Bamberg anhand des Zusatzkriterium Wild-
niserfahrung und Umweltbildung. 

 

Anhand von Tabelle 22 wird die Bewertung f¿r jede Ăurbane Wildnisflªcheñ aufgezeigt. 

 

 

 

1 

33 

13 

sehr gut gut mäßig

Zustand der "urbanen Wildnisflächen" von Bamberg 

43 

2 2 0 

sehr gut geeignet gut geeignet mäßig geeignet nicht geeignet

Eignung für Wildniserfahrung und Umweltbildung 
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Flächennummer Eignung nach Qualitätskriterien Eignung nach Zusatzkriterium 

1 mäßig sehr gut 

2 gut mäßig 

3 gut sehr gut 

4 gut sehr gut 

5 gut sehr gut 

6 mäßig sehr gut 

7 gut sehr gut 

8 mäßig sehr gut 

9 gut sehr gut 

10 gut sehr gut 

11 gut sehr gut 

12 gut sehr gut 

13 gut sehr gut 

14 gut sehr gut 

15 mäßig sehr gut 

16 mäßig sehr gut 

17 gut sehr gut 

18 gut sehr gut 

19 mäßig sehr gut 

20 gut sehr gut 

Flächennummer Eignung nach Qualitätskriterien Eignung nach Zusatzkriterium 

21 sehr gut sehr gut 

22 gut sehr gut 

23 gut sehr gut 

24 gut sehr gut 

25 mäßig sehr gut 

26 gut sehr gut 

27 gut sehr gut 

28 gut sehr gut 

29 gut sehr gut 

30 mäßig sehr gut 

31 gut sehr gut 

32 gut gut 

33 gut gut 

34 gut sehr gut 

35 gut sehr gut 

36 mäßig mäßig 

37 mäßig sehr gut 

38 gut sehr gut 

               Tab. 22: Gesamtbeurteilung der Ăurbanen Wildnisflªchenñ von Bamberg 
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Anhand von Fläche 21, 32 und 36 werden Beispiele für die jeweiligen Ausprägungen und 

Wertstufen vorgestellt. Diese Flächen bilden alle sechs möglichen Eignungen nach Qualitäts-

kriterien und Zusatzkriterium ab (siehe Abbildung 10 und Tab. 23).  

Fläche 21 weist mit 46,04 ha die grºÇte FlªchengrºÇe unter allen Ăurbanen Wildnisflªchenñ 

auf. Sie wurde bereits 1978 als Naturwaldreservat ausgewiesen, hat eine Kompaktheit von 

0,64 und ist eine Teilfläche des Bruderwaldes. Aufgrund dessen kommen lediglich zwei Struk-

turformationen vor. Auf Fläche 21 sind mit Abies alba, Genista germanica, Serratula tinctoria 

und Sorbus torminalis vier Rote-Liste-Arten vorhanden, Impatiens parviflora kommt als neophy-

tische Art vor. Durch das Naturwaldreservat verlaufen mehrere Wanderwege. 

Fläche 32 hat eine Flächengröße von 1,94 ha und eine Kompaktheit von 0,28. Verlässliche 

Aussagen über eine Nichtnutzung ließen sich erst ab dem Zeitraum 1972 bis 2002 machen. 

Der sekundªre Auwald befindet sich in der Nªhe einer weiteren Ăurbanen Wildnisflªcheñ und 

weist alle vier Strukturformationen auf. Lediglich Impatiens parviflora (Neophyt) konnte kartiert 

werden. Die Fläche liegt nicht entlang eines Weges, ist jedoch über die angrenzenden Flurstü-

cke erreichbar. 

Fläche 36 weist eine Flächengröße von 2,03 ha und eine Kompaktheit von 0,30 auf. Der Wald 

im Stadtgebiet ohne Nutzung wurde ca. 1972 durch die Neuanlage der städtischen Kläranlage 

mit zahlreichen Neophyten (Acer negundo, Acer saccharinum, Aesculus hippocastanum, Ca-

talpa bignonioides, Gleditsia triacanthos, Juniperus x pfizeriana, Larix decidua, Malus pumila, 

Philadelphus coronarius, Picea omorika, Picea pungens, Pinus nigra, Popolus x canadensis, 

Prunus domestica, Pseudotsuga menziesii, Pyrus communis, Quercus rubra, Rhus typhina, 

Robinia pseudoacatia, Symphoricarpos albus und Thuja plicata) angelegt und seitdem nicht 

genutzt. Abies alba und Taxus baccata konnten als Rote-Liste-Arten kartiert werden. Auf der 

Fläche kommen drei Strukturformationen vor. Sie liegt isoliert im Stadtgebiet und ist durch den 

umgebenden Zaun für die Stadtbewohner nicht zugänglich. Tabelle 23 veranschaulicht die 

Ausprägungen zu den jeweiligen Kriterien. 

 

Abb. 10: Vergleich der Flächen 21, 32 und 36. Maßstab 1:10.000 
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         Tab. 23: Wertstufen zu den jeweiligen Ausprägungen der Flächen 21, 32 und 36 

F
lä

c
h
e
 2

1
 

Qualitätskriterien Wertstufe Wertpunkte Ergebnis 

Vollständigkeit  1 44,00  

Habitattradition 4 6,00  

Ungestörtheit 2 17,50  

Konnektivität 3 8,00  

Vielfalt 3 9,00  

Habitateignung 1 24,75  

Naturnähe 1 11,25  

Gesamtpunktzahl 120,50 sehr gut 

Zusatzkriterium    

Wildniserfahrung und Um-

weltbildung 

1 - sehr gut 

  

F
lä

c
h
e
 3

2
 

Qualitätskriterien Wertstufe Wertpunkte  

Vollständigkeit  3 11,00  

Habitattradition 4 6,00  

Ungestörtheit 3 7,50  

Konnektivität 2 18,00  

Vielfalt 1 29,25  

Habitateignung 3 4,50  

Naturnähe 1 11,25  

Gesamtpunktzahl 87,50 gut 

Zusatzkriterium    

Wildniserfahrung und Um-

weltbildung 

2 - gut 

  

F
lä

c
h
e
 3

6
 

Qualitätskriterien Wertstufe Wertpunkte  

Vollständigkeit  3 11,00  

Habitattradition 4 6,00  

Ungestörtheit 3 7,50  

Konnektivität 4 2,00  

Vielfalt 2 18,00  

Habitateignung 2 11,25  

Naturnähe 4 -1,25  

Gesamtpunktzahl 54,50 mäßig 

Zusatzkriterium    

Wildniserfahrung und Um-

weltbildung 

3 - mäßig 
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Fläche 21 

Fläche 32 

Fläche 36 

Abb. 11: Die Flächen 21, 32 und 36 
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5 Diskussion und Schlussfolgerungen 

Schwerpunkt dieser Arbeit war es, die Definition von Kowarik (2015) f¿r Ăurbane Wildnisñ zu 

erweitern, um potenzielle Ăurbane Wildnisflªchenñ am Beispiel Bambergs zu identifizieren. Für 

die Abgrenzung von städtischem Grün wurden Mindestkriterien festgelegt. Mittels Expertenin-

terviews wurden Qualitätskriterien bewertet und ein nachträglich definiertes Kriterium genannt. 

Anschließend erfolgte die Evaluierung der potenziellen Flächen durch die Kriterien. Zuletzt 

erfolgte eine Gesamtbewertung der Flächen. 

Die genannten Mindest-, Qualitäts- und Zusatzkriterien wurden für das gesamte Stadtgebiet 

angewendet. Es wurden damit 47 potenzielle Ăurbanen Wildnisgebieteñ identifiziert und bewer-

tet. Anhand von Qualitätskriterien erfolgte die naturschutzfachliche Bewertung. Lediglich eine 

Fläche im Stadtgebiet wies einen sehr guten Zustand auf, 30 Flächen einen guten und 16 

Gebiete einen mªÇigen Zustand als Ăurbane Wildnisñ. Durch das Zusatzkriterium wurde die 

Wildniserfahrung und Umweltbildung der Bevölkerung bewertet. Resultierend hieraus eigneten 

sich von 47 Flächen 43 Flächen sehr gut, zwei gut und zwei weitere mäßig.  

5.1 Mindestkriterien 

Für die Wahl der Mindestkriterien wurde die Wildnisdefinition im Sinne der NBS herangezogen. 

Die ausgearbeiteten Kriterien konnten für die Identifikation potenzieller Flächen genutzt wer-

den. Sie scheinen als Mindestanforderungen f¿r Ăurbane Wildnisñ gerechtfertigt zu sein. 

Allerdings muss erwähnt werden, dass viele naturschutzfachlich wertvolle Flächen innerhalb 

des Stadtgebiets ausgeschlossen wurden. So ist in Einzelfällen zu diskutieren, ob das Min-

destkriterium Dauerhafte Sicherung angewendet werden muss. Private Liegenschaften könn-

ten somit in die Suchkulisse aufgenommen werden, wenn verlässliche Aussagen zugunsten 

einer Ădauerhaften Wildnisentwicklungñ gemacht werden kºnnen. Auch ist im Zusammenhang 

mit Dauerhaftigkeit zu erwähnen, dass einige Flächen keinen besonders hohen Schutzstatus 

haben, z.B. Wälder im Stadtgebiet ohne Nutzung oder etwa die Pachtfläche. Bei diesen Son-

derfällen kann nicht von einem wirklich dauerhaften Schutz gesprochen werden. Diese Tatsa-

che wird auch von den Experten B und C in ihren Aussagen im Bewertungsbogen bekräftigt. 

Das Kriterium Nutzungsfreiheit (Aussetzen der Pflege) eignete sich sehr gut für die Identifikati-

on von potenziellen Ăurbanen Wildnisgebietenñ. Die Nutzungsfreiheit konnte durch die Einsicht 

in das Ökoflächenkataster, in Bebauungspläne, Luftbilder und dergleichen bestimmt werden. 
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Abb. 12: Fläche 14 mit ausgemarkten Weg, Standort von Succisella inflexa (gelber 
Punkt) und Pflegezone 

 

 

Als Sonderfall muss in dieser Hinsicht Fläche 14 aufgeführt werden. Sie befindet sich in einem 

Verbund von mehreren Ăurbanen Wildnisflªchenñ. Sie zeichnet sich besonders durch das 

Vorkommen des vom Aussterben bedrohten Eingebogenen Moorabbiss (Succisella inflexa) 

aus, der auf sehr wenigen Flächen innerhalb Deutschlands vorkommt (Jäger 2017). Um den 

Bestand dieser Pflanzenart langfristig zu sichern, finden periodische Pflegeeingriffe im unmit-

telbaren Umfeld statt (Landschaftspflegeverband Bamberg 2017). Die Eingriffe stehen im 

Widerspruch zum Kriterium der Nutzungsfreiheit. Um diesen zu entkräften, wurde der Standort 

von Succisella inflexa, der unmittelbare Bereich der Pflegemaßnahmen (ca. 100 m2) und der 

Zugang zur Fläche von der Bewertung ausgenommen (siehe Abbildung 12). Durch diesen 

Schritt eignet sich Flªche 14 weiterhin als potenzielle Ăurbane Wildnisflªcheñ, was wiederum 

zur Folge hat, dass Succisella inflexa nicht im Kriterium Habitateignung genannt werden kann 

und sich ein unkompakter Flächenzuschnitt ergibt. So ist in diesem Fall zu diskutieren, ob eine 

Flªche mit einer derartigen Pflegepraxis als Ăwildnisfªhigñ gilt. Die von Experte B angesproche-

ne Wildniskonsequenz (= konsequent wild) erfolgt in diesem Sonderfall nicht ï die Fläche wird 

sich nicht konsequent selbst überlassen. Dieses Beispiel soll nicht dazu beitragen, Teilbereiche 

mit Pflegeeingriff auszumarken, um die Flächenanzahl im Stadtgebiet zu erhöhen, sondern auf 

einen richtigen Umgang mit Artenschutz und Prozessschutz hinweisen. Die Pflegemaßnahme 

wird in diesem Sonderfall als sinnvolle, naturschutzfachlich begründete und nachvollziehbare 

Entscheidung erachtet. Ob f¿r diese Flªche das Prªdikat Ăurbane Wildnisñ gilt, bleibt offen. 

Die Mindestgröße erwies sich als ebenso gut geeignetes Mindestkriterium. Allerdings gab es 

nur sehr wenig Literatur mit Angaben zur MindestgrºÇe von Ăurbaner Wildnisñ (vgl. Kowarik 

1992; Dettmar 1998; Meyer-Künzel 2004; Ernwein & Höchtl 2006; Grausmann et al. 2007; 
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Hofmeister 2008; Kropp 2010; Lupp et al. 2011; Scherzinger 2012; Kowarik 2013, 2015; Deut-

sche Umwelthilfe 2014, 2016; Kowarik et al. 2016). Die Mindestgröße wurde deshalb Ăgut-

achterlichñ festgesetzt. Sie bezieht sich auf die kleinstmºgliche GrºÇe (0,1 ha), die für die 

Aussage unter einem Hektar akzeptabel erscheint. So nennt Schulte (1992) für naturschutz-

fachlich relevante Kleinstrukturen für bebaute Gebiete eine Größe ab 0,5 ha. Rebele (1996) 

und Diemer et al. (2003, 2004) benennen dagegen eine Mindestgröße von unter einem Hektar 

f¿r Brachflªchen und Ăurbane Wildnisñ. Durch die niedrige GrºÇenschwelle von 0,1 ha konnten 

im Bamberger Stadtgebiet 47 Gebiete als Ăurbane Wildnisñ identifiziert werden. Eine Verschie-

bung der Mindestgröße auf 0,5 ha hätte zum Ausschluss von zwölf Gebieten und die Verschie-

bung der Mindestgröße auf 1,0 ha hätte zum Ausschluss von 18 Gebieten geführt. Diese Flä-

chen erfüllten allesamt die anderen Mindestkriterien.  

Auf diesen Flächen können auch in Zukunft dynamische Prozesse stattfinden, sodass sich 

durchaus in der Stadt eine ĂWildnisentwicklungñ einstellen kann.  

5.2 Qualitätskriterien Experteninterview und Bewertungsschema 

Die Herausforderung dieser Arbeit lag darin, geeignete Qualitätskriterien, Indikatoren, Klas-

seneinteilungen und Gewichtungen f¿r die Bewertung der Ăurbanen Wildnisflªchenñ zu finden. 

In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Studien für die Auswahl von Kriterien zur natur-

schutzfachlichen Bewertung von Flächen durchgeführt (Smith & Theberge 1986; Plachter 

1991; Usher & Erz 1994; Bastian & Schreiber 1999; Drachenfels 2010). Diese Kriterien sind 

zum einen nicht exakt definiert und können zum anderen häufig nur in der Landschaftsbewer-

tung Anwendung finden. Da es sich bei Ăurbaner Wildnisñ um stªdtische Gebiete und zum Teil 

um Brachflächen handelt, wurden auch Kriterien und Indikatoren für die Brachflächenbewer-

tung genutzt. 

Die Kriterien Vollständigkeit (Indikator: Größe), Habitattradition, Ungestörtheit, Konnektivität, 

Vielfalt, Habitateignung, Naturnähe und Umweltbildung wurden in mehreren Studien für Brach-

flächen, Wildnis und Schutzgebieten herangezogen (Smith & Theberge 1986; Usher & Erz 

1994; Rebele 1996; Tara & Zimmermann 1997; Drachenfels 2010; Hansen et al. 2012; Gast-

auer et al. 2013; Schultze 2015). Diese Qualitätskriterien und gewählten Indikatoren waren 

auch f¿r Ăurbane Wildnisñ gut anzuwenden.  

F¿r die Bewertung der potenziellen Ăurbanen Wildnisflªchenñ wurden Experteninterviews in 

Form eines Bewertungsbogens durchgeführt. Das Zusatzkriterium Wildniserfahrung und Um-

weltbildung wurde von drei Experten unabhängig voneinander genannt. Dieses Kriterium be-

schreibt nicht die naturschutzfachliche Qualität einer Fläche, sondern vielmehr das Erlebnis 

bzw. die Prägung der Stadtbewohner. Als weitere Schwierigkeit stellte sich die Gewichtung des 

Kriteriums und der Klassen durch die unterschiedlichen bzw. fehlenden Expertenangaben zu 

den Indikatoren und Ausprägungen heraus. Dies muss als Schwäche in den Ergebnissen 

ausgelegt werden. Eine vollständige Bewertung aller Kriterien wäre möglich gewesen, wenn 

der Bewertungsbogen auch andere Aspekte, wie z.B. die Erlebnisse der Stadtbewohner be-
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rücksichtigt hätte. Das Bewertungsschema für die Bewertung der Flächen anhand von Punkt-

werten (Multiplikation des Indikators mit den jeweiligen Indikatorenklassen) eignete sich hinge-

gen sehr gut.  

In der Literatur fanden sich nur selten Kriterien, Indikatoren und Größeneinteilungen, die für die 

Bewertungen von Wildnis und Flächen im Stadtgebiet geeignet erschienen. Die meisten Stu-

dien gewichten die Kriterien nicht, es wird vielmehr die Gesamtheit der Kriterienausprägungen 

bewertet. Nur sehr wenige Studien gewichten die Kriterien wie beispielsweise Gastauer et al. 

(2013) und Schultze (2015). Durch die Experteninterviews wurden die Unsicherheiten einer 

unsachgemäßen Bewertung auf ein Minimum reduziert. 

5.2.1 Vollständigkeit  

Für die Vollständigkeit wurde der Indikator Größe genutzt. Dieser Indikator stellte sich als 

geeignet dar und konnte leicht durch das GIS ermittelt werden. Bei der Literaturrecherche für 

geeignete Größenunterteilungen in städtischen Gebieten fanden sich wenige Angaben (vgl. 

Rebele 1996; Tara & Zimmermann 1997; Diemer et al. 2003, 2004; Hansen et al 2012). Es 

stellte sich heraus, dass Größenangaben für Schutzgebiete in der Landschaft für die vorlie-

gende Fragestellung ungeeignet sind. Die Größeneinteilungen sind zu groß und zu grob für die 

Bamberger Ausgangslage. Die Einteilung für Brachflächen wäre nach Tara & Zimmermann 

(1997) lediglich in zwei und nach Rebele (1996) in drei Größenklassen erfolgt. Für die Aus-

gangslage einer Mittelstadt mit vielen kleinen Gebieten sind diese Einteilungen ungeeignet. 

Aus diesem Grund wurde eine eigene Einteilung vollzogen, welche auch die vielen kleinen 

Flächen einer Mittelstadt berücksichtigt. 

Durch die Experteninterviews wurde die Vollständigkeit mit dem Indikator Größe als wichtigstes 

Kriterium definiert (Gewichtung 5,5). Ein Großteil der Experten tendierte zu der Aussage, ĂJe 

grºÇer eine Ăurbane Wildnisflªcheñ ist, desto besserñ. Da im Bamberger Stadtgebiet fast aus-

schließlich kleine Flächengrößen vorkommen, hätten sie nach Aussage der Experten geringes 

Potenzial f¿r Ăurbane Wildnisñ. Entgegen dieser Ansicht ist ein Experte der Meinung, dass die 

GrºÇe eines Ăurbanen Wildnisgebietesñ nicht relevant ist. In Stadtgebieten existieren hªufig nur 

kleine Flächen, die dennoch Potenzial für Wildnis aufweisen und in ihrer Gesamtheit ein ähnli-

ches Potenzial wie ein einzelnes großes Gebiet haben kann. 

5.2.2 Habitattradition 

Für die Habitattradition wurde das Alter als Indikator genutzt. Es wird als wertbestimmendes 

Kriterium angesehen (Plachter 1991; Rebele 1996; Werner & Zahner 2009). Über Ökoflächen-

kataster, Bebauungspläne, Luftbilder und einen Pachtvertrag konnte es für alle Flächen ermit-

telt werden.  

Anhand der Experteninterviews konnte die Habitattradition als wichtiges Kriterium bestätigt 

werden. Es wurde zusammen mit dem Kriterium Konnektivität mit 4 gewichtet. Bei der Gewich-

tung der Ausprägungen gaben zwei Experten hinsichtlich des Alters in allen Klassen die Zahl 1 
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ab. Daraus lässt sich schließen, dass das Alter einer Fläche für sie nicht relevant erscheint. 

Diese Aussage unterscheidet sich im Vergleich zu den anderen Experten, die wiederum f¿r ĂJe 

ªlter, desto besserñ votieren. Dieser Ansicht sind auch Plachter (1991), M¿ller et al. (2005), 

Buse (2012) und Schultze (2015).  

In diesem Zusammenhang ist die von Experte G genannte Behandlungsgeschichte zu erwäh-

nen. Nach Ansicht des Experten hätten auch die Nutzungsart, -qualität, und -dauer für die 

Bewertung der Ăurbanen Wildnisñ mit in die Beurteilung der Flªchen einbezogen werden m¿s-

sen. Dieses Kriterium wurde lediglich einmal genannt und deshalb nicht aufgenommen. Eine 

Aufnahme dieses Kriteriums hªtte jedoch weitere R¿ckschl¿sse auf die Ăurbanen Wildnisgebie-

teñ zugelassen. Bei ªhnlichen Fragestellungen oder einer Wiederbewertung der Ăurbanen 

Wildnisñ von Bamberg sollte dieses Kriterium deshalb ber¿cksichtig werden. 

5.2.3 Ungestörtheit 

Wildnis wird in der Regel mit einer freien und ungestörten Entwicklung natürlicher Prozesse 

assoziiert (Diepolder 1997; Jessel 1997; Broggi 1999; Scherzinger 1996, 1997, 2012; BMU 

2007). Für das Kriterium Ungestörtheit konnten keine Pufferzonen, wie sie im Naturschutz 

häufig Anwendung finden, veranschlagt werden. Städtische Gebiete werden häufig von Wegen 

und Straßen durchschnitten oder tangiert, sodass ein Pufferstreifen die ohnehin schon kleinen 

Areale zusätzlich geschrumpft oder eliminiert hätte. Mit dem Indikator Kompaktheit wurde 

versucht, die Ungestºrtheit eines Ăurbanen Wildnisgebietesñ bestmºglich wiederzugeben. 

Hierfür wurde ein Formfaktor ermittelt. Er konnte durch das GIS berechnet und zahlenscharf 

angewendet werden.  

Der Indikator Kompaktheit wurde von den Experten als zweitstärkster Indikator gewichtet (5) 

und ist demnach geeignet für die Bewertung. Die Experten sind sich jedoch über die Ausprä-

gungen des Indikators uneinig. Zwei Experten gaben für alle Ausprägungen die Zahl 1 an, 

sodass davon auszugehen ist, dass es ihrer Meinung nach nicht relevant ist, wie kompakt eine 

Ăurbane Wildnisflªcheñ ist. Dahingegen tendieren alle anderen Experten zu der Aussage, ĂJe 

kompakter je besserñ. Dies deckt sich auch mit den Aussagen von Mader (1980), Blab (1986), 

Blaschke (1999) und Bollmann & Müller (2012). 

5.2.4 Konnektivität 

Für die Konnektivität wurde der Indikator Anbindung an den Freiraum in Anlehnung an Tara & 

Zimmermann (1997) genutzt. Die Konnektivität beschreibt dahingehend in dieser Arbeit nur 

den Ănªchstmºglichen ªhnlichenñ Lebensraum mit einer maximalen Entfernung von 50 m, egal 

ob sich diese Distanz durch bebautes oder natürliches Gebiet erstreckt. 

Die umliegende Stadtmatrix wurde innerhalb dieses Kriteriums nicht gewürdigt. Sie ist jedoch 

für eine hochwertige Evaluation der Gebiete entscheidend (Chamberlain et al. 2004). Es stellte 

sich allerdings als faktisch unmöglich heraus, die Stadtmatrix bestehend aus verschiedenen 

Stadtgebieten, Verkehrsaufkommen, Pflegeintensität, Landnutzungsformen und Bestockungs-
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daten der benachbarten Flächen zu erheben und entsprechende Einteilungen zu finden. Auch 

wurde die Zerschneidungswirkung von Straßen, Bahnstrecken und sonstiger anthropogener 

Infrastruktur nicht berücksichtigt. Sie zertrennen die ökologisch gewachsenen Zusammenhän-

ge zwischen räumlich verbundenen Lebensräumen und Ökosystemen, sowie deren Arten 

(Glitzner et al. 1999; Jaeger et al. 2005; Schupp 2005; Esswein 2007). Dabei ist davon auszu-

gehen, dass bei unbebautem Gebiet die Konnektivität höher ist, als es im bebauten Gebiet der 

Fall ist. Diese Tatsache wird auch von einem Experten durch die fehlende Erschließung inner-

halb des Bewertungsbogens aufgegriffen. 

Alle Experten sind sich einig, dass mit zunehmender Anbindung an Gr¿nanlagen und Ăurbane 

Wildnisflªchenñ der Wert einer Flªche steigt. Diese Aussage deckt sich mit denen von Blab 

(1986), Jedicke (1990), Tara & Zimmermann (1997), Bastian & Schreiber (1999), Muratet et al. 

(2007), Hansen et al. (2012) und Schultze (2015). Allerdings können auch isolierte Einzelflä-

chen einen Beitrag zu Ăurbaner Wildnisñ leisten. Die Konnektivitªt hªngt oftmals direkt mit der 

Anzahl und Verteilung von Ăurbanen Wildnisflªchenñ und Gr¿nanlagen in einem Stadtgebiet 

zusammen.  

5.2.5 Vielfalt 

Die Strukturvielfalt, mit vier Strukturformationen, wurde durch GIS und Geländebegehungen 

ermittelt. Sie dient als Indikator für das Kriterium Vielfalt. Vor allem bei den Geländebegehun-

gen wurde ersichtlich, dass mehrere weitere Strukturformationen vorhanden sind. So hätte 

beispielsweise das von einem Experten angesprochene Totholz als fünfte Strukturformation 

(oder eigener Indikator) aufgenommen werden können. 

Die Strukturvielfalt wurde bereits mehrfach als Indikator zur Landschaftsbewertung genutzt 

(Ammer & Utschick 1982; Schulte et al. 1993; Bennett et al. 2006; Michel & Walz 2012). Sie 

kann Rückschlüsse auf die Artenvielfalt geben (Whitford et al. 2001). Andere Studien nutzen 

einen Urbanitätsgradienten als Indikator für die (Arten-)Vielfalt in Städten. Dabei steigt die 

Urbanität mit zunehmender Nähe zum Stadtgebiet (Klotz & Kühn 2002), wobei die Artenvielfalt 

häufig abnimmt (McKinney 2008). 

Ein Experte gewichtete alle Ausprägungen der Strukturformationen mit 1, sodass es seiner 

Meinung nach unwichtig ist, welche Strukturen auf einer Ăurbanen Wildnisflªcheñ vorhanden 

sind. Dagegen gewichten alle anderen Experten die Zunahme der Strukturformationen mit 

aufsteigenden Werten. Ihre Aussage werden auch von Blab (1986), Scherzinger (1996), Tara 

& Zimmermann (1997); Bastian & Schreiber (1999), Whitford et al. (2001), Eisel (2007) und 

Kunz (2017) geteilt. 
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5.2.6 Habitateignung 

Für das Kriterium Habitateignung wurde der Indikator Bedeutung für den Artenschutz (Rote-

Liste-Arten) genutzt. Anhand der Rote-Liste-Kartierungen zeigt sich, welche gefährdeten Arten 

auf den Ăurbanen Wildnisflªchenñ zu finden sind. Mehr als die Hªlfte der Flªchen beherbergt 

mindestens eine Rote-Liste-Art der Gefährdungsstufe 1 bis 3, wobei auf zwei von ihnen vier 

Arten zu finden sind. Würde man Succisella inflexa auf Fläche 14 ebenfalls mit einbeziehen, 

wären es sogar drei Flächen mit der Wertstufe 1 innerhalb dieses Kriteriums (siehe Aus-

schlussbegründung für Succisella inflexa auf Fläche 14 in Kapitel 5.1).  

Die Aufnahme der Rote-Liste-Arten geschah aus zwei Gründen. So werden einerseits seltene 

und gefährdete Pflanzenarten zur Bewertung von Biotopen, Naturschutzgebieten und städti-

schen Gebieten als geeignetes Kriterium gesehen (Bastian & Schreiber 1999; Hovestadt et al. 

1991; Brunzel et al. 2015). In diesem Zusammenhang sei auf die Brachflächenbewertungen 

von Tara & Zimmermann (1997) und Hansen et al. (2012) hingewiesen. Andererseits bestan-

den durch die sehr guten chronologischen Einzelkartierungen der bemerkenswerten Pflanzen-

arten im Stadtgebiet hinreichende Kenntnisse über die Standorte der Rote-Liste-Arten. 

Zwei Experten erachten dieses Kriterium als bedeutsamstes Kriterium, wobei zwei andere es 

wiederum als das unbedeutendste Kriterium ansehen. Ein Experte nennt für jede Ausprägung 

die Zahl 1, was darauf schließen lässt, dass er ein Vorkommen von Rote-Liste-Arten auf den 

Flächen als nicht relevant bzw. ungeeignet für die Bewertung von Wildnis sieht. Dahingegen 

votieren alle anderen Experten für eine ansteigende Bedeutung der Flächen mit zunehmender 

Anzahl der Rote-Liste-Arten. 

Damit verbessert das Vorkommen weniger Rote-Liste-Arten die Fläche in der Gesamtbewer-

tung erheblich. Diese Tatsache soll wiederum nicht dazu ermutigen, auf Flächen Rote-Liste-

Arten zu pflanzen, um die Wertigkeit zu erhöhen und damit den Zustand künstlich zu verbes-

sern. Vielmehr sollen die gefährdeten Arten die Habitateignung würdigen.  

Bei dieser Überlegung muss allerdings auf die Widersprüchlichkeit von Artenschutz und Wild-

nis hingewiesen werden. Wildnis und damit auch Ăurbane Wildnisñ dient nicht dem Schutz 

spezieller (gefährdeter) Arten. Vielmehr differenziert sich Artenschutz von Wildnis (Blab 1986). 

Es ist unklar, ob sich Artenschutz und Wildnis fördern oder kontraproduktiv gegenüberstehen 

(Kropp 2010). So lässt sich auch darüber diskutieren, inwieweit Rote-Liste-Arten dazu geeignet 

sind, Ăurbane Wildnisñ zu bewerten. Aus Sicht des Artenschutzes ist Prozessschutz als kritisch 

anzusehen, denn Prozessschutz erfordert konsequentes Nichtstun und damit auch die bekann-

ten Auswirkungen ï nämlich das Aussterben von Arten zuzulassen (Gerdes 2012; Scherzinger 

2012; Altmoos & Jäger 2015; Opitz et al. 2015; Kunz 2017). Gerade die vielen jungen Flächen 

im Stadtgebiet sind aufgrund ihrer momentanen Zusammensetzung, bestehend aus offenen 

und verbuschten Strukturen, besonders förderlich für den Artenschutz. Sie werden sich aller 

Wahrscheinlichkeit nach in Zukunft zu Wald entwickeln und einen Teil der Rote-Liste-Arten des 

Offenlandes verlieren. Dennoch kennt die Sukzessionsabfolge keinen Stillstand, sodass alle 
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Flächen durch Alter und Störungen reifen und geeignete Strukturen entstehen. Sie können 

wiederum andere Rote-Liste-Arten beherbergen.  

5.2.7 Naturnähe 

Neophyten können als Indikator für die Naturnähe dienen (Schmidt 2012). Sie bietet bei der 

naturschutzfachlichen Bewertung eine Einschätzung des natürlichen Zustands eines Gebietes 

(Drachenfels 2004; Bastian & Schreiber 1999; Reif & Walentowski 2008; Opitz et al. 2015). 

Dieser Indikator stellte sich als gut messbar heraus. Durch die aktuell laufende Stadtbiotopkar-

tierung konnten für Teile der Flächen die Pflanzenartenlisten verwendet werden, sodass nur 

ein Teil der Flächen kartiert werden musste.  

Die Naturnähe kann auch durch den Vergleich zwischen potenziell natürlicher Vegetation und 

der aktuellen Vegetation ermittelt werden. Je nach Grad des menschlichen Einflusses 

(Hemerobie) wird bei dieser Methode der Zustand eines Gebietes in mehrere Naturstufen 

eingeordnet (Jalas 1955; Tüxen 1956; Sukopp 1972; Dierschke 1984; Klotz & Kühn 2002; Reif 

& Walentowski; 2008; Schultze 2015). Diese Tatsache wurde auch von einem Experten in den 

Experteninterviews aufgeführt. Aufgrund der städtischen Ausgangslage mit vielen kleinen 

Flächen mit höchsten anthropogenen Einflüssen wurde das Hemerobiekonzept jedoch verwor-

fen.  

Während der Kartierungen fielen zwei Flächen mit sehr hohen Neophytenzahlen auf. Fläche 29 

liegt in der unmittelbaren Umgebung mehrerer Kleingartenanlagen. Von den angrenzenden 

Kleingärten wird Fläche 29 von außen durch mehrere Neophyten besiedelt. Fläche 36 weist 21 

Neophyten auf und befindet sich auf dem Gelände der Kläranlage. Sie wurde in den 1970er 

Jahren mit zahlreichen Neophyten bepflanzt (siehe Vegetationsverlauf auf Abbildung 13). Von 

diesen 21 Neophyten konnten bereits sieben Neophyten außerhalb des Pflanzmusters nach-

gewiesen werden. Hier stellt sich die Frage, ob eine nicht invasive Art (Picea omorika) und eine 

invasive Art (Acer negundo) gleich bewertet werden sollten.  
 

Abb. 13: ĂUrbane Wildnisflächeñ auf dem Gelände der Kläranlage (Fläche 36). Links 
Luftbild aus dem Jahre 1972, rechts Luftbild aus dem Jahre 2016 
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Zwei Experten bewerteten alle Klassen gleich, was darauf schließen lässt, dass es ihrer An-

sicht nach egal ist, wie viele Neophyten auf einer Fläche vorkommen. In diesem Zusammen-

hang müssen die konträren Meinungen zu Neophyten genannt werden. Einerseits stellen 

Neophyten eine Gefährdung der Biodiversität dar, deren Ausmaß generell nicht absehbar ist 

(Kowarik 2003). Andererseits gelten sie als Bereicherung der Stadtlandschaft. Sie sind sehr gut 

an die städtischen Umweltbedingungen angepasst und können dauerhaft in diesem extremen 

Lebensraum existieren (Davis et al. 2011). Weiterhin können sie Habitate und Nahrungsquel-

len für seltene Arten bieten (Schlaepfer et al. 2011). 

Die Geländebegehungen zur Ermittlung der Rote-Liste-Arten und den Neophyten fanden im 

September statt. Durch diesen Umstand konnten Pflanzen, die in diesem Zeitraum nicht kar-

tierbar sind, nicht aufgenommen werden. So hätten Kartierungen zu unterschiedlichen Zeit-

punkten sehr wahrscheinlich ein größeres Spektrum der relevanten Arten hervorgebracht. 

5.2.8 Zusatzkriterium Wildniserfahrung und Naturbildung 

Für das Kriterium Wildniserfahrung und Naturbildung wurde der Indikator Zugänglichkeit ver-

anschlagt. Durch die Vielzahl an Wegen und Pfaden, die entweder durch oder entlang der 

Flächen verlaufen, schneiden sehr viele Flächen sehr gut in diesem Kriterium ab. Die Wege 

konnten teilweise nur durch Geländebegehungen gefunden werden, da sie von den Bürgern 

angelegt wurden. 

Rebele (1996) teilte Brachflächen in Nutzungskategorien ein, sodass dabei vielmehr auf den 

Erholungs- und Freizeitwert einer Fläche eingegangen wird als auf die Wildniserfahrung und 

Naturbildung. Wildniserfahrung und Naturbildung werden auch von Tara & Zimmermann (1997) 

in der Bewertung von Brachflächen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang sind die Aussa-

gen der Experten zu nennen. So wurde das Kriterium Wildniserfahrung und Naturbildung als 

einziges Kriterium dreimal zusätzlich genannt. Es ist davon auszugehen, dass dieses Kriterium 

eine größere Bedeutsamkeit erbracht hätte, wenn es im Bewertungsbogen gelistet worden 

wäre. Diese Tatsache muss als Schwäche der Expertenbefragung betrachtet werden. So hätte 

durch einen besser ausgearbeiteten Bewertungsbogen die Wertigkeit der Flächen durch das 

Zusatzkriterium besser beantwortet werden können. 

5.3 Ausblick 

Mit den Mindestkriterien ist ein mºglicher Rahmen erarbeitet worden, um Ăurbane Wildnisflä-

chenñ zu identifizieren. Natur kann auf diesen Flªchen Natur sein. Auf allen identifizierten 

Flächen werden Eigendynamik und natürliche Entwicklungsprozesse unter städtischen Bedin-

gungen langfristig zugelassen. In Zukunft wird sich auf diesen Flªchen Ăurbane Wildnisñ wei-

terentwickeln und einen wichtigen Trittstein innerhalb des städtischen Biotopverbundes bilden. 

Die Standorts- und Artenvielfalt wird sich im Stadtgebiet weiterhin verbessern. Die Ergebnisse 

dieser Arbeit stellen eine Momentaufnahme dar. Die Flächen werden sich aller Voraussicht 

nach aufgrund der hohen Bedeutung des Alters weiterentwickeln. Für zukünftige Erhebungen 
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müssen die Indikatoren Strukturvielfalt, Bedeutung für den Artenschutz und Neophyten neu 

aufgenommen werden. 

Das Mindestkriterium Dauerhafte Sicherung ermöglicht es, Flächen auch für die Zukunft zu 

bewahren. In dieser Hinsicht wªre es w¿nschenswert, wenn Ăurbane Wildnisflªchenñ eine 

eigene Signatur im Flächennutzungsplan erhalten. Hierdurch wären die Flächen behördenver-

bindlich geschützt und können durch politische Entscheidungen nicht ohne weiteres genutzt 

werden. Bei der Auswahl einer Fläche kann die Mindestgröße eine Entscheidungshilfe für 

Stadtplaner sein. Die Nutzungsfreiheit kann durch die Festsetzung von Pflege- und Nutzungs-

verboten erreicht werden.  

Für die Stadt Bamberg bietet sich durch diese Arbeit und die aktuell laufende Neuaufstellung 

von Flªchennutzungsplan und Landschaftsplan eine groÇe Chance f¿r Ăurbane Wildnisñ und 

Prozessschutz. Durch die Experteninterviews wurde ersichtlich, dass Größe und Flächenzu-

schnitt (Kompaktheit) die größte Bedeutung f¿r Ăurbane Wildnisñ haben. Das sollte bei der 

Neuanlage besonders berücksichtigt werden. Diese Aussage soll jedoch nicht dazu führen, 

dass kleine Flächen mit unkompaktem Flächenzuschnitt ungeeignet sind. Es ist vielmehr die 

Gesamtheit der Ausprägungen, die eine Fläche wertvoll machen. 

Die Bewertung von Ăurbaner Wildnisñ kann auf andere Stªdte ¿bertragen und ein Vergleich 

zwischen mehreren gleich großen Städten gezogen werden (im Falle Bambergs z.B. mit Bay-

reuth, Celle, Lüneburg oder Marburg). Dadurch ließen sich lokale Besonderheiten und Defizite 

feststellen. Die Mindestkriterien können relativ leicht von den zuständigen Behörden erhoben 

werden, da in der Regel Aufzeichnungen über Größe, Nutzungsfreiheit und Schutzgebietssta-

tus vorliegen bzw. sie durch die Sichtung von Luftbildern ermittelt werden können. Für die 

Bewertung der Qualitätskriterien sind größtenteils Geländebegehungen erforderlich. 

Die Alterseinteilung wird nicht im vorliegenden Schema erfolgen können, da sich die Beflie-

gungsjahre für die Herstellung der Orthophotos von Stadt zu Stadt unterscheiden. Die momen-

tane Einteilung wurde aufgrund des Alters der Luftbilder erstellt und ist nicht starr, sodass 

leichte Veränderungen der Altersabschnitte durchaus zu vergleichbaren Ergebnissen führen 

können.  

Die Flächengröße lässt sich ebenfalls durch den Faktor 5 erweitern, sodass auch in größeren 

Städten die Möglichkeit besteht, dieses Schema als Grundlage für eigene Untersuchungen zu 

nutzen. Eine mögliche Erweiterung besteht beispielsweise durch die etwaige Fortführung mit 

dem Faktor 5 auf die Größenklasse 60 bis 300 ha. Innerhalb dieses Kriteriums verläuft die 

Wertigkeit der Ausprägungen exponentiell, sodass angenommen wird, dass sich diese weiter 

fortführt.  

Wie bereits erwªhnt bieten Ăurbane Wildnisflªchenñ Stadtbewohnern die Mºglichkeit, Wildnis 

im Stadtgebiet zu erleben. Um die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren, könnten 

diverse Marketingveranstaltungen organisiert werden, wie z.B. ein Lehrpfad f¿r Ăurbane Wild-

nisñ oder ein ĂTag der Stadtwildnisñ. Einzelne Ăurbane Wildnisflªchenñ, die als solche von der 
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Bevölkerung nicht wahrgenommen werden, könnten im Zuge dieser Aktionen stärker in den 

Fokus rücken. In diesem Zusammenhang ist die Erstellung eines Marketingkonzeptes, dass 

speziell auf die Besonderheiten und Vorteile von Ăurbaner Wildnisñ hinweist, w¿nschenswert. 
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Anhang I 

Herleitung der Formel für den Formfaktor zur Ermittlung der Kompaktheit: 

Formfaktor = 
 

 Formel 3 

Herleitung: 

Formeln fiktiver Kreis: 

Ὗ ςὶ“  Formel 4 

ὃ ὶό“  Formel 5 

Formel 4 nach r umgestellt, in Formel 5 eingesetzt und vereinfacht. 

ὶ   Formel 6 

ὃ   Formel 7 

Formel 7 in Formel 3 eingesetzt und vereinfacht. 

Formfaktor = 
 

 Formel 8 = Formel 1 
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Rohdaten Ăurbane Wildnisñ von Bamberg 

 



 

 145 

 

 


